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VORSATZ 

Homophobe Boykotteurinnen 

00 

O sterreich wird 1998 den 
50. Jahrestag der Allge

meinen Erklärung der Men
schenrechte und den 5. Jahres
tag der Wiener UN-Menschen
rechts konferenz feiern. 

Zugleich tümpeln wir in ei
nigen menschenrechtlich rele
vanten Gebieten weiterhin in 
ungeahnten Tiefen herum. 

Im Bereich des Sexualstraf
rechts verko~mt das Ganze 
zwischenzeitlich zur beachtli
chen und international sicher
lich beachteten Peinlichkeit. 

Noch im November des 
Vorjahres hatte ein parlamenta
risches Trauerspiel betreffend § 
209 Strafgesetzbuch(1) mit 
91:91, also mit der Beibehaltung 
dieser Bestimmung geendet. 
Dies wird Österreich in naher 
Zukunft mit höchster Wahr
scheinlichkeit Verurteilungen in 
Straßburg einbringen. Die 
"Plattform gegen § 209" hat je
denfalls die Einbringung zwei
er Beschwerden(2) gegen Öster
reich angekündigt. Diese haben 
gute Aussichten auf Erfolg: 

Der Fall Sutherland 
gegen Großbritannien 

Nach jahrzehntelanger gegen
teiliger Rechtsauffassllng der 
Europäischen Menschenrechts
kommission, die eine Sonderal
tersgrenze bisher für sachlich 
gerechtfertigt hielt, hat diese in 
ihrem am 7. Oktober 1997 ver
öffentlichen Bericht im "Fall 
Sutherland gegen Großbritan
nien" (3) eine bemerkenswerte 
und erfreuliche Richtungsände
rung vollzogen und die straf
rechtliche Ungleichbehandlung 
von Hetero- und Homosex für 
sachlich nicht gerechtfertigt er
klärt. Die Kommission rügt in 
ihrem Bericht Großbritannien, 
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dessen Strafrecht - WIe das 
österreichische - für sexuelle 
Beziehungen zwischen Män
nern ein höheres Mindestalter 
(18 Jahre) festlegt als für hetero
sexuelle und lesbische Kontak
te (16 Jahre). 

Die Kommission begründet 
ihre Richtungsänderung insbe
sondere mit den in den letzten 
20 Jahren vollzogenen Verände
rungen im wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand wie auch in 
den Rechtsordnungen der Mit
gliedstaaten des Europarate~. 
Eine Gesellschaft habe auch 
nic:ht das Recht, ihre Mißbilli
gung der Homosexualität und 
ihre Präferenz für einen hetero
sexuellen Lebensstil m 
(straf)rechtlichen Normen zum 
Ausdruck zu bringen. 

Eine Sonderaltersgrenze sei 
sachlich in keinster Weise ge
rechtfertigt und verletze das in 
Art. 14 der Europäischen Men
schenrechtskonvention festge
legte Recht auf Gleichbehand
lung 

Nichts dazu gelernt 

Die ÖVP zeigt sich indes von 
dieser Entwicklung völlig un
beeindruckt, obwohl sie sich in 
ihrer Argumentation für die 
Beibehaltung des § 209 bislang 
auch und vor allem auf die nun
mehr revidierte Rechtsmeinung 
der Europäischen Menschen
rechtskommission gestützt hat
te. 

Dies zeigt unter anderem die 
politische Farce rund um die 
Einrichtung einer Arbeitsgrup
pe im Justizministerium zur 
Reform des Sexualstrafrechts. 
Diese Arbeitsgruppe diskutiert 
neben der Weiterentwicklung 
des Opferschutzes und der 
Umbenennung des zehnten 
Abschnittes des Strafgesetzbu-

ches von "Strafbare Handlun
gen gegen die Sittlichkeit" in 
"Strafbare Handlungen gegen 
die sexuelle Selbstbestim
mung"(4) auch den Wegfall jeg
licher Sonderbestimmungen für 
Homosexuelle. 

Ein schwerer Schlag für jene, 
die Homophobie zum Wahl
programm und Heterosexismus 
zum Lebenszweck erhoben ha
ben. Die Vorsitzende des Ju
stizausschusses, Maria Fekter,
und mit ihr die ÖVP - kündig
te sogleich an, diese Arbeits
gruppe zu boykottieren. 

Es soll uns dies nur recht 
sein, stellt sich doch ohnehin 
die Frage, ob Leute, die an so 
logische Dinge wie die Jung
fräulichkeit Marias oder die 
Unfehlbarkeit des Papstes glau
ben, über Leben und Liebe an
derer Menschen (mit)entschei
den sollten. 

Andererseits zeigt sich hier 
wieder einmal deutlich, daß es 
bis zur Beseitigung von Diskri
minierungen aufgrund sexueller 
Orientierung und sexueller 
Identität aus unserer Rechts
ordnung hierzulande noch ein 
langer Weg ist. 

(Anti)Diskriminierung 

Während etwa Luxemburg 
heuer als elftes europäisches 
Land em Antidiskriminie
rungsgesetz, das homo- und 
bisexuelle Menschen schützt, 
verabschiedet hat, gehen in 
Österreich die Uhren scheinbar 
in eine andere Richtung. 

So wurde beisp{elsweise im· 
Zuge der Pensionsversiche
rungsreform vor kurzem die 
Möglichkeit einer relativ preis
werten Sozialversicherung für 
Personen, die nahe Angehörige 
pflegen, eingerichtet. Gleich-

zeitig fühlte sich der Gesetzge
ber jedoch bemüßigt, ausdrück
lich auf die darin enthaltene 
Diskrimierung hinzuweisen, 
(wohl um anderweitige Ausle
gungen zu vermeiden). 

So heißt es in den Erläutern
den Bemerkungen dazu aus
drücklich, daß neben Eheleuten 
und Verwandten bis zum vier
ten Grad der Seitenlinie nur 
"andersgeschlechtliche Perso
nen, die mit der pflegebedürfti
gen Person in außerehelicher 
Gemeinschaft leben", diese 
Möglichkeit in Anspruch neh
men dürfen. Lesben und 
Schwule, die ihre PartnerInnen 
pflegen, bleiben also von dieser 
Versicherungsmöglichkeit aus
geschlossen. 

Worin nun aber die sachliche 
Rechtfertigung dieser Bestim
mung liegen soll, ist den Erläu
terungen nicht zu entneh-
men. • 
(1) § 209 StGB lautet: "Eine Person 

männlichen Geschlechtes, die nach 

Vollendung des neunzehnten Le

bensjahres mit einer Person, die das 

vierzehnte, aber noch nicht das 

achtzehnte Lebensjah~ vollendet 

hat, gleichgeschlechtliche Unzucht 

treibt, ist mit Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 

bestrafen. 

(2) Eine davon betrifft das soge

nannte "Kalenderurteil", eine Ver

urteiltung nach § 209 StGB just am 

27.11.1997, dem Tag derparlamen

tarischen Abstimmung. 

(3) Siehe dazu insbeondere Helmut 

. Graupner, Sexualstrafrecht: Wer 

schützt wen?, in: Standard vom 

26.11.97, S. 36. 

(4) Dies hätte u.a. zur Folge, daß et

wa Vergewaltigung nicht mehr als 

Frage der Sittlichkeit behandelt und 

derart verharmlost wird. 
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Der UVS und 
die "Natur 
des Fremden" 

Österreich. (Katharina Echsel) 
Ein unlängst ergangenes Er
kenntnis des VfGH sollte in 
Hinkunft fremdenrechtlich täti
ge Organe in ihren befremdli
chen Argumentationsweisen et
was zügeln. 

Das Erkenntnis vom 10. Ok
tober 1997 kassiert einen Be
scheid des Unabhängigen Ver
waltungssenates Salzburg, mit 
dem über einen Kurden aus der 
Türkei die Schubhaft verhängt 
worden war. Gegen den seit Ok
tober 1991 in Österreich leben- . 
den Mann, dessen Asylverfahren 
in der Zwischenzeit rechtskräftig 
negativ entschieden ist, wurde im 
Februar 1997'die Schubhaft ver
hängt. Die gegen den Schubhaft
bescheid erhobene Beschwerde 
wurde vom UVS abgewiesen. 
Zur Begründung wird im we
sentlichen angeführt, daß "der 
Beschwerdeführer den Besitz der 
Mittel zu seinem und zum Un
terhalt seiner Familie aus Eige
nem nicht nachweisen könne, die 
Mittel vielmehr von der Sozial
hilfe gewährt würden, was dem 
wirtschaftlichen Wohl des Lan
des entgegenstünde." Weiters 
heißt es: "Beim gegenwärtigen 
Stand des Verfahrens besteht na
turgemäß wenig Interesse eines. 
Fremden, von sich aus im weite
ren Behördenverfahren mitzu
wirken. Es besteht vielmehr die 

Gefahr, daß er sich dem Zugriff 
der Behörde durch Untertau
chen entziehen könnte .... " 

Dem hielt der VfGH entge
gen, daß hier keinerlei Bezug auf 
die konkrete Situation des Be
schwerdeführers genommen 
werde, sondern allgemein ange
nommen werde, daß es. "in der 
Natur des Fremden" liege, nicht 
am Verfahren teilzunehmen. Da
mit hat der UVS Salzburg aber 
dem § 41 Abs 1 Fremdengesetz, 
wonach im Einzelfall eine Prü
fung der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Schub
haft erforderlich sei, einen ver
fassungswidrigen Inhalt unter
stellt und dadurch den Be
schwerdeführer in seinem verfas
sungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf Freiheit und Sicherheit 
verletzt. 

Dieses Erkenntnis stellt zwar 
keinen Meilenstein in der frem
denrechtlichen Rechtsprechung 
der Höchstgerichte dar. Wir sind 
aber inzwischen bescheiden ge
worden und freuen uns auch 
über die kleinen Dinge des Le
bens. • 

Immer wieder , 

DDR 

Deutschland. (Thomas Sperlich) 
Mit der deuts:chen Vereinigung 
zusammenhängende Wirt
schaftskriminalität sowie Regie
rungskriminalität in der ehemali
gen Deutschen Demokratischen 
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Republik darf nun bis 2. Okto
ber 2000 verfolgt werden. Entge
gen der Verbehalte maßgeblicher 
deutscher RechtspolitikerInnen 
hat der deutsche Bundestag Ende 
November mit breiter Mehrheit 
die abermalige Verlängerung der 
Verjährungsfrist beschlossen. 

Von dieser Regelung sind De
likte, wie Rechtsbeugung, Betrug 
oder Freiheitsberaubung, für die 
bis zu fünf Jahren Gefängnis 
drohen, betroffen. Nur diese -
nicht strenger geahndete Delikte 
- wären Ende 1997 verjährt. 

Die Verjährung dieser Delik
te wurde zunächst im deutschen 
Einigungsvertrag und dann aber
mals 1993 verlängert. Gegen die 
nochmalige Verlängerung wurde 
vor allem eingewendet, daß Ver
jährungsfristen nur aufgrund be
sonderer Ausnahmebedingun
gen verlängert werden dürften. 
1989 mag eine solche historische 
Ausnahme gegeben gewesen 
sein, da eine effiziente Strafver
folgung in den neuen Bundeslän
dern nicht gewährleistet gewesen 
sei. Nunmehr könne eine Verlän
gerung aber nicht mehr gere~ht
fertigt werden, sondern verstos
se ihrerseits gegen rechtsstaatli
che Grundprinzipien, insbeson
dere gegen das der Rechtssicher
heit. 

Auch wurde eingewendet, 
daß durch diese Maßnahme 
kaum zusätzlich Delikte aufge
klärt werden könnten, da es mit 
der Zeit immer schwieriger wird, 
den Sachverhalt zuverlässig auf
zuklären. Dadurch steige nur die 
Gefahr von Justizirrtümern. • 

Linkes Link 
noch straflos 

Deutschland (Thomas Sperlich) 
Die ehemalige stellvertretende 
PDS-Bundesvorsitzende, Ange
la Marquardt, wurde angeklagt, 
weil ihre Homepage ein Link zur 
Webseite der inDeutschland ver
botenen Zeitschrift radikal ent
hielt. Diese beinhaltete unter an
derem Sabotageanleitungen für 
Atommülltransporte. Die deut-

sche Staatsanwaltschaft warf 
Marquardt vor, Beihilfe zum An
leiten schwerer Straftaten zu lei
sten. Sie hätte nämlich durch 
ihren elektronischen Querver
weis zu radikal billigend in Kauf 
genommen, daß dort zu schwe
ren Straftaten aufgerufen wird. 

Die Richterin des Amtsge
richtes Berlin ist dieser Auffas~ 
sung nicht gefolgt und hat Mar
quardt freigesprochen. Zum 
Zeitpunkt, als Marquardt den 
elektronischen Verweis zu radi
kal eingerichtet habe, sei der in
kriminierte Artikel, auf den die 
Staatsanwaltschaft die Anklage 
stützte, noch nicht ins Netz ein
gespeist gewesen.' Eine Pflicht 
zur inhaltlichen Überprüfung al
ler Links zu anderen Homepages 
bestehe aber nicht. Die bloße 
Weiterexistenz eines bereits ein
gerichteten Links sei nicht straf
bar. (Quelle: Forum Recht 4/97) 

Keine 
Belohnung 

• 

Großbritannien. (Thomas Sper
lieh) Vielleicht kann sich die eine 
Leserin oder der andere Leser 
noch an die Zeitungsmeldungen 
über die unglaubliche Flucht ei
nes indischen Brüderpaares in 
dem vorderen Radkasten einer 
Boeing 747 von Delhi nach Lon
don erinnern. Die beiden hatten 
sich in der militanten Sikh-Be
wegung engagiert. Nach ihrer 
Festnahme sind sie durch Beste
chung wieder auf freien Fuß ge
kommen. Sie haben sich dann 
zur Flucht entschieden. Wegen 
ihrer nur sehr bescheidenen fi
nanziellen Mittel konnten sie 
sich keine seriösen Fluchthelfe
rInnen leisten. So landeten sie in 
einem Radkasten eines Flugzeu
ges. Die in Aussicht gestellte Tü
re in den Laderaum existierte 
nicht. So reisten die beiden in 
12000 Metern Höhe bei minus 
60 Grad um den halben Globus. 

Die Reise endete für Vijay 
Saini tödlich. Er stürzte im Lan
deanflug auf einen Vorort von 
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London, wo die zerschmetterte 
Leiche erst Tage später gefunden 
wurde. Für den Bruder, Pardeep 
Saini endete sie zunächst im Spi
tal - er gilt als medizinisches 
Wunder - dann bei der Einwan
derungsbehörde. Derzeit ist er 
bei Verwandten untergekom
men. Er soll aber so bald wie 
möglich nach Indien abgescho
ben werden. Zur Zeit ist ihm 
aber die Reise in einem Flugzeug 
- selbst nach Ansicht der Ein
wanderungsbehörden - psy
chisch nicht zumutbar. 

Asyl wurde ;hm bereits ver
weigert. Bei seiner Ersteinver
nahme, die bereits einige Stun
den nachdem er nur knapp dem 
Tod entronnen war, durchge
führt wurde, habe er sich näm
lich in Widersprüche verstrickt. 
Er habe unterschiedliche Anga
ben zu seinem College-Abgang 
gemacht und nur zögerlich ant
worten können. Daher sei er un
glaubwürdig. 

Nach massiven Interventio
nen - immerhin wurde Herr Sai
ni in einem physischen und psy
chischen Ausnahmezustand erst
einvernommen - hat der briti
sche Einwanderungsminister, 
Mike o.'Brien aufgrund der 
"mitleiderregenden Umstände" 
die neuerliche Überprüfung des 
Falles angekündigt. Doch pas
send zu dieser unglaublichen 
Reise in ein verrücktes Land be
tonte er sogleich, daß er sich da
gegen sträube, "jemanden zu be
'lohnen, der mit extremen Me
thoden die Kontrollen umgehen 
will". (Quelle: Der Spiegel 
Nr.45/1997) • 

Kontaktsperre 
ist rechtens 

Österreich. (Thomas Sperlich) 
Die österreichische Strafprozeß
ordnung sichert Untersuchungs
häftlingen ein gewisses Maß an 
Mindestrechten, so beispielswei
se das Recht auf Besuch. Der 
Umfang der Besuche kann zwar 
eingeschränkt werden, wenn dies 
aus Gründen der Gerichtsorga-
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nisation oder zur Sicherung des 
Verfahrens erforderlich ist. Es 
darf dem Untersuchungshäftling 
jedoch in keinem Fall verwehrt 
werden, mindestens zweimal in 

, jeder Woche einen Besuch in der 
Dauer von einer Viertelstunde zu 
empfangen. (§187 Abs 3 StPo.) 

Der o.berste Gerichtshof hat
te nun den Fall zu entscheiden, 
ob es rechtens ist, einem Unter
suchunghäftling zwei Wochen 
lang jeden Besuch zu verweigern 
(o.GH 17.6.1997, 11 o.s 35, 
36/97). 

Im Frühjahr 1996 wurde ein 
Angehöriger des Justizapparats 
in Untersuchungshaft genom
men. Der Untersuchungsrichter 
gestattete in den ersten beiden 
Haftwochen ausnahmslos kei
nen Besuch. Sämtlichen Ansu
chen der erwachsenen Söhne, der 
Gattin und des Bruders des Un
tersuchungshäftlings wur,de 
nicht stattgegeben. Letzterer er
hob dagegen Beschwerde. Die 
zuständige Ratskammer des 
Wiener Landesgerichtes für 
Strafsachen gab dieser nicht Fol
ge, der Bruder sei zu einer sol
chen Beschwerde gar nicht legiti
miert. Darüberhinaus sei sein 
Rechtsschutzinteresse bereits 
weggefallen, weil späteren Be
suchsansuchen stattgegeben 
worden sei. 

Gegen diese Entscheidung hat 
die Generalprokuratur Nichtig
keitsbeschwerde zur Wahrung 
des Gesetzes erhoben. 

In der Sache hat der o.berste 
Gerichtshof nun entschieden, 
daß zwar die ausdrückliche Be
stimmung des § 187 StPo. "in 
keinem Fall" auf ein generelles 
und unbeschränkbares Mindest~ 
besuchsrecht hindeute. Doch er
achtet sich der o.berste zu einer 
systematischen und teleologi
schen Auslegung bemüßigt. So 
kommt er denn auch zu dem Er
gebnis, daß zwar bei organisato
rischen Schwierigkeiten ein Min
destbesuchsrecht im Sinne des 
Gesetzes bestehe, dies aber bei 
einer zu befürchtenden Beein
trächtigung des Haftzwecks an
ders sei: dann kann es rechtens 
sein, daß das Besuchsrecht zur 
Gänze entfällt, dem Untersu
chungshäftling also ausnahmslos 

kein Besuchsempfang genehmigt 
werden braucht. 

So manchem sei ein Schnup
perkurs in Isolationshaft im Ge
fangenenhaus des Straflandesge
richts Wien wärmstens empfoh
len. (Quelle: Anwaltsblatt 9/97) 

Aquidistanz ist 
abgeschaft 

• 

Österreich. (Stefan Lintl) Ein 
Entwurf fur ein neues Religions
g~setz soll aus Sicht des Haupt
betreibers ÖVP noch in diesem 
Jahr beschlossen werden. Der 
Entwurf sieht neben dem bishe
rigen Status einer staatlich aner
kannten Religionsgemeinschaft 
eine "kleine" Anerkennung vor, 
mit der sich erstmals auch Ge
meinschaften ohne den Status ei
ner Körperschaft öffentlichen 

MERKWÜRDIG, 

Rechts rechtlich sauber formie
ren konnen. Allein: Neben dem 
verqueren Erfordernis von 300 
Angehörigen ist staatlicherseits 
auch noch zu prüfen, ob die Leh
ren sittenwidrig, gegen die De
mokratie gerichtet, die psychi
sche Integrität gefährdend, etc . 
sind; nur ist der Großteil begrif
flich dermaßen undeterminiert, 
daß iaR der politische Wille und 
nicht die Faktenlage jeweils den 
Ausschlag geben wird. Jetzt an
erkannte Gruppen müssen sich 
der Prüfung nicht unterziehen. 

Nach 10 Jahren, die dieser 
Anerkennung folgen, kann der 
Status einer staatlich anerkann
ten Religion beantragt werden, 
wofür neben Wohlverhalten dem 
Staat gegenüber auch noch ein 
Anteil der Gläubigen an der Be
volkerung von zumindest 2 Pro
mille erforderlich ist. Jetzt staat
lich anerkannte Religionsge
meinschaften, die unter dieser 
Hürde liegen (i.e. die Mehrzahl) 
bleiben davon unberührt. • 

o Ich interessiere mich neue Grüne zeitung. Bitte schickt 
mir die dritte planet-Ausgabe kostenlos und unverbindlich. 

o Ich mächte auch die beiden ersten planet-Ausgaben. 

ADRESSE 

PLZ ORT 

Ausfüllen und schicke" an: Grüne Bildungswerkstatt, Lindengasse 40, 1070 Wien, 
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An alle Alleinerzieherinnen! 

6 

D urch das sogenannte 
"zweite Sparpaket" wur

de 1996 das Arbeitslosenversi
cherungsgesetz (AIVG; § 31) 
insoweit geändert, als das Ka
renzurlaubsgeld, das bis dahin 
bis zum vollendeten zweiten 
Lebensjahr des Kindes gebühr
te, grundsätzlich nur noch für 
18 Monate gezahlt wird: Davon 
ausgenommen sind folgende 
Fälle: 
1) wenn der zweite Elternteil 

mindestens drei Monate das 
Karenzgeld in Anspruch 
nimmt; 

2) wenn der zweite Elternteil 
durch Aufenthalt in einer 
Heil- und Pflegeanstalt, 
schwere Erkrankung oder 
Tod verhindert ist, das Kind 
zu betreuen, oder 

3) wenn der zweite Elternteil 
auf Grund einer schweren 
körperlichen, geistigen, psy
chischen oder Sinnes-Behin
derung außerstande ist, das 
Kind ohne fremde Hilfe zu 
betreuen. 
Nur in diesen Fällen wird 

das Karenzurlaubsgeld bis zum 
2. Geburtstag gezahlt, sonstige 
Gründe sind im Gesetz nicht 
vorgesehen. Seitdem können 
Paare und die wenigen oben er
wähnten "AlleinerzieherIn
nen" weiterhin insgesamt 24 
Monate Karenzurlaubsgeld be
ziehen, während Alleinerziehe
rinnen, deren tatsächliche Le
benssituation sich von der Le
bensituation der "begünstigten 
Alleinerzieherinnen" nicht un
terscheidet, einen maximalen 
Karenzgeldanspruch von 18 
Monaten haben - trotz seeli
scher, körperlicher und finanzi
eller Doppelbelastung. 

Der Gesetzgeber ist nach 
dem in Verfassungsrang stehen~ 
den Gleichheitssatz verpflich
tet, an gleiche Tatbestände glei
che Rechtsfolgen zu knüpfen; 

VON DEN WIENER GRÜNEN 

wesentliche Unterschiede 1m 
Tatsachenbereich müssen hin
gegen zu entsprechenden un
terschiedlichen Regelungen 
führen. 

Die Neuregelung hat eine 
unsachliche Unterscheidung 
eingeführt: In jene Personen
gruppe, wo der zweite Eltern
teil wegen Krankheit, Tod oder 
Behinderung das Kind nicht 
betreuen kann und die weiter
hin Anspruch auf 2 Jahre Ka
renzgeld haben. Und in jene, 
die vom Part~er getrennt leben, 
wo ein Elternteil im Ausland 
arbeitet oder der Kindesvater 
unbekannt ist. Für diese Grup
pe wurde das Karenzgeld aus
nahmslos auf 18 Monate 
gekürzt. Obwohl im Tatsächli-. 
chen kein Unterschiede besteht, 
dain beiden Gruppen das/die 
Kind/er nur von einem Eltern
teil allein betreut werden kön
nen, hat hier der Gesetzgeber 
willkürlich eine Trennlinie ge
zogen. Bei einer Familie, die 
b19ß aus einem Elternteil und 
d~J~/ den Kind/ern besteht, ist 

. es von vornherein unmöglich, 
die gesetzliche Voraussetzung 
zur Weiterzahlung des Karenz
geldes bis zum zweiten Ge-

burtstag des Kindes zu erfüllen, 
da dazu nämlich der andere El
ternteil mindestens drei Mona
te lang das Karenzgeld in An
spruch. nehmen muß bzw. 
durch Tod, Krankheit oder Be
hinderung verhindert sein muß. 
Bei vielen Alleinerziehenden ist 
zwar der andere Elternteil nicht 
durch einen der oben genann
ten Gründe verhindert das 
Kind zu betreuen, er ist jedoch 
faktisch an der Erziehung und 
Fürsorge des Kindes ebensowe
nig beteiligt. Da die tatsächliche 
Lebensituation zwischen den 
beiden Gruppen völlig ver
gleichbar ist, ist die vom Ge
setzgeber gemachte Unter
scheidung unserer Meinung 
nach sachlich nicht begründbar. 

Durch diese neu geschaffene 
Regelung wird eine ohnehin 
benachteiligte Bevölkerungs
gruppe diskriminiert. 

Es ist bekanntlich dem Ver
fassungsgerichtshof (VfGH) 
vorbehalten, eine verfassungs
widrige Gesetzesstelle zu über
prüfen und aufzuheben. Weil 
wir der Meinung sind, daß ge
setzliche Ungerechtigkeiten be
seitigt werden müssen, suchen 
die Wiener Grünen schwangere' 

Frauen, die Alleinerzieherinnen 
sein werden bzw. bereits ka
renzgeldbeziehende Alleiner
zieherinnen sind und die bereit 
sind, mit Unterstützung der 
Wiener Grünen beim VfGH 
dagegen Beschwerde zu erhe
ben. 

Die Wiener Grünen bieten 
den beschwerdeführenden 
Frauen die Obernahme der ent
stehenden Rechtsanwalts- und 
Verfahrenskosten sowie umfas
sende Information und Beglei
tung, bei vollständiger Wah
rung der Anonymität der be
schwerdeführenden Fraufen in 
der Öffentlichkeit. 

Die Beschwerdeführun~ ge
gen ein unserer Meinung nach 
gleichheitswidriges und in ho
hem Maße frauen- und kinder
benachteiligendes Gesetz stellt 
neben einem Akt individueller 
Emanzipation auch die Chance 
für eine weitreichende Verbes
serung der Lebensumstände 
von allen Alleinerzieherinnen 
dar. Wird nämlich dieser Be
schwerde vom VfGH stattgege
ben, besteht unter bestimmten 
Bedingungen die Möglichkeit, 
daß die beschwerdeführende 
Frau bis zu sechs Monate länger 
das Karenzgeld ausbezahlt be
kommt. Weiters - und dies ist 
den Wiener Grünen ganz wich
tig - wird dadurch ein Präze
denzfall geschaffen, der für die 
Zuerkennung von Karenzgeld 
für 24 Monate für alle Alleiner
zieherinnen richtungsweisend 
sein wird. • 

Wenn Sie sich betroffen und 
von unserem Angebot ange
sprochen fühlen, dflnn kon
taktieren Sie uns bitte: 
Alessandra Kunz, Gesund
heitssprecherin der Wiener 
Grunen. Grüner Klub im 
Rathaus, Rathaus, 1082 Wien 
(Tel. 4000/81800). 
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AKWsim Ausland: Ziviler Rechtsschutz möglich? 

Der GAU für Juristinnen 
VON EVA GLAWISCHNIG 

Die Frage "Atomkraft Ja oder Nein" ist grundsätzlich eine politische Frage. 

Als solche wurde sie in Österreich zuerst 1978 bei der Abstimmung über das 

AKW Zwentendorf und seit Tschernobyl auch von (fast) allen politischen 

Entscheidungsträgerinnen jeweils mit "Nein" beantwortet. Erst unlängst 

wurde in den Regierungsübereinkommen I 994( I) und 1996(2) eine 

Fortsetzung der österreichischen" Politik angekündigt. 

Doch inwieweit schlägt sich diese sogenannte "Anti-Atom-Politik" 

in der österreichischen Rechtsordnung nieder? 

Umzingel~ von Atomkraftwerken 

In Österreichs unmittelbaren Nachbarstaa
ten sind 3'9 Reaktoren in Betrieb und vier in 
Bau bzw. Planung. Innerhalb von 100 km 
von Österreichs Grenzen sind 16 Reaktoren 
in Betrieb und innerhalb von 150 km weitere 
15. Risikoanalysen, die das Risiko einzelner 
Kraftwerke mit meteorologischen und topo
graphischen Parametern verknüpfen, zeigen 
insbesondere die hohe Gefährdung Wiens 
auf, die andere westliche Städte um minde
stens den Faktor fünf übertriffr,(3) 

Der Handlungspielraum gegen Anlagen 
im Ausland ist für Österreich stark einge
schränkt, viele Maßnahmen, wie z. B das Ab
schalten besonders gefährlic]{~r Anlagen oder 
der Ausstieg, lassen sich nur in Kooperation 
mit dem Nachbarstaat umsetzen. In der 
österreichischen Rechtsordn:ung gibt es den
noch Ansatzpunkte, die der österreichischen 
Bevölkerung ihre Ausgangslage in Zusam
menhang mit AKWs im Ausland verbessern 
können, - auch im Alleingang, sofern Öster
reich keinem der internationalen Atomhaf
tungsübereinkommen beitritt. Es ist schwer. 
verständlich, warum die Möglichkeiten in der 
österreichischen Rechtsordnung, die ohne 
mühsame Verhandlungen mit den Nachbar
staaten die Situation für potentielle Opfer in 

(1) "Die ästerreichische Energiepolitik hält an der 

Ablehnung der Kernenergie fest. " Regierungs

übereinkommen zwischen SPÖ und Ö VP vom 

25. November 1994. 

(2) Regierungsübereinkommen zwischen SPÖ 

und ÖVPvom 8. 3.1996. 

(3) Kromp-Kolb/HoeriKolb, Risikolandkarte 

Europa in: Atomare Risken, Wirtschaftliche und 

rechtliche Aspekte. Umweltbundesamt(Hrsg.). 

(4) Schadenersatzklagen: OGH 13.1.1988 = JBl 

1988,322 = RdW1988, 165. Der Eigentümer und 
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Österreich verbessern könnten (z. B. die 
Schaffung eines strengen Atomhaftungsge
setzes) bislang nicht genutzt wurden. 

In der Vergangenheit sind zivilrechtliche 
Rechtsschutzinstrumente (Schadenersatz
und vorbeugende Unterlassungsklagen) ge
gen AKWs aus faktischen und rechtlichen 
Gründen immer gescheitert,(4) obwohl sich 
gerade im Ernstfall die dringende Notwen
digkeit von wirksamen, zivilrechtlichen 
Möglichkeiten deutlich gezeigt hat. 

Zivilrechtlicher Schutz als 
Hindernismarathon 

Zivilrechtlich relevanter Ausgangspunkt ist 
die Bedrohung, Beeinträchtigung und Schä
digung.in Österreich durch grenzüberschrei
tende radioaktive Immissionen aus dem Aus
Lind. Schon die Bewertung des Risik6s von 
AKWs ist keine einfache Angelegenheit, zu
mal die Anlagen in Europa unterschiedlichen 
Genehmigungsvoraussetzungen und Sicher
heitsniveaus unterliegen. Für Europa ergeben 
sicherheitstechnische Wahrscheinlichkeits
berechnungen, daß aufgrund der Dichte und 
des Zustandes der Anlagen durchschnittlich 
alle drei bis 13 Jahre (l) ein Reaktorunfall mit 
Kernschmelze - ein von den Sicherheitssy
stemen unbeherrschbarer Unfall (Super
GAU) - eintritt. Insbesondere die Reaktoren 

Jagdberechtigte einer Eigenjagd klagte die 

UdSSR auf Festellung der Haftung für zukünftige 

Schäden. Die Klage scheiterte an der Frage der in

ländischen Gerichtsbarkeit. Der zweite Fall wur

de vor dem OLG Innsbruck 21. 7. 1986 EvBI 

1987/188 verhandelt. Auch dieser Versuch schei

terte. Vorbeugende Unterlassungsklage: gegen die 

atomaren Wiederaufbereitungsanlage Wackers

dorf in Bayern (OGH 23. 2. 1988 JBl1988, 459); 

im zweiten Fall wurde von einem ästerreichischen 

Landwirt eine Unterlassunsklage auf Einstellung 

vom sowjetischen Typ RBMK und WWER 
4401230 werden von der Europäischen Ge
meinschaft und der IAEO in die Kategorie 
höchste Sicherheitsbedenken und als nicht 
rekonstruierbar eingestuft. 

An grundsätzlich möglichen Anspruchs
arten gegen AKWs im Ausland kommen 
grenzüberschreitenden Unterlassungsan
sprüche und Schadenersatzansprüche in Be
tracht, die im österreichischen materiellen 
Recht unterschiedlich begründet werden, 
was zu Problemen bei der Zuständigkeit und 
der kollisionsrechtlichen Qualifikation im 
Verhältnis sowohl von Unterlassungs- und 
Schadenersatzansprüchen als auch zwischen 
sachenrechtlichen und schuldrechtlichen Un
terlassungsansprüchen führt. 

Mögliche Anspruchsgrundlagen? 

Gleich vorweg: Gegenüber AKWs im Aus
land bestehen gravierende Schutzlücken. Die 
rechtlichen Instrumente gegen Beeinträchti
gung, Gefährdung und Schädigung durch 
grenznahe Atomkraftwerke im Ausland sind 
bei weitem nicht ausreichend, um potentiell 
Betroffenen angemessenen Rechtsschutz ge
währen zu können. Unterlassungsklagen ha
ben sowohl eine Vielzahl von prozeßrechtli
ehen Hürden, als auch an inhaltlichen Pro
blemen zu überwinden. Der rein immobiliar
bezogene Unterlassungs anspruch wird den 
Schutzanforderungen in keiner Weise ge
recht. Für Schadenersatzklagen gibt es man
gels entsprechender innerstaatlicher Rege
lungen keine ernstzunehmende Anspnichs
grundlage. Die Bestimmungen des öster
reichische AtomHG, die im Wege einer Ana
logie zur Anwendung kommen könnten, 
sind legistisch mangelhaft und völlig unzu
reichend. Alle anderen Anspruchsgrundlagen 
können nur Teilbereiche notdürftig ab
decken. Für potentielle Opfer von Nuklear
schäden in Österreich bestehen gravierende 
Schutzlücken, für den österreichischen Ge
setzgeber akuter Handlungsbedarf. 

Im Detail: Für die deliktische Verschul
denshaftung nach den: §§ 1295 ff ABGB muß 
der Geschädigte den Schaden, die Kausalität, 
die Rechtswidrigkeit und Schuldhaftigkeit 

des Baus des AKWs Mochovce gegen die damalige 

CSSR eingebracht (OGH 20.12. 1988,jBI1989, 

239). Beide Klagen hatten aus verschiedenen 

Gründen keinen Erfolg. Der bislang letzte Ver

such, der bis zu einem OLG Linz weitergeführt 

wurde, war eine Unterlassungsklage gegen das 

tschechische AKW Temelin. 0 LG Linz 15. 6. 

1987,jBl1987, 577. Eine weitere Klage der Um

weltschutzorganisationGreenpeace gegen das 

AKW Mochavce wurde in 1. Instanz aus inhaltli

chen Gründen abgewiesen. 
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des Betreibers nachweisen, was schwer über
windbare Hürden darstellen. Das Verschul
den ist bei Schäden durch einen Störfall in ei
nem AKW, die durch eine komplexe Kette 
von technischem Versagen und menschli
chem Fehlverhalten verursacht wurden, 
schwer bis unmöglich nachweisbar. Für Ge
hilfen haftet die Betreiberin nur, wenn sie sich 
einer untüchtigen oder wissentlich gefährli
chen Person bedient. Ob die verschuldens
unabhängige Haftung des WasserrrechtsG 
(WRG) oder des Forstgesetzes (ForstG) auf 
Teilbereiche zur Anwendung kommen kann, 
hängt im Einzelfall von der Ausgestaltung 
des ausländischen Genehmigungsverfahrens 
ab. Die Bestimm~ngen des Produkthaftungs
gesetzes (PHG)können nur als Anspruchs
grundlage herangezogen werden, wenn der 
Schaden in einem osteuropäischen AKW ent
standen isdS) Die Verabschiedung eines 
österreichisches UmweltHG, das unter Um
ständen auch auf ausländische AKW s zur 
Anwendung kommen könnte, scheint iIl1 
Moment absolut unrealistisch. 

Sofern ein bestimmtes AKW als geneh
migte Anlage im Sinne des § 364 a ABGB zu 
qualifizieren ist, haftet die Betreiberin eines 
AKWs ohne Verschulden nach § 364 a 
ABGB für Schäden aus Normalbetrieb und 
Störfall, jedoch ist die Anspruchslegitimati
on eingeschränkt auf GrundeigentümerIn
nen, dinglich und obligatorisch Berechtigte. 
Der Ersatz von Personenschäden und Schä
den an beweglichen Sachen ist nicht gesi
chert. 

Eine Gefährdungshaftung kraft Analogie 
für ausländische Atomanlagen entsprechend 
der Gefährdungshaftung des Atomhaft
pflichtgesetzes (AtomHG) bringt dessen völ
lig unzureichenden Bestimmungen zur An
wendung: strikte Kanalisierung der Haftung 
auf die Betreiberin, Haftungsobergrenzen 
und zeitliche Beschränkung der Haftung, 
kein erhöhter Schutz, sondern Schlech~er
stellung. 

Zusätzliche Probleme: Umweltschäden, 
Kausalität und Verjährung 

Ohne Deckung bleibt der reine Umweltscha
den, der nicht einem Rechtssubjekt zuorden
bar und auch nicht im Rahmen der Natural
restitution ausgleichbar ist. Sofern keine be
weiserleichternde Verursachungsvermu tung 
festgelegt ist, ist die Kausalität von Schäden 
durch radioaktive Immissionen in vielen Fäl
len schwierig nachzuweisen, was besonders 
für Spätschäden bzw. genetischen Schäden 

(5) Gemäß § 15 Ah 2 PHG gilt das ästerreichi

sche PHG nicht für Schäden durch ein nukleares 

Ereignis, die von einem von EFTA-Staaten und 

EG-Mitgliedsstaaten ratifizierten internationa-
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gilt. Für den Kausalitätsbeweis sollte 
grundsätzlich eine Verursachungsvermutung 
geJchaffen werden, die dann Zllr Anwendung 
kommt, wenn ein AKW konkret dazu geeig
net ist, den Schaden zu verursachen. Für Ge
sundheitsschäden bietet sich die Anerken
nung des statistischen Verursachungszusam
menhangs an oder die Haftung für einen pro
portionalen Anteil bei Risikoerhöhung. Für 
Gesundheitsschäden durch Radioaktivität ist 
auch eine Haftung für bloß mögliche Schädi
gungen zu rechtfertigen. Bereits die Aufnah
me von gefährlichen radioaktiven Substanzen 
sollte als Körperverletzung gewertet werden, 
die zur Schadenersatzpflicht führt, wenn mit 
hoher Wahrscheinlichkeit der Ausbruch ei
ner Krankheit zu erwarten ist. Das Auftreten 
einer konkreten Krankheit braucht nicht ab
gewartet werden, Für geschädigte N achkom
men kann die Verjährungsfrist frühestens ab 
der Geburt zu laufen beginnen, jedoch auch 
erst mit Eintritt 'eines Schadens, selbst wenn 
Jahrzehnte oder Generationen zwischen dem 
schädigenden Ereignis und dem Schadens
eintritt liegen. Diese Auslegung erscheint ge
rechtfertigt, da den Nutzern der Atomkraft 
das Risiko für kommende Generationen voll 
bewußt ist. 

Die Unterlassungsklage 
ist nur eingeschränkt hilfreich 

Bei näherer Betrachtung der Voraussetzun
gen für eine Unterlassungsklage gegen 
AKWs im Ausland zeigen sich die Grenzen 
des privatrechtlichen U nterlassungsanspru
ches und die Rechtsschutzdefizite gegen die 
grenzüb,erschreitende Gefährdung durch 
AKWs. Die Errichtung kann in keinem Fall 
untersagt werden, auch nicht die Inbetrieb
nahme. Bei Störfällen mit Austritt größerer 
Mengen radioaktiver Substanzen .ist die 
Örtsüblichkeit der Belastung von betroffe
nen Liegenschaften jedenfalls überschritten. 
Eine Unterlassungsklage wäre dann zwar 
zulässig aber sinnlos, da bei einem größeren 
Unfall der Beklagte keine Möglichkeit hat, 
die Emissionen zu stoppen. Gegen akut ge
fährliche Anlagen kann eine vorbeugende 
Unterlassungsklage eingebracht werden, be
stimmte Schutzmaßnahmen können jedoch 
nicht begehrt werden. Die Gefährdung muß 
unmittelbar drohen, daß heißt, daß ein Stör
fall in absehbarer Zukunft und mit einiger 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein muß. 
Bei manchen Anlagen - und dazu zählen vor 
allem die Anlagen in Mittel- und Osteuropa 
-ist die Gefährdung aufgrund von Kon-

lem Übereinkommen erfaßt sind, 

(6) Das Parallelabkommen zum Europäischen 

Gerichtsstand- und Vollstreckungsabkommen 

(EuGVÜ) regelt die Zuständigkeit und damit die 

struktions- und Sicherheits mängel weitaus 
unmittelbarer. Als Hoch-Risiko-Reaktoren 
gelten die Typen RBMK und WWER 
440/230. Bei diesen Reaktortypen wird die 
Wahrscheinlichkeit eines Unfalles um ein 
Vielfaches höher eingeschätzt als bei ihren 
westlichen Kollegen. Hier kann die Unmit
telbarkeit der Gefährdung im Si~ne des § 364 

Abs.2 bejaht werden. 
Der Unterlassungsanspruch zielt auf ,die 

Unterlassung der Gefährdung. Damit könn
te der Anspruch zu einer sicherheitstechni
schen Aufrüstung der Anlage führen. Jedoch 
genau die gefährlichen Reaktortypen gelten 
als nicht rekonstruierbar, also als nicht mit 
vertretbarem Aufwand aufrüstbar. Die Ge
fährdung ist zwar akut und unmittelbar - wie 
z. B. bei Bohunice V-I - eine Rekonstruktion 
aber nicht möglich. Wenn keine zusätzlichen 
Sicherheitsrnaßnahmen möglich sind, bleibt 
nur das Abschalten. Unter Anbetracht der 
ökonomischen Aspekte unter denen eine Re
konstruierbarkeit in der Fachwelt betrachtet 
wird - es geht um eine mit vertretbarem Auf
wand mögliche technische Aufrüstung -
kann eine vorbeugende Unterlassungsklage 
eine wichtige Funktion haben. Das Klagebe
gehren ist auf die Unterlassung der potentiel
len Immissionen gerichtet, eigentlich auf die 
Unterlassung der Gefährdung bzw. Mini
mierung des Risikos. Wenn das Risiko tech
nisch oder mit vertretbarem Aufwand nicht 
gesenkt werden kann und als einzige Alter
native das Abschalten eines veralteten Reak
torblockes bleibt, dann ist das das Problem 
des Betreibers. Die Unterlassungsklage ist 
gerichtet auf eine Erfolgsverbot, wie der Stö
rer dem nachkommt, bleibt ihm überlassen. 

Zu überqueren: Zivilprozeßliche Hürden 

Mit dem Lug<1noabkommen (LugÜ) ist für 
den Geltungsbereich des Abkommens der 
Theorienstreit rund um die inländische Ge
richtsbarkeit für grenzüberschreitende Scha
denersatz- und Unterlassungsklagen defini
tiv beender.(6) Die inländische Gerichtsbar
keit ist gegeben und die Klägerin hat die 
Möglichkeit, als örtlich zuständiges Gericht 
zwischen (Wohn-)Sitz, Handlungsort und 
Erfolgsort zu wählen. Bei Unterschieden im 
materiellen Recht besteht die Möglichkeit, 
das jeweils aus Umweltschutz sicht beste 
Recht auszuwählen ("Forum Shopping"). 
Aus Vollstreckungssicht ist vor allem der 
"freie Verkehr der Urteile" erfreulich. Die Si
cherheit, sich überall in Westeuropa auf die 
Wirksamkeit eines Urteils verlassen zu kön-

Gerichtsbarkeit sowie Anerkennungs- und Voll

streckungsvoraussetzungen im Verhältnis natürli

cheroderjuristischer Personen aus EU- und 

EFTA-Staaten. 
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nen, stellt besonders für ein klassisdi~~renz
überschreitendes Problem wie grenzüber
schreitende radioaktive Immissionen eine be
deutende Erleichterung dar. 

Das Verhältnis zu den mittel- und osteu
ropäischen (MOE-) Ländern bleibt durch 
das LugÜ unverändert, obwohl Sonderfälle 
denkbar sind, in denen das LugÜ doch auch 
auf Aktivitäten in diesen Staaten zu Anwen
dung kommen könnte, z. B. wenn eine Ge
sellschaft, die ihren Sitz in einem Vertrags
staat hat (EdF in Frankreich oder Bayern
werk in Deutschland) in einem MOE-Land 
ein AKW betreibt. Für den Normalfall wird 
für die Bestimmung der inländischen Ge
richtsbarkeit nach hM die sog. Indikationen
theorie(7) herangezogen: die inländische Ge
richtsbarkeit wird vom Vorliegen eines aus
reichenden Inlandsbezuges abhängig ge
macht, der sich in der Regel in einem gesetz
lichen Gerichtsstand plus zusätzlichen Indi
zien manifestiert. 

Bei Beantwortung der Frage nach der in
ländischen Gerichtsbarkeit und bei der Suche 
nach einem örtlich zuständigen Gericht für 
Schadenersatz- und Unterlassungsklagen ge
gen AKW s in Staaten außerhalb des Anwen
dungsbereiche~ des LugÜ werden eine Reihe 
von Problemen sichtbar. Nach der derzeit 
geltenden Rechtslage und Rsp können zwar 
sehr wohl (;renzüberschreitende Unterlas
sungsklagen in Österreich beim Gericht der 
betroffenen Liegenschaft geltend gemacht 
werden, für grenzüberschreitende Schaden
ersatzklagen ohne Vermögen der Bekligten. 
im Inland liegt in Österreich jedoch kein ge
setzlicher Gerichtsstand und damit auch kei
ne inländische Gerichtsbarkeit vor. Dieses 
Ergebnis ist unbefriedigend, da es bei grenz
überschreitenden Schadenersatzklagen eine 
Vielzahl von Inlandsbeziehungen gibt, die ei
ne Behandlung vor einem österreichischen 
Gericht rechtfertigen würden. Lösungen bie
ten sich sowohl de lege lata als auch de lege 
ferenda an. Ersteres wäre über eine Rechts
analogie au~ § 57(2) ForstG, § 83c(3) JN und 
Art5 Z3 LugÜ möglich. Aus § 83c JN ergä
ben sich Tatbestand und Reichweite der 
Rechtsfolgen, aus § 57(2) ForstG deren ge
nauer Inhalt (Erfolgsortgericht). Die Rechts
analogie ist um Art5 Z3 des LugÜ/EuGVÜ 
zu ergänzen. Der so geschaffenen Gerichts
stand wäre ein subsidiärer Wahlgerichtsstand 
der Klägerin für grenzüberschreitende Um
weltbeeinträchtigung inklusive radioaktiver 

. Emissionen. De lege ferenda bietet sich 
natürlich an, die Zuständigkeit explizit in ei
nem neuen AtomHG nach Vorbild der Be
stimmungen des LugÜ zu regeln. 

(7) Dazu ecolex 1924,472 = ZfRV 1994/166; 

ZfRV 1994/44; EvBl1994, 154 = JBl1994, 762 = 
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Vollstreckung außerhalb Luganoland 

Die Vollstreckung im Ausland in einem Staat, 
mit dem Österreich kein Anerkennungs- und 
Vollstreckungs abkommen geschlossen hat -
alle mittel- und osteuropäischen Nachbar
staaten - ist nur auf freiwilliger Basis möglich 
und daher höchst unwahrscheinlich. In Zu
kunft wird daher vordringlich zu klären sein, 
ob den mittel- und osteuropäischen Reform
Iändern der Beitritt zum LugÜ ermöglicht 
werden soll. Für Entscheidungen, die in die
sen Staaten vollstreckt werden müssen, 
kommt daher ausschließlich die Voll
streckung in Österreich in Betracht, außer die 
Beklagte hat Vermögen in einem EU- oder 
EFTA-Staat. Bei Schadenersatzklagen ist die 
Vollstreckung unproblematisch, sofern aus
reichend Vermögen im Inland vorhanden ist, 
in das vollstreckt werden kann. Bei der gren
züberschreitenden Exekution von Unterlas
sungsklagen stößt man auf völ~errechtliche 
Bedenken, denen die österreichische Rsp je
doch mittlerweile nicht mehr folgt,(8) Der 
Vollzug von grenzüberschreitenden Beuge
strafen gemäß § 355 EO zur Erzwingung ei
ner Handlung oder Unterlassung im Ausland 
wird unter bestimmten Voraussetzungen als 
zulässig erachtet. Zum Schutz inländischer 
Rechtsgüter müssen auch U nterlassungsge
bote mit dem gewünschtem Erfolg im Aus
land, die Bedrohung zu beenden, zulässig 
sein. Der Unterlassungs anspruch ist nicht auf 
die Unterlassung der Emissionen oder Ge
fährdung im Ausland, sondern auf die nega
tiven Auswirkungen im Inland gerichtet. Der 
Anlagenstaat wird dadurch gezwungen, die 
Auswirkungen seiner Anlagen soweit zu be
schränken, daß negative Auswirkungen auf 
den Nachbarstaat ausgeschlossen sind. 

Keine Hürde: 
Völkerrechtliche Immunität 

Die Frage nach der Immunität von Energie
versorgungsunternehmen und AKW-Betrei
ber als Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes oder juristische Personen des Pri
vatrechts mit maßgeblicher staatlicher Betei
ligung kann verneint werden. Angesichts der 
österreichischen Rsp zu inländischen bzw. 
ausländischen Energieversorgungsunterneh
men und der europäischen Entwicklungen 
am Elektrizitätssektor (Liberalisierung der 
Energiemärkte und des Energiehandels, die 
Öffnung der Elektrizitätsmärkte und dem 
Ausbau von Energietransitrechten, Aufbre
chen der Versorgungsmonopole, Boom der 
privaten Energieerzeugung, wie z. B die 
Windkraft in Deutschland oder Dänemark) 

RdW 1994,313 = ZfRV 1994/40; ZfRV 1994/46; 

ZfRV 1994/61. 

ist das Zuverfügungstellen von Energie defi
nitiv nicht als klassisch hoheitliche Tätigkeit 
zu qualifizieren. 

Kollisionsrechtliches 

Für sachenrechtliche dingliche Unterlas
sungs- und Beseitigungsansprüche ist gemäß 
der §§ 31f Internationales Privatrechtsgesetz 
(IPRG) das Recht des Ortes maßgebend, wo 
die beeinträchtigte Liegenschaft liegt. Versu
che, Unterlassungsansprüche aus dem Sa
chenrechtsstatut herauszulösen und mit den 
Schadenersatzansprüchen unter ein eigenes 
Umweltstatut zu subsumieren, scheitern am 
eindeutigen Wortlaut und Absicht der §§ 31f 
IPRG - so überzeugend die Argumente für 
eine Gleichschaltung der Unterlassungs- und 
Schadenersatzklage auch sein mögen. Ab
wehransprüche zum Schutz sonstiger 
Rechtsgüter - etwa der Gesundheit und des 
Lebens sind nicht im Sachenrecht, sondern 
im Deliktsrecht anzusiedeln. 

Für grenzüberschreitende Schadenersatz
klagen bietet das IPRG eine unbefriedigende 
Lösung. Die Anknüpfung erfolgt grundsätz
lich gemäß § 48 IPRG Abs. 1 Satz 1 nach dem. 
Recht des Handlungsortes. Nach der Aus
nahmeanknüpfung des Satz 2 kann auch das 
Recht des Erfolgsortes zur Anwendung 
kommen, wenn für die Beteiligten eine stär
kere Beziehung zu einer anderen Rechtsord
nung als zum Recht des Handlungsortes be
steht. Die wiederholten Versuche bei grenz
überschreitenden Schadenersatzansprüchen 
die Ausnahmeklausel des Deliktstatuts anzu
wenden, zeigt deutlich die Unzufriedenheit 
mit der Lösung des Gesetzgebers. Es scheint 
zumutbar, daß die Betreiberin bei Betrieb ei
ner Anlage, die im "worst' case" europaweit 
Schäden anrichten kann, nach der Rechts
ordnung des Schadensortes behandelt wird. 
Eine kollisions rechtliche Klärung dieser Fra
ge ist ausständig, das gilt insbesondere dann, 
wenn das politische Konzept verfolgt wird, 
Österreich zum Unsicherheitsfaktor in einer 
einheitlichen und nuklearfreundlichen eu
ropäischen Atomhaftungslage zu machen. 

Schwieriges zum Schluß: 
Ausländischen Anlagengenehmigungen 
und inländisches Sachrecht 

Die Frage der Anerkennung ausländischer 
Betriebsgenehmigungen bei der Anwendung 
inländischen Sachrechts ist bislang noch um
stritten, wobei in der Literatur ein stark zu
nehmender Anteil für eine Berücksichtigung 
unter bestimmten Voraussetzungen eintritt. 

.Die Antwort auf diese Frage ist bedeutsam 
für die Qualifikation des ausländischen 

(8) Besonders eindeutig OGH 26.4. 1995,jBl 

1996,61 (59). 
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AKW s als genehmigte Anlage mit aU den 
Konsequenzen, die damit verpunden sind (z. 
B. Ausschluß des l!nterlassungsanspruches). 

Unbestreitbar ist, daß sich aus dem Terri
torialitätsprinzip grundsätzlich ein Verbot 
der unmittelbaren grenzüberschreitenden 
rechts gestaltenden Einwirkung auf ausländi
sches Recht ergibt. Um das Problem der Wir
kung einer ausländischen Anlagengenehmi
gung auf inländische Privatrechtsverhältnis
se zu lösen, kommt nur ein kollisionsrechtli
cher Ansatz in Form der Anerkennung durch 
Zuerkennen von Tatbestandswirkung an das 
ausländische Recht auf der Ebene des Sach
rechtes in Betracht. Bei Übereinstimmung 
der materiellen und prozessualen Vorausset
zungen kann eine ausländische Genehmi
gung .eine inländische im Sinn von § 364 a 
ABGB ersetzen und dem Kläger den unmit
telbaren Abwehranspruch nehmen. Theore
tische Grundlage dafür ist das Vorliegen einer 
ungeschriebeneKollisionsnorm, die auf das 
ausländische Recht, n~mlich die ausländische 
Genehmigung verweist, wodurch Teile der 
inländischen Norm ersetzt werden. § 364 a 
ABGB enthält zwar keine ausdrückliche 
Kollisionsnorm, die Anwendung der auslän
dischen Genehmigung ist aber nicht ausge
schlossen und eine teleologische Auslegung 
der Bestimmung sowie grundsätzliche Argu
mente sprechen für einen Einbezug der aus
ländischen Genehmigung, sofern die von der 
Bestimmung vorgegebenen und von der 
österreichischen Rsp konkretisierten materi
ellen und prozessualen Voraussetzungen ge
geben sind. 

Fazit 

Bislang hat sich die österreichische Anti- . 
Atom-Politik in der Rechtsordnung kaum 
niedergeschlagen. 

Haftungs- und Abwehransp):üchen kön
nen sowohl ein Instrument zur Förderung 
bestimmter Technologien sein als auch zur 
Prävention von Schäden und zum besseren 
Schutz potentieller Opfer. Ohne Zweifel 
stößt die österreichische Rechtsordnung in 
der Praxis als Instrument der Anti-Atom"Po
litik an ihre Grenzen. Das ist jedoch kein Ar
gument dafür, rechtlichen Mittel, die zur 
B,ekämpfung der Gefährdung durch AKWs 
zur Verfügung stehen könnten (z. B. die 
Schaffung eines österreichischen AtomHG, 
die Klärung der Zuständigkeit und der kolli
sionsrechtlichen Frage für grenzübers.chrei
tenden Schadensersatzklagen) nicht z\i nut
zen. Es bleiben wahrlich genügend Faktoren 
unbeeinflußbar. • 

Maga. Eva Glawischnig ist Umweltspreche
,rin der Wiener Grünen. 
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Menschenrechte in der Türkei 

Straßburg greift • ein 
VON MANFRED NOWAK 

Die Türkei betreibt seit einiger Zeit ihre Aufnahme in 
die Europäische Union. Ohne grundlegende Änderung 

ihrer Menschenrechtssituation erscheint das aber unmöglich. 
Darüberhinausist sogar die Europaratsmitgliedschaft 

der Türkei gefahrdet. 

O bwohl die Türkei die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) 

bereits 1954 - also vier Jahre vor Österreich
ratifiziert hatte, spielte sie in der Praxis bis 
vor kurzem nur eine sehr bescheidene Rolle. 
Dies hängt vor allem damit zusammen, daß 
das Straßburger Überwachungssystem im 
großen und ganzen fakultativ ist (erst mit 
dem Inkrafttreten des 11. Zusatzprotokolls 
am 1. November 1998 wird die Individualbe
schwerde obligatorisch), und daß sich die 
Türkei bis in die späten 80er Jahre geweigert 
hatte, die Individualbeschwerde und die Zu
ständigkeit des Europäischen Gerichtshofs 

. für Menschenrechte (im folgenden: Gerichts
hof) anzuerkennen. Mit anderen Worten: Die 
Rechte der Konvention waren zwar in der 
Türkei formell unmittelbar anwendbar, doch 
die türkischen Verwaltungsbehörden und 
Gerichte ignorierten sie inder Praxis, und die 
Opfer hatten keine Möglichkeit, sich gegen 
diese Menschenrechtsverletzungen mit einer 
Inclividualbeschwerde an die Europäische 
Menschenrechtskommission in Straßburg 
(im folgenden: Kommission) zu wenden. 

Staatenbeschwerden 

Folglich blieb nur das Mittel der Staatenbe
schwerde, die allerdings von den Europarats
staaten nur in ganz seltenen Fällen angewen
det wird und die im Fall der Türkei maximal 
vom Ministerkomitee des Europarates, nicht 
jedoch vom Gerichtshof entschieden werden 
konnte. In den meisten Fällen liegt der Erhe
bung einer Staatenbeschwerde ein bilaterales 
Interesse eines betroffenen Staates zugrunde 
wie beispielsweise im Nordirlandfall (wo die 
Republik Irland das Vereinigte Königreich 
wegen schwerer Menschenrechtsverletzun
gen britischer Sicherheitsbehörden gegen
über Mitgliedern der IRA in den früheren 
70er Jahren erfolgreich geklagt hatte) oder im 
Fall Österreich gegen Italien, wo es um die 
Verurteilung von Südtirolaktivisten durch 
italienische Gerichte Ende der 50er Jahre 

ging. In ähnlicher Weise hat die Regierung 
von Zypern nach der türkischen Invasion 
1974 insgesamt drei Staatenbeschwerden we
gen schwerster Menschenrechtsverletzungen 
einschließlich des bis heute nicht aufgeklär
ten Schicksals Tausender V~rschwundener 
gegen die Türkei erhoben. Obwohl die Kom
mission in ihren Berichten aus den Jahren 
1976 und 1983 vielfältige Verletzungen der 
Konvention durch die Türkei feststellte, sind 
diese Beschwerden allzu lange im Minister
komitee liegen geblieben, ohne zu einer be
friedigenden Lösung zu führen. 

Der eigentliche Sinn der Staatenbeschwer
de liegt allerdings darin, daß völlig unbetei
ligte Staaten im Sinne eines kollektiven eu
ropäischen Verantwortungsbewußtseins im 
Fall schwerer und systematischer Menschen
rechtsverletzungen den betreffenden Staat. 
klagen und schließlich auch zu entsprechen
den politischen Konsequenzen bereit sind. 
Dies funktionierte bisher vor allem im Grie
chenland-Fall, als Dänemark, Schweden, 
Norwegen und die Niederlande in den spä
t~n 60er Jahren eine Beschwerde gegen das 
damalige Militärregime in Athen erhoben, 
die Komlllission nach eingehenden Untersu
chungen schwerste Verletzungen der meisten 
Konventionsrechte einschließlich systemati
scher Folter feststellte, und Griechenland 
schließlich aus dem Europarat austrat,nach
dem der Ausschluß durch das Ministerkomi
tee (die schärfste Sanktion) bereits so gut wie 
beschlossen war. Nach dem türkischen Mi
litärputsch .vom 12: September 1980, der 
ebenfalls zu schwersten Menschenrechtsver
letzungen führte, erhoben diesselben Staaten 
und Frankreich (leider hatte sich Österreich 
dieser Initiative nicht angeschlossen) im Juli 
1982 eine vergleichbare Staatenbeschwerde, 
die jedoch nicht in eine Verurteilung durch 
das Ministerkomitee bzw. zum vielfach ge
forderten Ausschluß der Türkei aus dein Eu
roparat führte, sondern im Dezember 1985 
mit einer gütlichen Einigung vor der Kom-
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mission endete. Auch wenn dieses Verfahren 
mit Recht als allzu nachgiebig kritisiert wur
de, so hatte es dennoch einen gewissen Ein
fluß auf die allmähliche Aufhebung des 
Kriegsrechts und die Übertragung der Macht 
auf eine zivile Regierung. Außerdem führte 
diese gütliche Einigung dazu, daß die Türkei 
am 28. Jänner 1987 die Individualbeschwer
de an die Komission und am 22. Jänner 1990 
schließlich auch die Zuständigkeit des Ge
richtshofs anerkannte. Am 7. Jänner 1997 hat 
Dänemark, insbesondere wegen der behaup
teten Folterung eines dänischen Staatsbür
gers, eine weitere Staatenbeschwerde gegen 
die Türkei erhoben, die derzeit von der Kom
mission untersucht wird. 

Individualbeschwerden 

1988 wurden die ersten Individualbeschwer
den gegen die Türkei erhoben, 1991 stellte die 
Kommission erstmals Verletzungen der Kon
vention f~st, und 1995 wurde das erste Urteil 
des Gerichtshofs gefällt. In der Zwischenzeit 
ist die Zahl türkischer Beschwerdeführer be
reits auf über 1500 gestiegen, und der Ge
richtshof hat in bisher zehn Fällen zum Teil 
wegweisende Entscheidungen gefällt. Im fol
genden sollen die wichtigsten Urteile kurz 
dargestllt und ihre möglichen Auswirkungen 
auf die Situation der Türkei, aber auch auf an
dere Staaten analysiert werden. 

a. Zypernfälle 

Obwohl die türkische Regierung die Aner
kennung der Individualbeschwerde auf das 
Gebiet der Republik Türkei beschränkte, al
so den nördlichen Teil Zyperns ausschloß, 
wurden dennoch eine Reihe von Beschwer
den gegen Maßnahmen der türkischen Besat
zungsmacht erhoben. Die bekannteste ist je
ne der Titina Loizidou, einer führenden Ak
tivistin der "Women Walk Home" Bewe
gung. Es handelt sich dabei um Angehörige 
der griechisch-zypriotischen Volksgruppe, 
die aus dem nördlichen Teil vertrieben wur
den und durch wiederholte Demonstrations
märsche nördlich der von UNO-Soldaten 
bewachten Demarkationslinie auf die fort
währende Verletzung ihres Rechts aufmerk
sam machen, in ihre Heimat zurückzukehren 
und dort auch ihr Eigentum zu benützen. Bei 
einer dieser Demonstrationen war sie im 
März 1989 von der türkisch-zypriotischen 
Polizei festgenommen und nach Nikosia 
zurückgebracht worden. 

Die türkische Regierung verweigerte die 
Zusammenarbeit mit der Kommission im 
Hinblick darauf, daß sie für Maßnahmen der 
"Türkischen Republik von Nordzypern" 
nicht verantwortlich sei' und folglich das 
Recht auf Individualbeschwerde nur für das 
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türkische Festland anerkannt hätte. Außer
dem seien die Grundstücke von Frau Loizi
dou in K yrenia bereits 1985 rechtmäßig ent
eignet worden, also lange vor der Anerken
nung der Individualbeschwerde. In zwei Ur
teilen vom März 1995 und Dezember 1996 
gab der Europäische Gerichtshof im wesent
lichen der Beschwerdeführerin recht. Er er
klärte den türkischen Territorialvorbehalt 
und die Enteignung durch die völkerrechtlich 
nicht anerkannte "Türkische Republik von 
Nordzypern" als ungültig und entschied, daß 
die fortgesetzte Weigerung der türkisch-zy
priotischen Behörden, Frau Loizidou Zu
gang zu ihren Grundstücken zu gewähren, 
diese in ihrem Eigentumsrecht verletzt, 
wofür die Türkei völkerrechtlich verant
wortlich sei. 

Rechtlich gesehen implizieren diese U r
teile weitreichende Konsequenzen. Obwohl 
die politischen Verhandlungen über die Zy
pernfrage im Rahmen der Vereinten Natio
nen nach wie vor festgefahren sind und Zy
pern de facto ein zweigeteiltes Land bleibt, 
müßte die Regierung in Ankara zur wirksa
men Umsetzung dieser Urteile, wozu sie auf
grund von Art 53 EMRK völkerrechtlich 
verpflichtet ist, die türkisch-zypriotischen 
Behörden dazu verhalten, der griechisch-zy
priotischen Bevölkerung, die im Zuge der In
vasion aus Nordzypern vertrieben wurde, die 
Rückkehr in ihre (ehemaligen) Häuser und 
Güter zu gestatten. Auch wenn eine derarti
ge Änderung der politischen Haltung Anka
ras in unmittelbarer Zukunft nicht zu erwar
ten ist, so könnten die Urteile des Gerichts
hofs dennoch den politischep Druck zur Lö
sung des Zypernproblems verstärken, wofür 
es bereits gewisse Indizien gibt. Da die Über
wachung der Einhaltung von Urteilen des 
Gerichtshofs gemäß Art 54 EMRK dem Mi
nisterkomitee' obliegt, ist die Verantwortung 
zur Lösung der Zypernfrage in gewisser Wei
se von den Vereinten Nationen wieder auf die 
im Europarat vereinigten europäischen Staa
ten verlagert worden. 

b. Kurdinnenfälle 

Die schwersten Menschenrechtsverletzungen 
der Türkei geschehen derzeit zweifellos in je
nen vorwiegend von Kurden bewohnten Pro
vinzen im Südosten des Landes, über die seit 
1987 mehr oder minder kontinuierlich der 
Ausnahmezustand verhängt wurde. In dem 
mit besonderer Brutalität geführten bewaff
neten Konflikt zwischen türkischen Sicher
heitskräften und Mitgliedern bzw. (vermute
ten) Anhängern der kurdischeri Arbeiterpar
tei PKK wurden an die 200 kurdische Dörfer 
zerstört, und viele Tausende Kurden sind ver
haftet, gefoltert und getötet worden oder ver-

schwunden, wobei es häufig umstritten ist, 
welche der beiden Seiten für diese Un
menschlichkeiten verantwortlich ist. Obwohl 
sich eine große und schnell zunehmende Zahl 
von Individualbeschwerden auf Ereignisse im 
Zusammenhang mit diesem Konflikt bezieht, 
hat der Europäische Gerichtshof bisher erst 
drei diesbezügliche Urteile gefällt, in denen 
di~ türkische Regierung allerdings einer Rei
he von schwersten Menschenrechtsverlet
zungen für schuldig befunden wurde. 

Im Fall Akdivar und weiterer sieben Be
wohner des Dorfes Kelekci in der Provin~ 
Diyarbakir behaupteten die Beschwerdefüh
rer, daß türkische Sicherheitskräfte im No
vember 1992 als Vergeltung für Angriffe der 
PKK das Dorf beschossen, ihre Häuser nie
dergebrannt und die Evakuierung des Dorfes 
erzwungen hätten. Im April 1993 war Kelek
ci schließlich beinahe zur Gänze zerstört 
worden, wobei die türkische Regierung die . 
PKK all eine verantwortlich machte. Nach 
ausführlichen Beweisaufnahmen in der Tür
kei kam die Kommission jedoch zum Ergeb
nis, daß die' Sicherheitskräfte für die Zer
störung der Häuser der Beschwerdeführer 
verantwortlich sind,<>daß es die Regierung 
verabsäumt hat, eine unabhängige Untersu
chung der Vorfälle durchzuführen, und daß 
auf die Dorfbewohner massiver Druck aus
geübt worden ist, ihre Beschwerden zurück
zuziehen. Im September 1996 wies der Ge
richtshof die Einrede der Türkei zurück, die 
Beschwerdeführer hätten die innerstaatlichen' 
Rechtsmittel nicht ausgeschöpft und erklärte 
in seinem Urteil, daß die Türkei durch das 
vorsätzliche Niederbrennen der Häuser das 
Eigentumsrecht der Beschwerdeführer und 
ihr Recht auf Schutz des Hausrechts verletzt 
hat. Außerdem stellte er zum ersten Mal in 
der Geschichte der Konvention fest, daß ein 
Mitgliedstaat die in Art 25 EMRK enthaltene 
Verpflichtung mißachtet hat, die Ausübung 
des Rechts auf Individualbeschwerde nicht 
zu behindern. 

Der Fall des Zeki Aksoy betraf einen Me
tallarbeiter aus Mardin, der wegen Verdach
tes, Mitglied der PKK zu sein, im November 
1992 festgenommen und im Hauptquartier 
der Anti-Terrorismusbehörde von Mardin 
zwei Wochen lang einer besonders grausamen 
Form der Folter unterzogen worden war, die 
als "Palästinensisches Hängen", begleitet von 
Elektroschocks an den Genitalien und ande
ren empfindlichen Körperteilen, bekannt ist. 
Infolge dieser Folter waren seine Arme und 
Hände gelähmt. Die Folterungen wurden von 
der Kommission nach eingehenden Untersu
chungen in der Türkei und medizinischen At
testen außer Streit gestellt. Da Herr Aksoy 
den Folterungen standhielt, entschied der 
Staatsanwalt, keine Anklage gegen ihn zu er,. 
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heben. Ebensowenig wurde allerdings An
klage gegen die Folterer erhoben, obwohl 
Herr Aksoy die Folterungen sofort nach sei
ner Freilassung angezeigt hatte. Nachdem er 
im Mai 1993 Beschwerde an die Kommission 
erhoben hatte, erhielt er wiederholt Todes
drohungen und wurde schließlich im April 
1994 ermordet. Daß diese Ermordung unmit
telbare Folge der Beschwerde war, konnte 
von der Kommission allerdings nicht mit Si
cherheit geklärt werden. In seinem Urteil 
vom Dezember 1996 bekräftigte der Ge
richtshof die im Fall Akdivar geäußerte Mei
nung, daß die innerstaatlichen Rechtsmittel in 
derartigen Fällen völlig ineffektiv seien und 
folglich nicht ausgeschöpft werden müßten. 
Die Tatsache, daß ein Staatsanwalt trotz über
zeugender Indizien keinerlei strafrechtliche 
Untersuchung der Foltervorwürfe eingeleitet 
hatte, wurde als Verletzung des Rechts auf ei
n~n wirksamen Rechtsschutz gemäß Art 13 
EMRK qualifiziert. Weiters erkannte der Ge
richtshof, daß die zweiwöchige incommuni~ 
cado~Haft ohne die Möglichkeit, sich an ei
nen Richter zu wenden, trotz der Tatsache, 
daß die Türkei wegen des Ausnahmezustan
des das Recht auf persönliche Freiheit sus
pendiert hattr, eine Verletzung von Art 5 Abs 
3 EMRK darstellt. Hinsichtlich der 
Mißhandlungen während der Haft stellte der 
Gerichtshof nicht nur eine Verletzung von 
Art 3 EMRK fest, sondern kam zum ersten 
Mal in seiner Geschichte zum S~hluß, daß 
diese "dermaßen ernst und grausam gt;:wesen 
sind, daß sie nur als Folter bezeichnet werden 
können". Dies ist insoferne besonders be
merkenswert, als der Gerichtshof in seiner 
bisherigen Rechtsprechung hinsichtlich des 
Folterbegriffs besonders zurückhaltend war 
und. beispielsweise im Nordirland-Falldie 
Verhörmethoden der britischen Sicherheits
kräfte entgegen der Rechtsauffassung der 
Kommision "nur" als unmenschliche Be
handlung qualifiziert hatte. 

Im September 1997 entschied der Ge
richtshof zum zweiten Mal, daß eine be
stimmte Form der Mißhandlung nur als Fol
ter qualifiziert werden kann. Es handelt sich 
um die zum Zeitpunkt der Folter 17jährige 
Sükran Aydin, die 1993 gemeinsam mit ihrem 

- Vater und ihrer Schwägerin verhaftet und 
drei Tage lang von Polizei kräften festgehalten 
und verhört worden war. Die Kommission 
und der Gerichtshof nahmen als erwiesen an, 
daß sie während der Haft vergewaltigt, ge
schlagen und nackt mit unter hohem Rruck 
stehenden Wasser abgespritzt wurde un'tl sich 
in einem Zustand beständiger Schmerzen 
und großer Angst befunden hatte. Neben der 
Verletzung von Art 3 stellte der Gerichtshof 
auch in diesem Fall eine Verletzung von Art 
13 EMRK fest, da die Foltervorwürfe von 
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den türkischen Behörden nicht ernsthaft un
tersucht wurden und ihr auch sonst kein 
wirksames innerstaatliches Rechtsmittel zur 
Verfügung stand. 

c. Sonstige Fälle 

Foltervorwürfe beziehen sich nicht nur 
auf die Methoden der Sicherheitskräfte in den 
kurdischen Provinzen, sondern auf die Poli
zeihaft im ganzen Land. Beispielsweise hat 
der Europäische Ausschuß zur Verhütung 
der Folter, ein Expertenkomitee des Europa
rates, das präventive Besuche in Haftanstal
ten durchführt, wiederholt und zuletzt in ei
nem Bericht vom Dezember 1996 festgestellt" 
daß "Methoden der Folter und anderer For
men schwerer Mißhandlungen in den Poli
zeihaftanstalten der Türkei routinemäßig an
gewendet werden". 

Im Fall der Yüksel Yagiz, einer Kranken
schwester in Izmir, die im Dezember 1989 
wegen des Verdachts der Entführung eines 
Babys aus dem Spital festgenommen worden 
war und deren Unschuld sich bald darauf 
herausstellte, fand die K6mmission eine Ver
letzung von Art 3 EMRK, nachdem sie f~st
gestellt hatte, daß die Krankenschwester von 
drei Polizisten so lange auf die Fußsohlen ge
schlagen worden war, bis sie in einem 
Schockzustand in ein Spital eingeliefert wer
den mußte. Der Gerichtshof konnte den Fall 
jedoch nicht entscheiden, da die türkische 
Regierung seine Zuständigkeit erst ab Jänner 
1990 anerkannt hat. 

In einer Reihe anderer Fälle wie Sadi 
Mansur, einem iranischen Drogenhändler, 
N abi Yagci und Nikat Sargin, den Generalse
kretären der Türkischen Arbeiterpartei und 
der Türkischen Kommunistischen Partei, 
oder Nasup Mitap und Abdullah_Müftüoglu, 
z>yei Mitgliedern des Zentralkomitees der re
vJlutionären Dev-Yol Organisation, fand der 
Gerichtshof Verletzungen der Artikels und 
6 der Konvention, da sie über viele Jahre hin
durch in Untersuchungshaft waren und die 
Strafverfahren, zum Teil vor Kriegsgerichten 
oder dem Nationalen Sicherheits gericht, viel 
zu lange (in einem Fall beinahe 15 Jahre) ge
dauert hatten. Obwohl manche Beschwerde
führer lange vor Anerkennung der Individu
albeschwerde durch die Türkei festgenom
men worden waren, erachtete sich der Ge
richtshof für zuständig, über diese kontinu
ierlichen Verletzungen der Konvention zu 
entscheiden. 

Schlußfolgerungen 

Die Türkei ist das Sorgenkind des Europara
tes. Die Menschenrechtsverletzungen, insbe
sondere in den kurdischen Provinzen, aber 
auch in Nordzypern und letztlich im ganzen 
Land, sind so gravIerend, systematisch und 

k~ntinuierlich, daß das Land eigentlich schon 
längst aus dem Europarat hätte ausgeschlos
sen werden müssen. Als wichtigstes NATO
Bollwerk gegt;:nüber Staaten wie dem Irak 
oder dem Iran ist die Türkei jedoch von enor
-mer strategischer Bedeutung für den Westen. 
Nur diese geopolitische Rolle erklärt die un
geheure Nachsichtigkeit, mit der die politi
schen Organe des Europarates und der 
OSZE, aber auch der Vereinten Nationen 
bisher auf die massiven Menschenrechtsver
letzungen reagiert haben. 

. Gleichzeitig ist es der Türkei immer wie
der gelungen, Kritik an der Menschenrechts
situation als bloße Propaganda nicht-staatli
cher Organisationen oder der Medien abzu
tun. Seit unabhängige Expertenorgane der 
Vereinten Nationen und des Europarates wie 
der UNO-Ausschuß gegen die Folter, di~ 
UNO-Arbeitsgruppe über Verschwundene, 
die UNO-Sonderberichterstatter über die 
Folter und willkürliche Hinrichtungen oder 
das Europäische Komitee zur'Verhütung der 
Folter diese NGO- und Medienberichte im 
wesentlichen bestätigt haben, nimmt der in
ternationale Druck auf die Regierung in An
kara zu, ihre Menschenrechtspolitikgrundle
gend zu überdenken. Mit den ersten und im 
Ergebnis vernichtenden Urteilen des Eu
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrech
te und weiteren mehr als 1500 Beschwerden, 
die einer vergleichbaren Entscheidung har
ren, hat die Eigendynamik des internationa
len Menschenrechtsschutzes eine neue Di
mension erreicht. Das Ansehen des Gerichts
hofs als unabhängige, letztinstanzliehe und 
völkerrechtlich bindende Entscheidungsin
stanz ist so groß, daß es sich der Europarat 
auf die Dauer nicht wird leisten können, daß 
dessen Urteile ignoriert werden. Mit anderen 
Worten: Entweder wird die Türkei ihre Men
schenrechtssituation grundlegend verbessern 
müssen oder dem Ministerkomitee wird 
nichts anderes übrig bleiben, als drastische. 
politische Maßnahmen zu setzen, die bis zum 
Ausschluß aus dem Europaratgehen könn
ten. Da auch die Europäische Union im Juni 
1997 auf dem Gipfeltreffen in Amsterdam 
verbindlich beschlossen hat, daß die Achtung 
der Menschenrechte eine notwendige B~din
gung für jeden weiteren Beitritt darstellt, und 
da für die Türkei eine EU-Mitgliedschaft von 
enormer Bedeutung für die Verbesserung der 
ökonomischen und politischen Situation wä
re, bleibt eine gewisse Hoffnung, daß die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs letztlich 
doch zu einer Verbesserung der Situation 
führen könnte. • 

Univ.Prof.Dr. Manfred Nowak ist Leiter 
des Ludwig Boltzmann-Instituts für 
Menschenrechte in Wien. 
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Vom Sinn des Strafens 

Weniger ist mehr 
VON PETRA SMUTNY 

Endlich sollen in Österreich der außergerichtliche Tatausgleich auch für 
Erwachsene sowie die bedingte Verfahrensbeendigung (Diversion) fest im 
Strafprozeß verankert werden. Das Bundesministerium für Justiz erstellte 

einen entsprechenden Gesetzesentwurf. 

Wer will 
daß die Welt so bleibt 
wie sie ist 
der will nicht 
d'!'ß sie bleibt. 

I. Strafrecht in Systemen 

Erich Fried 

Diversion liegt im Zeitgeist, Es ist beinahe 
schon trendy, über diversionelle Maßnahmen 
zu diskutieren, zu schreiben, dabei zu sein .... 
. Das allein ist schon verdächtig. Auch dem 
nur peripher Interessierten vermittelt der Be
griff "Diversion" einen Hauch von "Positi
vem Denken" in Verbindung mit dem sonst 
großteils negativ besetzten "Strafrecht". Die 
Verbindung ist keine zufällige. 

Das der Diversion zugrundeliegende 
Konzept entspricht äer Diagnose einer mo
dernen Zivilisation, die dabei ist, die Realität 
als nicht so real zu begreifen, wie sie scheint, 
sondern als sich ständig verändernden dyna
mischen Prozeß. Die Gesellschaft ist immer 
weniger linear auf eindimenisonaler Logik 
aufgebaut, sondern lebt vielmehr in komple
xen, vernetzten Systemen. Somit kann das 
Konzept der Diversion auch als eine Art sy
stemischer Ansatz zur Bewältigung von Kri
minalität als Bestandteil dieser komplexen 
Gesellschaftsstruktur verstanden werden. 

Das bewährte formelle strafrechtliche In
strumentarium ist mit seinem Beweisverfah
ren und seinen Beweisregeln im wesentlichen 
darauf ausgerichtet, die Wahrheit herauszu
finden ~nd öffentlichkeitswirksam festzuhal
ten. Allerdings: Es gibt so viele Wahrheiten, 
wie es Möglichkeiten gibt. So notwendig es in 
weiten Bereichen des kriminellen Verhaltens 
sein mag, die (vermeintlich) objektive Wirk
lichkeitzu erfassen und zur Normverdeutli
chung öffentlich an dieses Verhalten eine 
schmerzvolle Sanktion zu knüpfen, so sehr 
tritt das öffentliche Interesse daran vor allem 
im Berei-ch der Klein- und mittleren Krimi-
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nalität zurück, wenn es sich etwa um Alltags
kriminalität (Ladendiebstahl, ... ), Zusam
mentreffen geringerer Verfehlungen 
(Straßenverkehr, ... ) oder etwa (vermeintli
che) Provokation (Raufereien, ... ) handelt. 
Abschreckung ist in diesen Bereichen oh
nehin wenig wirksam. Bei der Bewältigung 
dieser Massenverfahren wurde daher auch 
schon bisher der Schwerpunkt in der effi
zienten Erledigung (zumeist durch Strafver
fügung) gesehen. 

Zusammengenommen ergibt das jedoch 
an die 70.000 Verurteilungen pro Jahr, was 
rein statistisch gesehen bedeutet, daß jede 
dritte in Österreich aufhältige Person 
während ihres Erwachsenenlebens einmal ge
richtlich verurteilt wird. Unter diesen Prä
missen hatte das Diversionskonzept auch die 
Steigerung der Effizienz und die Entlastung 
der Gerichte im Bereich der Massenverfahren 
zu beachten. 

n. Die Wiederentdeckung des Straffalls 
als Konflikt zwischen einzelnen 

Rechtshistoriker haben eine Vielzahl von 
Theorien zur Entstehung des Strafrechts ent
wickelt. Den Ursprung der Rechtfertigung 
der Institutionalisierung der staatlichen Stra-' 
fe finden sie - vereinfacht betrachtet - über
wiegend in der (Blut-)Rache. Das Gesetz der 
Talio, das Gesetz des Auge um Auge, Zahn 
um Zahn, das uns so primitiv und barbarisch 
erscheint, beschränkte im Gegensatz zu der 
sich richtungslos austobenden privaten Ket
tenrache Strafe in dem Sinn, daß es das Maß 
der Gegenaggression (Stiafe) mit dem der 
Aggression (Tat) begrenzte. Die ausufernde 
"private" Bestrafung wurde schließlich i!ll
mer mehr vom konkret Geschädigten zum 
Souverän und zum hoheitlichen Strafan
spruch umgeleitet, anstelle der konkreten 
Verletzung wurde die generelle Rechtsnorm
verletzung in den Mittelpunkt gerichtet. Kei
neswegs wurde die Strafe deshalb schon 
maßvoller und humaner, sondern gerade die 

systematisierte und anonymisierte Bestra
fung erlebte in historischen Wellenbewegun
gen ihre grausamen Höhepunkte, man denke 
nur an die erfindungsreichen Hinrichtungs
arten des Teerens, Räderns, Vierteilens etc. 
Mit der Umleitung zum staatlichen Strafan
spruch verlor andererseits die Konfliktregu
lierung und Schadensabfindung zwischen 
den Betroffenen selbst an Bedeutung. 

Auch das heutige Strafverfahren dient der 
Durchsetzung eines staatlichen Strafanspru
ches, die geschädigte Person nimmt als Zeu
ge und allfälliger Privatbeteiligter eine eher 
untergeordnete Stellung ein. 

§365 Strafprozeßordnung(StPO) bietet 
der geschädigten Person die Möglichkeit, ih
re zivilrechtlichen (Schadenersatz)ansprüche 
im Strafverfahren geltend zu machen. Wird 
der Beschuldigte verurteilt, so hat in, der Re
gel das Gericht zugleich über die privatrecht
lichen Ansprüche der geschädigten Person zu 
entscheiden. Wenn die Ergebnisse des Straf
verfahrens weder an sich noch nach Durch
führung einfacher zusätzlicher Erhebungen 
ausreichen, um über die Ersatzansprüche 
verläßlich urteilen zu können, ist der Privat
beteiligte auf den Ziviirechtsweg zu verwei
sen. Strafrechtliche und zivilrechtliche Ent
scheidungen haben aber verschiedene Vor
aussetzungen, zusätzliche Erhebungen berei
ten Mehraufwand, die grundsätzliche Spezia
lisierung der Richterinnen erleichtert die Zu
sammenführung nicht gerade. Das Diver
sionskonzept sollte somit auch auf die Inter
essen der Verletzten Bedacht nehmen, diese 
in das Verfahren aktiv miteinbeziehen und 
für einen möglichst raschen finanziellen Aus
gleich sorgen. 

Die Betonung des Konfliktes, der konkre
ten Verletzung und der Geschädigteninteres
sen, die im Diversionskonzept eine Wieder
belebung finden, haben daher nichts mit 
"Abschaffung der Straf justiz" zu tun, son
dern lehnen sich in zivilisierter Form viel
mehr an die Wurzeln derselben an. 

111. Strafrecht und Prävention: 
das ultima-ratio-Prinzip 

Die Dosierung bzw. der mögliche Verzicht 
auf Strafe ist in einem modernen Rechtsstaat 
nach dem ultima-ratio-Prinzip zu beurteilen: 
Der Staat darf nur dann und in solchem Aus
maß in die Sphäre seiner Bürger eingreifen, 
als dies zur Erfüllung der ihm obliegenden 
Aufgaben notwendig ist. Erfüllt eine schwa
chere Reaktion die Aufgaben ebenso gut, ist 
diese vorzuziehen. 

Die AufgabensteIlung an das Strafrecht 
selbst erfordert allerdings beinahe die Qua
dratur des Kreises: Der bereits straffällig ge
wordene Täter, aber auch die Allgemeinheit 
sollen durch Abschreckung von der Bege-
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hung (weiterer) krimineller Handlungen ab
gehalten werden. Der Täter soll resozialisiert 
werden und das Bewußtsein der Bevölke
rung, die sich gesetzeskonform verhält, soll 
darin bestärkt werden. 

Als staatliche Reaktionen im engeren Sinn 
stehen Freiheitsstrafe (§18 Strafgesetzbuch
StGB) und Geldstrafe (§19 StGB) mit den 
nach §§43ff StGB denkbaren Variationen ei
ner bedingten Strafnachsicht zur Verfügung. 
Diverse Nebenstrafen und Rechtsfolgen der 
Verurteilung vervollständigen diesen einge
schränkten Sanktionsbereich. Die Möglich
keit, Weisungen zu erteilen oder Be
währungshilfe zu bestellen, machen das Re
aktionsbild bunter, die Palette selbst jedoch 
nicht breiter, da all diesen Reaktionsformen 
ein einheitliches formelles Verfahrens muster 
und die Erledigung durch Urteil zugrunde
hegt. 

; Für den Rechtsanwender (Staatsanwalt! 
Staatsanwältin, Richter/Richterin) und die 
Prozeßbeteiligten (TäterlTäterin, Opfer) 
wird diese Sanktions armut insbesondere 
dann zum Problem, wenn offensichtlich kei
ner der Beteiligten noch die Öffentlichkeit 
ein Interesse an der Verhängung einer Geld
oder Freiheitsstrafe hat, sondern diese nur 
mehr negative Auswirkungen auf die Rück
fallsprognose erwarten läßt, etwa weil die 
verurteilte Person dann ihren Job verliert, aus 
ihrer Überschuldung nicht mehr heraus
kommt, durch die Haftstrafe endgültig stig
matisiert wird. 

Unterstützt wurde die Suche nach alter
nativen Sanktionen durch die Ergebnisse kri
minologischer Rückfallsforschung, die auf 
eine weitgehende Austauschbarkeit der straf
rechtlichen Sanktionen hindeuten; das heißt, 
strengere Strafenführen nicht zu einer Rück
fallsminderung, mildere oder "alternative" 
Sanktionen nicht zu einer vermehrten Delin
quenz. 

Auch wenn die Grenzen der gerichtlichen 
Strafbarkeit manchmal als nicht mehr zeit
gemäß oder zumindest willkürlich erschei
nen (z.B. ist das Schwarzfahren "nur" ver
waltungsrechtlich belangbar, der Diebstahl 
der Sonntagszeitung wird nach § 127 StGB 
jedoch mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Mona
ten bedroht, obwohl weder Handlungs- oder 
Erfolgsunwert noch volkswirtschaftlicher 
Schaden beider Unrechtstaten dafür eine Be
gründung geben), könnte eine negative Sym
bolwirkung einer generellen, materiell be
gründeten Strafausschließung bzw. St~il:fauf
hebung zum Ergebnis führen, daß die Wwei
ligen Rechtsgüter zum Freiwild erklärt wür
den. Nicht die Definition dessen, was straf-

• bar sein soll, sondern vielmehr, wie man in 
der Folge mit Tat und Täter umgeht, bedurf
te also primär des Ausbaus von Alternativen. 
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Und wie verfolgt ihr den, der in seinen 
Handlungen ein 
Betrüger und Unterdrücker, doch auch 
gekränkt und 
verletzt ist? Und wie werdet 
ihr die bestrafen, deren Reue 
schon größer ist als ihre Untaten? 
Ist nicht Reue das Recht, das von 
dem Gesetz gesprochen wird, 
dem ihr gern dienen würdet? 

IV. Der Entwurf einer 
Strafprozeßnovelie 

Khalil Gibran 

Im Jugendgerichtsgesetz ist der Diversions
gedanke seit 1987 umfassend und erfolgreich 
verwirklicht. Auch im Suchtgiftbereich fin
den Diversionsmöglichkeiten nach den §§17, 
19 Suchtgiftgesetz(SGG) häufig Anwendung. 
Im Rahmen des'Modellprojektes "Außerge
richtlicher Tatausgleich bei Erwachsenen 
(ATA-E)", welches bislang auf mehrere Ge
richtssprengel begrenzt ist, wurden den 
Dienststellen der Bewährungshilfe bis Ende 
1996 ca. 8.200 Fälle zugewiesen, wovon rund 
70 % positiv erledigt wurden. Die vorange
stellten Überlegungen und ermutigenden 
praktischen Erfahrungen mündeten schließ
lich im erst vor wenigen Monaten vom Bun
desministerium für Justiz zur Begutachtung 
versandten Entwurf einer Strafprozeßnovel
le. 

Nun sei die "Diversion" endlich definiert: 
Darunter werden alle den Präventionsanfor
derungen genügenden staatlichen Reaktions
formen auf (bekanntes) strafbares Verhalten 
bezeichnet, die den Verzicht auf die Durch
Hihrung oder Beendigung des Strafverfah
rens, also den Verzicht auf die förmliche Fest
stellung der Schuld eines Verdächtigen und 
aJf dessen förmliche Sanktionierung ermög
lichen. 

Folgende wesentliche Voraussetzungen 
und Maßnahmen sieht der Entwurf vor: 

a) Strafobergrenzen: Dem System des 
österreichischen Strafrechts folgend wird für 
Diversionslösungen, soweit der Staatsan
walt!die Staatsanwältin tätig wird, an Straf
obergrenien angeknüpft. Für den gerichtli
chen Bereich sollen abstrakt gar keine Delik
te von der Diversion ausgeschlossen werden. 
Schon von der Grundkonzepti9n her ist je'
doch klar, daß neben der Schuld des Tä
ters!der Täterin in Fällen außerhalb der un
teren und mittleren Kriminalität general- und 
spezial präventive Gründe die Anwendung 
der Diversion nur ausnahmsweise zulassen 
werden. 

b) Hinreichend geklärter Sachverhalt und 
Zustimmung des Verdächtigen sind voraus-

gesetzt, da im Hinblick auf die Unschulds
vermutung jemandem, der nicht gerichtlich 
verurteilt ist, nicht einseitig Konsequenzen 
aufgezwungen werden dürfen. Ein Geständ
nis im engeren Sinn ist nicht erforderlich, 
wohl aber die freiwillige Unterwerfung der 
verdächtigen Person unter die in Aussicht ge
stellte Maßnahme. Erfüllt die verdächtige 
Person ihre Verpflichtungen nicht oder ver
langt sie dies ausdrücklich, ist das Strafver
fahren einzuleiten oder fortzusetzen. Erfüllt 
die Person die Voraussetzungen, so hat der 
Staatsanwalt endgültig auf die Verfolgung zu 
verzichten-bzw. das Gericht das Verfahren 
endgültig einzustellen. 

c) Eine Eintragung diversioneller Maß
nahmen in das Strafregister soll nicht erfol
gen. Um insbesondere ihre spezialpräventive 
Wirkung bei allfälligen zukünftigen Stl'afta
ten desselben Verdächtigen beurteilen zu 
können, sollen diversionelle Erledigungen 
aber in einem justizinternen Registererfaßt 
werden. Die mit der fö~mlichen Verurteilung 
verbundene Stigmatisierung soll dadurch un
terbleiben. 

a. Verfolgungsverzicht 

Das Strafverfahren wird durch den Staats an
w'alt zum frühestmöglichen Zeitpunkt been
det, sei es, weil es sich um ein Bagatelldelikt 
handelt, bei dem das polizeiliche Einschrei
ten allein bereits ausreichende Abschreckung 
garantierte oder in dessen Folge bereits ohne 
staatliches Zutun ausreichender Schadens
ausgleich erfolgte. 

Die Voraussetzungen im einzelnen, die an 
den geltenden §42 StGB angelehnt sind (der 
unter einem aufgehoben werden soll), sind ei
nerseits, daß die strafbare Handlung nur mit 
Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bedroht 
ist, deren Höchstmaß drei Jahre nicht über
steigt, die Schuld des Verdächtigen bloß als 
gering anzusehen ist qder wegen der Tat nur 
eine geringe Strafe zu verhängen wäre und 
andererseits eine intervenierende Diversion 
oder eine Bestrafung weder geboten erc 
scheint, um den Verdächtigen von strafbaren 
Handlungen abzuhalten, noch aus besonde
ren Gründen notwendig wäre, um der Bege
hung strafbarer Handlungen durch andere 
entgegenzuwirken. 

Die Kontrolle der Ausübung des gebun
denen Opportunitätsprinzips durch den!die 
StaatsanwältIn soll vor allem durch die Mög
lichkeit der Subsidiarariklage durch die ge
schädigte Person erfolgen. 

b. (Intervenierende) Diversion 

Im Gegensatz zum bedingungslosen Verfol-. 
gungsverzicht gemäß §34a StPO sollen die im 
R<\hmen der eigentlichen Diversion zusam-
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mengefaßten Maßnahmen süwühl dem/der 
Staats anwältIn als auch dem Gericht (diesem 
ühne Berücksichtigung vün Strafübergren
zen) zustehen. In Betracht kümmen sie nur, 
wenn unter general- und spezialpräventiven 
Vüraussetzungen die Schuld des Verdächti
gen nicht als schwer anzusehen ist - bei Ver
fülgungsverzicht durch den/die Staatsanwäl
tIn die strafbare Handlung nur mit Geldstra
fe üder mit einer Freiheitsstrafe bedrüht ist, 
deren Höchstmaß fünf Jahre nicht übersteigt. 

Fülgende drei Diversiünsvariatiünen sind 
- immer unter der Maßgabe der freiwilligen 
Unterwerfung qes/ der Verdächtigen - vürge
sehen: 
• Vürläufiger Verfülgungsverzicht/vürläu
fige Verfahrens einstellung unter Bestimmung 
einer ein- bis zweijährigen Probezeit, wümit 
die Anürdnung vün Bewährungshilfe üder 
Weisungen im Sinne des §51 StGB (der Kata
log süll entsprechend ergänzt werden) ver
bunden werden können. So. süll zum Beispiel 
dem Verkehrsrüwdy die Absülvierung eines 
Driver-Improvement-Kurses üder der Be
such einer Sanitäts einrichtung aufgetragen 
werden können, dem Schläger die Absülvie
rung eines Anti-Aggressiünstrainings, dem 
randalierenden Alküh~liker der Verzicht auf 
Alkühül. 
• VerfülgungsverzichtlVerfahrenseinstel
lung für den Fall, daß sich der/die Verdächti
ge bereit erklärt, innerhalb einer angemesse
nen Frist eine Auflage zu erfüllen. Diese kann 
in der Zahlung einer Geldbuße (in Höhe ei
nes Betrages, der höchstens 120 Tagessätzen 
plus Verfahrensküsten entspricht) üder der 
Erbringung einer gemeinnützigen Leistung 
(z.B. bei Einrichtungen der Jugend-, Behin
derten- und Altenbetreuung, der Straffälli
gen- und Opfer hilfe, der Gesundheitsfürsür
ge und des Umweltschutzes) üder in Scha
densgutmachung bestehen. 

Die im Anwendungsbereich gegenüber 
dem bisherigen Mandatsverfahren (Strafver
fügung; §460 ff StPO) umfassendere Geld
buße Süll Hauptmaßnahme in den sügenann
ten Massenbagatellverfahren werden und die 
Strafverfügung ersetzen. Mit den zusätzlich 
eingenümmenen Geldbeträgen (unter 
Berücksichtigung der Mindereinnahmen aus 
den Geldstrafen) Süllen Einrichtungen der 
Opferhilfe gefördert werden. 
• Verfülgungsverzicht/Verfahrenseinstel
lung nach Dur~hführung eines außergericht
lichen Tatausgleichs unter Beiziehung eines 
Künfliktreglers. 

Der ATA bildet das Kernstück der Diver
siün, weil darin die Versöhnung des Täters 
mit dem Verletzten, aber auch mit der 
Rechtsgemeinschaft am deutlichsten zum 
Ausdruck kümmt. 

Der ATA entspringt keiner Therapieselig-
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keit, sündern ist eine kurzfristige (meist ein
bis dreimalige) gezielte Interventiün. Nach 
Zuweisung des Falles durch die Staatsan
waltschaft üder das Gericht (di~ sich zur Un
terstützung bei der Fallauswahl mit den Sü
zialarbeitern beraten können Süllen) an die 
Dienststelle der Bewährungshilfe versuchen 
Süzialarbeiter gemeinsam mit Verdächtigem 
und Geschädigtem - süfern dieser dazu bereit 
ist - im Rahmen prüfessiüneller Künfliktme
diatiün einen materiellen, symbülischen und 
süzialen Schadensausgleich zu erarbeiten. 
Dem Geschädigten wird hier die Möglichkeit 
eingeräumt, in ganz anderer Weise süziale 
Machtverhältnisse, Diskriminierungs- und 
Kränkungsaspekte zu relevieren als im Straf
verfahren. 

Derzeit wird Schritt für Schritt an der 
flächendeckenden Ausstattung mit "Kün
fliktregelungsstellen" gearbeitet, welche - ür
ganisatorischin der Regel getrennt - im Rah
men der Geschäftsstelle des Vereins für Be
währungshilfe und süziale Arbeit eingerich
tet und mit erfahrenen Süzialarbeitern be
setzt sind. Es ist keine Frage, daß sich dieser 
Ausbau sehr küstenintensiv darstellt. Bei Ge-

, lingen des ATA und Nichtvürliegen der Vür
aussetzungen der Verfahrenshilfe wird dem 
Verdächtigen daher auch ein pauschalierter 
Küstenbeitrag vün öS 1.000 auferlegt werden 
(die tatsächlichen Küsten einer ATA-Erledi
gung werden derzeit mit ca. öS 8.000,ge
schätzt). 

V.Ausblick 

Welche Auswirkungen Süllen sich durch die 
Verwirklichung des geplanten Entwurfes er
geben: 

1. Ohne am Prinzip des staatlichen Straf
anspruches zu rütteln, Süll die verstärkte Ein
beziehung der durch die Straftaten verletzten 
Persünen und vür allem auch des Aspekts der 
Wiedergutmachung eine stärkere Opferüri
entierung bewirken. 

2. Die unnötige Stigmatisierung und Ent
süzialisierung bisher unbeschültener Straftä
ter Süll vermieden werden, ühne daß auf 
Nürmbestätigung und präventive Erfürder
nisse verzichtet würde. 

3. Die Treffsicherheit der Sanktiün Süll er
höhtwerden. Durch abgestimmte Reaktiü
nen auf bestimmte strafbare Handlungen Sül
len die Verdächtigen gezwungen werden, sich 
stärker als bisher mit dem Unrecht ihrer Ver
haltensweisen auseinanderzusetzen. 

Zum vürgelegten Entwurf ist bereits eine 
grüße Anzahl vün Stellungnahmen einge
langt. Als Grundtenür ist fast allen zu ent
nehmen, daß die gesetzliche Ausgestaltung 
des Müdellversuches begrüßt wird. In cün
creto weichen die Vürstellungen jedüch stark 
vüneinander ab, sei es in bezug auf die vürge-

sehene Kümpetenzverteilung, die Vürausset
zungen üder die grundsätzlichen Anwend
barkeit einzelner Diversiünsfürmen auf be
stimmte Deliktstypen (So. besteht zum Bei
spiel eine heftige Küntrüverse darüber, üb der 
ATA-E ein geeignetes Müdell zur Bekämp
fung familiärer Gewalt darstellt). 

Vür allem die Rahmenbedingungen wer
den großen Einfluß auf den Erfülg und die 
Akzeptanz der neuen Regelungen ausüben. 
In Zeiten, in denen zahlreiche wühldurch
dachte, durchaus nützliche und begrüßens
werte unterstützende Prüjekte dem Rütstift 
zum Opfer fallen, ist die Bewährungsprübe 
für das Diversiünskünzept auch nach Been
digung des Müdellversuches nüch nicht zu 
Ende. Diese Feststellung Süll Kritiker des 
Entwurfes nicht stumm machen, sündern 
vielmehr davün überzeugen, daß eventuell 
nütwendige Verbesserungen eine Basis mit 
umfassenden evaluierbaren Ergebnissen (vür 
allem durch Begleitfürschung) vüraussetzen. 

Zum Gelingen im täglichen flächen
deckenden Einsatz wird es nüch zahlreicher 
guter Ideen und Anstrengungen bedürfen. 
Erfülgreich ist das Diversiünsmüdell nämlich 
nur dann, wenn es atlch nüch Anwendung 
und Interesse findet, wenn es nicht mehr 
"trendy" sein wird. • 

Maga. Petra Smutny ist Richterin und 
arbeitet im Bundesministerium für JustiZ, 
Abteilung Straflegislative 
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Stellungnahme der Vereinigung alternativer 
Zeitungen und Zeitschriften 

Die Kholsuppe 
VONVAZ 

Der von Andreas Khol wiederholt angezettelte Gesetzesbruch bei der 
Nicht-Vergabe der Publizistikförderung an unliebsame Zeitschriften wie z.B. 

Zoom,Alternative und AKIN (VfGH-Beschwerden sind anhängig) ist den 
Juridikumleserlnnen bekannt. Neu ist, daß auch heuer die Beschlußfassung 

vorerst nicht zustandekam, weil Kholmit einer schwg.rzen Liste blockte. Mit 
einem neuen Bundesgesetz über die Förderung politischer Bildungsarbeit und 

Publizistik, das im Rahmen des Budgetbegleitungsgesetzes 1997 weitgehend 
unbemerkt geändert wurde, wurden Khols Bemühungen belohnt. Das neue 

"Gesetz legitimiert die willkürliche Handhabung bei Vergabe, schafft neue 
Unklarheiten und schränkt Förderungen noch mehr ein. Die VAZ hatte mit 

der nachfolgenden Stellungnahme erfolglos protestiert. 

• Der Titel lautet: 
"Bundesgesetz über die Förderung politi
scher Bildungsarbeit und Publizistik 1984 
(Publizistikförderungsgesetz 1984 
PubFG)" 

Die Vereinigung alternativer Zeitungen 
und Zeitschriften nimmt zunächst das Anlie
gen der Bundesregierung zur Kenntnis, den 
Eindruck zu erwecken, daß die Förderung 
der Publizistik, die der staatsbürgerlichen 
Bildung dient, eine wichtige Staatsaufgabe 
darstelle, der sogar ein eigenes Gesetz gewid
met sei. 

Diese Intention wäre an sich zu begrüßen, 
würde sie nicht durch die völlig unzurei
chende Gestaltung und Dotierung der Pub li
zistikförderung konterkariert, an der durch 
den vorliegenden Entwurf nicht nur nichts 
verbessert, sondern - eine kaum für möglich 
gehaltene legistische Leistung - einiges ver
schlechtert wird: 

• § 7 Abs. 1 Z 3 lautet: 
,,3. ausschließlich oder vorwiegend Fragen 
der Politik, der Kultur oder der Weltan
schauung (Religion) oder der damit zu
sammenhängenden wissenschaftlichen 
Disziplinen auf hohem Niveau abhandeln, 
sich nicht ausschließlich an ein Fachpubli
kum wenden und dadurch der staatsbür
gerlichen Bildung dienen;" 

Wird den Zeitschriften im Untersch?~d zu 
den Tages- und Wochenzeitungen einerseits 
abverlangt, Fragen der Politik, der Kultur 
und der Weltanschauung auf hohem Niveau, 
womöglich unter Erörterung der damit in 
Zusammenhang stehenden wissenschaftli-
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ehen Disziplinen abzuhandeln und sohin 
möglichst auch fachlichen Anforderungen zu 
genügen, womit bisher auch und gerade der 
staatsbürgerlichen Bildung dienende wissen
schaftliche Zeitschriften in die Förderung 
einbezogen werden sollten (so war das vom 
historischen Gesetzgeber, wie die Durchsicht 
der steno graphischen Protokolle des Natio
nalrates zeigt, jedenfalls gemeint), so wird ih
nen mit dem vorliegenden Entwurf signali
siert, daß andererseits ein Übermaß an fach
licher Qualifikation heute auch nicht mehr 
wünschenswert ist bei Strafe des Ausschlus
ses wissenschaftlicheePublikationen, auch 
wenn sie noch so sehr der staatsbürgerlichen 
Bildung dienen. 

"Wir vermöchten diese Restriktion allen
falls dann einzusehen, wenn es alternativ ei
ne ausreichende Förderung wissenschaftli~ 
eher Publikationen gäbe. Da dies nicht der 
Fall ist, handelt es sich bei d~sem Vorhaben 
bloß um einen weiteren Schritt des Rückzu
ges des Staates aus einem seiner Aufgaben
bereiche. 

• § 7 Abs. 1 Z 6 bis 8 lautet: 
,,6. den Verpflichtungen gemäß 25 und 43 
des Mediengesetzes, BGBI. Nr. 314/1981 
nachkommen; ... " 

Inwieweit die Erfüllung der Offenlegungs
pflicht und der Bibliotheksstücke-Abliefe
rungspflicht gemäß 25 und 43 Mediengesetz 

. (deren Verletzung richtigerweise qhnehin 
dort Sanktionsnormen unterworfen wird) für 
die staatsbürgerliche Bildsamkeit einer Zeit
schrift relevant sei~ sollte, erschließt sich uns 
zwar nicht spontan, soll uns aber Recht sein. 

• § 7 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Von der Förderung sind periodische 
Druckschriften ausgeschlossen, die im 
Jahr, für das die Förderung beantragt 
wird, oder in den beiden vorangegangenen 
Jahren 
1. zum gewaltsamen Kampf gegen die De
mokratie oder den Rechtsstaat aufrufen, 
oder 
2. Gewalt gegen Menschen als Mittel der 
Politik befÜrworten, oder 
3. wiederholt zur allgemeinen Mißachtung 
der Rechtsordnung auf einem bestimmten 
Rechtsgebiet auffordern." 

Die im Entwurf formulierten, in inhaltlicher 
Hinsicht ausschließenden Bestimmungen 
werten wir als Einladung an jene Politiker, 
die schon in den vergangenenJahren eine re
striktive Handhabung der Vergabe der Pu
blizistikförderung, notfalls auch unter Bruch 
des Gesetzes und der Verfassung erwirkt ha
ben, von einer restriktiver gehaltenen gesetz
lichen Plattform aus noch engere Kreise um 
sich und ihre Gesinnungsfreunde zu ziehen. 
Wir erwarten für den Fall des Inkrafttretens 

. des entworfenen Gesetzestextes eine weidli-
ehe Ausdehnung des massenmedial inszenier
ten Palavers über" Gewaltbereitschaft", "ge
waltbereite Szenen ",fehlende" Bekenntnisse 
zum Rechtsstaat" und "staatsfeindliche Netz
werke", das die restriktive Handhabung des 
gegenständlichen Bundesgesetzes und - was 
schwerer wiegt - die Diffamierung alternati
ver Zeitschriften im Scheinzusammenhang 
eines auf losen Assoziationen beruhenden 
Palavers nicht nur nicht verhindern, sondern 
eher legitimieren wird. 

Wir erlauben uns, schon jetzt anzufragen, 
was unter einer "allgemeinen" / "Mißach
tung" / "der Rechtsordung", allerdings "auf 
einem bestimmten" / "Rechts gebiet" zu ver
stehen sei. 

Begriffsloses Legiferieren treibt, allerlei 
Blüten: So werden unter dem Titel der "Be
fürwortung" von "Gewalt gegen Menschen 
als Mittel der Politik" gemäß dem vorliegen
den Entwurf a.uch alle Medien von der För
derung auszuschließen sein, die in "befür
wortender" Weise über Armee und Polizei 
berichten. Das wäre aus der Sicht der Verei
nigung alternativer Zeitungen und Zeit
schriften für sich genommen zwar unproble
matisch, wir geben uns jedoch keinen Illusio
nen über die Absichten der Bundesregierung 
hin. An dieser Stelle hat sie diese Absichten 
bloß intellektuell nicht bewältigt: Zu frühe
ren Zeiten war für die gewünschte Abgren
zung beispielsweise noch der Begriff "staatli
ches Gewaltmonopol" zuhanden. 

So wirkt das Abhandenkommen der Be
griffe immerhin egalisierend, wenn auch eher 
im Sinne bürgerlicher Ab- ah Aufklärung. 
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Ein Staat, der mit solcher Sorgfalt Gesetze 
entwirft, wird zu Recht auch weiterhin seine 
blauen Wunder erleben. Und weil wir schon 
beim Thema sind: Was kann ein Staat, dessen 
Organe sich so widerstandslos dem gemein
gefährlichen Schwachsinn ergeben, eigentlich 

über "hohes Niveau" der "staatsbürgerlichen 
Bildung" wissen? Was kann er auch nur über 

"Demokratie" und "Rechtsstaat" wissen? 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammen
hang auch darauf, daß die aufgrund der bis
herigen Rechtslage beschlossenen Richtlini
en des zuständigen Beirates im Zusammen

hang mit "Gewalt" und verwandten Gegen
ständen klarer und im Sinne einer demokra
tischen, zivilisierten Öffentlichkeit immerhin 
sorgfältiger formuliert sind: Nicht förde

rungswürdig sind demnach schon jetzt "fa
schistisches oder nationalsozialistisches Ge

dankengut" sowie "Rassenhaß oder Auslän
derfeindlichkeit" . 

• In § 7 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

,,(2a) Auf Verlangen eines Mitglieds des 
Beirates hat der Vorsitzende des Beirates 
vom Bundeskanzleramt ein Gutachten 
über die Frage einzuholen, ob die Förde
rung einer Druckschrift die gesetzlichen 
Erfordernisse des Abs. 2 erfüllt." 

Das Amt möge gut achten und sich notfalls 

RECHT & GESELLSCHAFT 

besser als das Organ überlegen, worauf. 
• In § 7 erhält der bisherige Abs. 3 die Ab

satzbezeichnung ,,(4)"; folgender neuer 

Abs. 3 wird eingefügt: 
,,(3) Von der Förderung sind periodische 
Druckschriften ausgeschlossen, 
1. an denen eine Gebietskörperschaft oder 
juristische Person des öffentlichen Rechts 
mit Ausnahme vo~ gesetzlich anerkann
ten Kirchen und Religionsgesellschaften 
als Eigentümer, Herausgeber oder Verle
ger beteiligt sind oder 
2. die von einer Gebietskörperschaft eine 
andere Förderung erhalten." 

Daß der Staat nicht beabsichtigt, seine eige

nen Publikationen zu fördern, soll uns eben
so Recht wie billig sein, jedoch kann der er
ste Anschein bloß geringfügiger Korrektur 
(Ziffer 1) die eigentliche Absicht (Ziffer 2) 
nicht verbergen: 

Daß der Staat beabsichtigt, künftig auch 
solche Zeitschriften von der Publizistikför
derung auszuschließen, die .er auch durch an
dere Stellen als die Bundesregierung und aus 
anderen Gründen als dem der Publizistikför
derung zu fördern meist billig den Eindruck 
erweckt, werten wir als Maßlosigkeit der Ge
ringschätzungjener Zeitschriften, die der Re
publik schon unter den Bedingungen des bis
lang waltenden Eörderungsunwesens für ge-

ringwertig erachtete Dienste erweisen. Auch 
in dieser Entwurfsbestimmung zeigt sich 
bloß die Absicht, sich staatlicher Aufgaben 
zu begeben und sie dem Markt zu überlassen. 
Dort tut jeder, was er kann und im übrigen 
will, womit die vorderrücks gefaßten inhalt
lichen Ausschließungskriterien hinterrücks 
überflüssig werden. 

Die entworfene Ausdehnung der Nichtför
derung der Publizistik, die der staatsbürger
lichen Bildung dient, verleiht den eher hinge
worfenen als entworfenen Ansprüchen auf 
allseitiges staatsbürgerliches Wohlverhalten 
eine gewisse Haltlosigkeitkeit. 
Der Aufwand in Gesetzgebung und Vollzie
hung, Inszenierung, Skandalisierung und 
Realisierung einer Nichtförderung im Aus
maß von etwa 5 Millionen Schillig per anno 
gehört am Ende der mit diesem Entwurf be
kräftigten Entwicklung nur noch einem ver

selbständigten Palaver an, das mit "staatsbür
gerlicher Bildung" im günstigsten Fall nichts 
zu tun hätte, ihr in der ungünstigen Wirk
lichkeit aber entgegensteht. 

Die medienpolitische Stellungnahme der 
Bundesregierung besteht letztlich nur in der 
Hingabe an dieses palaver und ist insofetne 
von nicht zu verkennender Entschiedenheit. 

Unsere Entschiedenheit wird der ihren 
nicht nachstehen dürfen. • 

: http//www.blackbox.at/blackbox/ 

SnaU-MaU: 1080 Wien 

E-MaU: bla~~Dx@~blalcklJlOx.,at 

ISDN: 
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Standesgemäßer Unterhalt. als Verteilungsnorm 

Welche Kinder sind gleich? 
VON RUDOLF DUJMOVITS UND RICHARD STURN 

Das neues~e Erkenntnis des VfGH zur Familienbesteuerung wirft auf zwei 
Ebenen Fragen auf: In welcher Manier das Höchstgericht eigene 

Wertvorstellungen rechtsdogmatisch derVerfassung unterschoben hat, will 

dieser Beitrag klären. Die dadurch sichtbar werdenden Änderung der Position 
des VfGH im gesamten Staatsgefüge behandelt der Beitrag von Alfred J. Noll 

im Rahmen des Themas auf Seite 32. 

M it seinem Erkenntnis vom 17. Okto
be~ dieses J ahres(1) präzisierte und 

konkretisierte der VfGH die einschlägigen 
Erk vom Dezember 1991 zur Familienbe
steuerung.(2) Er hat nunmehr die Breite jenes 
Korridors definiert, in dem sich die Verwirk
lichung des Prinzips der horizontalen 
Gleichbehandlung im Kontext der Familien
besteuerung abzuspielen hat. Der VfGH hat 
also Maß genommen. Bei der Einstellung des 
Visiers hat er zwar ein gewisses Maß an prag
matischem Realismus im Hinblick auf die 
implizierten Budgetbelastungen walten las
sen. Familien- und sozialpolitische Sensibi
lität scheint er aber bei diesem Geschäft wie 
schon 1991 für ebenso entbehrlich zu halten 
wie auch eine konsistente Orientierung an 
nachvollziehbaren Besteuerungsprinzipien. 

Die Hauptstoßrichtung des Erk läuft fast' 
allen der erklärten politischen Willenskund
gebungen zur Familienpolitik diametral ent
gegen. Die derzeit um das Erk kreisende par
teipolitische Rhetorik und der realpolitisch 
verständliche Versuch mancher Familienpo~ 
litiker, aus dem Erk Wasser auf die eigenen 
politischen Mühlen zu leiten, führt zu einer 
heillosen Konfusion - ähnlich jener, die dem 
Familienpaket 1992 vorangegangen ist, wel
ches ja jetzt vom VfGH gewogen und für zu 
leicht befunden wurde. Daß der VfGH im 
Lichte seiner Erk von 1991 zu diesem Schluß 

(1) Vgl dazu Prüfungsbeschluß 27. 6. 1996, 
B 7195-9 und Erkenntnis des VfGH 
17.10.1997, G 168196-36, G 285196-22. Im 
Hinblick auf die konkrete steuerrechtliche Si
tuation bedeutet das Erk folgendes: $teuer
pJlichtige gleichen Einkommens ohn'i bzw. 
mit zivilrechtlicher UnterhaltsverpJlichtung 
für ihre Kinder werden nach dem EStG 1988 
auch unter Berücksichtigung des Familienbe
steuerungsgesetzes 1992, BGB1312, und des 
Steuerreformgesetzes 1993, BGBI 818, un-
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kommen müsse, war im übrigen in der Lite
ratur prognostiziert word'en.(3) Das Ausmaß 
der Konfusion ist u.a. daran zu ermessen, daß 
im Qualitätsmedium Profil als Quintessenz 
eines langen Aufsatzes allen Ernstes die Vor
schläge des LIF zur Abschmelzung der Fa
milienbeihilfe für Besserverdienende als Aus
weg aus der Sackgasse gepriesen werden, oh
ne auch nur anzudeuten, daß dies eindeutig in 
die- jedenfalls aus der Sicht des VfGH -180° 
verkehrte Richtung gehd4) 

Hier soll aber nicht dieser überwiegend 
konfuse Diskurs referiert und bewertet wer
den. Es soll au~h nicht die politische Ökono
mie familienbezogener steuer- und transfer
politischer Reformvorhaben analysiert wer
den. Dies wäre ein lohnendes eigenes Thema. 
Vielmehr wird die Antwort auf folgende Fra
gen skizziert: 
1. Welche Prämisse der Argumentation des 

VfGH ist inakzeptabel? 
2:. Gegen welche Einwände ist seine Argu

, mentationsweise verwundbar? 
3. Welche Implikationen führen weit vom 

verteilungs- und familienpolitischen com
mon sense weg? 

Die inakzeptable Prämisse der 
Argumentation des VfGH 

Was hat das Erk vom 17. 10.97 Neues ge
bracht? Gemäß den Erk vom 12. 12. 1991 hat 

gleich behandelt, weshalb einige Passagen des 
EStG 1988 als verfassungswidrig aufgehoben 
wurden. 
(2) VfGH 12. 12. 1991, G 188,189191-15, 
G 290191-7; VfSlg 12.940/1991. 
(3) Vgl dazu u.a. Sturn, Zum Spannungsver
hältnis von Verfassungsrechtsprechung und 
Steuergesetzgebung, JBI 1992, 745-753; 
SturnlDujmovits, Die Verfassungsmäßigkeit 
der Berücksichtigung von Kinderlasten, 
ÖStZ 1996, 497-499 und als Überblick Zorn, 

sich die kinderbedingte steuerliche Entla
stung vom Prinzip her an den tatsächlichen 
Aufwendungen für Kinder zu orientieren. Es 
sei allerdings zulässig, nicht von individuell
konkreten Leistungen, sondern von einkom
mensklassentypischen Durchschnittswerten 
auszugehen. 

Die Innovation im nun vorliegenden Erk 
liegt in der genauen Spezifizierung der Un
tergrenze solcher typischer Durchschnitts
werte. Die Untergrenze des eingangs er
wähnten Korridors liegt neuerdings bei der 
Hälfte der zivilrechtlichen Unterhaltsver
pflichtungen, während als Obergrenze wohl 
die tatsächlichen Aufwendungen anzusehen 
sind. Gegenstand des Prüfungsverfahrens 
war laut Seite 17 des vorliegenden Erk ,,(nur) 
die Frage der Verfassungsmäßigkeit der steu
erlichen Belastung jener Einkommensteile, 
die vom Steuerpflichtigen für Unterhaltslei
stungen an Kinder verwendet werden müs
sen". Als Maß dafür zieht der VfGH die zi~ 

. vilrechtliche Unterhaltsverpflichtung heran. 
Laut§ 140 ABGB haben die Eltern "zur 
Deckung der ihren Lebensverhältnissen an
gemessenen Bedürfnisse des Kindes ... nach 
ihren Kräften anteilig beizutragen." In der 
laufenden Rechtssprechung werden die Un
terhaltsverpJlichtungen als (altersabhängige) 
Prozentsätze des Nettoeinkommens errech
net, wobei bei hohen Einkommen eine 
Höchstgrenze eingezogen wird.(S) 

Wohl im Sinn eines pragmatischen Kom
promisses kommen die Richter auf Seite 25 
des Erk zum Ergebnis, daß "zumindest die 
Hälfte der Einkommensteile, die zur Bestrei
tung des Unterhalts der Kinder erforderlich 
sind ... im Effekt steuerfrei bleiben" müßte. 
Da dies bei hohen Einkommen und älteren 
Kindern nicht durchgehend gegeben sei, 
werde im EStG eine sachlich nicht gerecht
fertigte Differenzierung vorgenommen, wo
mit ein Verstoß gegen das Prinzip der hori
zontalen Gleichbehandlung in der Besteue
rung vorliege. Auch bei Berücksichtigung 
der derzeitigen Kindertransfers (Familien
beihilfe, Kinderabsetzbeträge) werden Ein
kommensteile, die an die Kinder als Unter
haltsverpflichtung zu leisten wären, einer Be
steuerung unterzogen. 

'Entscheidungen des österreichischen Verfas
sungsgerichtshofes zur Familienbesteuerung, 
in: ThönilWinner (Hrsg.), Die Familie im So
zialstaat, Universität Innsbruck, 1996, 135-

159. 
(4)ProfiINr. 44, 27.10.1997,44. 
(5) Dieser ,; Unterhaltsstop" liegt beim zwei
einhalbfachen der altersabhängigen, soge- . 
nannten Regelbedarfsätze, die jeweils als 
" MindestbedarJ" des Kindes anzusehen sind. 
V gl Seite 18f des vorliegenden E rk. . 
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Diese Schlußfolgerung ergibt sich laut 
VfGH aus einer konsequenten Anwendung 
des GleichheitssatzeS der Verfassung, wel
cher sich im Steuerkontext als Kombination , 
von Leistungsfähigkeitsprinzip und horizon-
taler Gleichheit konkretisiert. Beides ist kei
neswegs inakzeptabel, wenngleich das Lei
stungsfähigkeitsprinzip finanzwissenschaft
lieh als sehr schillerndes Konzept gilt. In 
Wirklichkeit ist der VfGH auf eine materiale 
Prämisse angewiesen, die weder aus dem 
Gleichheitssatz noch aus dem Leistungs
fähigkeitsprinzip ableitbar ist. Diese lautet: 
Die tatsächlichen schichtspezifischen Auf
wendungen für Kinder sind die normativ ge
eignete Bemessungsgrundlage steuerlicher 
Entlastung. 

Der VfGH irrt, wenn er meint, er könne 
die Heranziehung der schichtspezifischen 
Aufwendungen für Kinder aus übergeordne
ten Prinzipien herleiten - etwa als "zwangs
läufige Belastungen", die jenseits der Sphäre 
"privater Lebensgestaltung oder persönli
chen Risikos"(6) lägen. Auch Schuldzinsen 
u.a.m. sind zwangsläufige Belastungen im 
Sinn der Einklagbarkeit. Einklagbarkeit kann 
also nicht das Kriterium sein. Was die "Sphä
re privater Lebensgestaltung" anbelangt, gibt 
es zunächst Interpretationsbedarf. Eine In
terpretation wäre die vom VfGH an ver
schiedenen Stellen vorgenommene Gleich
setzung mit "öffentlichem Interesse". (7) Aber 
dieses Konzept ist nicht nur vage, sondern es 
wäre auch ungeeignet, die Argumentation 
des VfGH zu stützen. Denn daß etwa ein ge
ordneter Kreditverkehr u.a.m.·für die Funk
tion moderner Marktwirtschaften in öffent
lichem Interesse ist, kann ebenfalls nicht, 
strittig sein. Im relevanten Sinn außerhalb 
privater Lebensgestaltung und des persönli
chen Risikos ist etwas dann und nur dann, 
wenn es der individuellen Entscheidungs
sphäre weitgehend entzogen ist: Sei es als 
"Schicksal" wie etwa Körperbehinderungen, 
sei es allenfalls als öffentlich wirksames ethi
sches Gebot. 

Gegen die Schuld-Zinsen-Analogie kann 
der VfGH legitimerweise folgendes argu
mentieren. Die Analogie zu den Schuldzin
sen ist insofern begrenzt, als es bei Familien
leistungen klar um die Existenz von Men
schen - den Kindern - geht, nicht um "nor
male" kontraktliche Verpflichtungen. Es mag 
,zwar auch die korrekte Kreditbedienung ei
ne über die juristische Seite hinausreichende 
ethische Dimension haben, aber jedenfalls ist 
die Existenz von Personen ein ethisch beson-

(6) VfGH 12.12.1991, G 188;189/91-15, 21f; 
VfGH17. 10. 1997, G 168/96-36, G 285/96-
22,25. 
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ders hoch zu wertendes Gut. Wir teilen diese 
Auffassung, aber dieser besondere ethische 
Status von Familienleistungen gilt nur in dem 
Maß, als es wirklich um einen allgemeinen 
existenz sichernden Standard geht - und er ist 
unabhängig von der Einklagbarkeit. Einen 
besonderen ethischen Status für einen stan
desgemäßen Unterhalt zu behaupten, würde 
ethische Annahmen voraussetzen, welche ei
ne bestehende vertikale Gliederung der Ge
sellschaft in irgend einer Weise als notwendig 
oder vorteilhaft bewerten. Denn die inhaltli
che Begründung für einen "standesgemäßen 
Unterhalt" im Steuerrecht kann ja nur sein, 
daß die vertikale Gliederung der Gesellschaft 
durch familiäre Verpflichtungen keinesfalls 
eine Modifikation erfahren darf. 

Last but not least übersieht der VfGH, 
daß in Marktwirtschaften gerade jene Ent
scheidungen über Arbeitsplatzwahl u.a.m., 
die der Einkommenserzielung vorangehen, 
systematisch zur persönlichen Lebensgestal
tung zu zählen sind. Zumal für den oberen 
Einkommensbereich - für den Wahlfreiheit ja 
keine Fiktion ist - ist dies auch inhaltlich tref
fend. Die Einkommenshöhe resultiert ohne 
jeden Zweifel aus einer Entscheidung, welche 
der Sphäre persönlicher Lebensgestaltung 
angehört. üb der aufstrebende Prof. X ein 
500.000.- Schilling Gutachten mehr oder we'
niger macht, ist gewiß Sache persönlicher Le
bensgestaltung, sofern dabei keine Rechts
normen verletzt werden. Just diese Einkom
menshöhe wird aber nun zur Bemessungs
grundlage für etwas, dessen unterschiedliche 
Bemessung der persönlichen Lebensgestal
tung entzogen sein müßte, wenn man dem 
VfGH folgt (nämlich für die Höhe der für 
Kinder zu gewährenden steuerlichen Entla
stung). Erneut wird deutlich, daß das Krite
rium der "Sphäre persönlicher Lebensgestal
tung" mit einiger Plausibilität eine einheitli
chesteuerliche Entlastung stützen könnte, 
nicht aber höhere Entlastungfür höhere Ein
kommen. 

Fazit: Die Argumentation des VfGH ist 
nicht aufrecht zu erhalten, ohne die Idee des 
standesgemäßen Unterhalts als verteilungs
ethisch relevantes Prinzip zu postulieren. 
Dieses aber gilt im normativen Diskurs mo
derner Marktwirtschaften wohl als inakzep
tabel. 

Welche Angriffsflächen bietet die 
Argumentationsweise des VfGH? 

Es ist nicht unsere Sache, über die Motive zu 
spekulieren, die den VfGH bei seiner Judika-

(7) In VfGH 12.12.1991, G 188,189/91-15, 
10 u. 22 - auf welches sich der VfGH im vor
liegenden Erk auf Seite 25 in diesem Zusam
menhang wiederum bezieht - wird geltend 

tur umtreiben. Jedoch ist es erforderlich, et
was gründlicher über die systematischen Feh
ler des VfGH nachzudenken. Der erste dieser 
Fehler betrifft den Versuch, Fragen der ge
rechten Verteilung mittels des Gleichheitssat
zes entscheiden zu woll~n. Dies muß unwei
gerlich zu der Situation führen, daß materia
le Prinzipien wie der standesgemäße Unter
halt eben durch die Hintertür eingeschmug
gelt werden, ohne daß sich jemand expressis 
verbis dazu bekennt. Steuer- und Transferpo
litik ist in modernen Staaten unweigerlich mit 
Einkommensumverteilung verknüpft. Um
verteilung bedeutet, daß die marktmäßig er
zielte Einkommensstruktur durch den Staat 
verändert wird. Selbstverständlich gehören 
auch familienpolitisch motivierte Regelungen 
zum Bereich der Umverteilung, obwohl es 
IdeologInnen gibt, die dieses bestreiten. Die 
Lektüre von Friedrich von Hayeks "Law, Le
gislation and Liberty" könnte die Verfas
sungsrichtervielleicht davon überzeugen, 
daß die "Gerechtigkeit" von Umverteilungs
mustern nie von einem prozeduralen Gleich
heitssatz her diagnostiziert werden kann. Das 
wäre ungefähr so, wie wenn man Geschwin
digkeit in Metern messen wollte. 

Der zweite Fehler wird klar, wenn man 
über die Funktion der zivilrechtlichen Un
terhaltsverpflichtung nachdenkt. Diese be
steht darin, jene zncome-sharing function, 
welche früher im wesentlichen der Familie 
zukam und heute immer noch zukommt, in 
Krisenfällen durchsetzbar zu machen. Ein 
wichtiges Leitmotiv dabei ist die ebenfalls 
traditionelle Grundvorstellung; wonach Fa
milien j edenfalls ein~n einheitlichen Lebens
standard haben und haben sollen. Vor dem 
Hintergrund solcher Motive machen ein
kommensabhängige Unterhaltsverpflichtun
gen Sinn. Als Anknüpfungspunkt der Krite
rien für gerechte sozial- und steuerstaatliche 
Umverteilungsmuster machen sie jedoch we
nig Sinn. Um noch einmal an einen ped~n
ken Hayeks anzuknüpfen: "Gerechtigkeit" 
in Familie und Sippe kann nicht nach densel
ben Kriterien beurteilt werden wie Gerech
tigkeit in der "Gre~t Society". 

Fragwürdige Implikationen 

Wir diskutieren die Implikationen des vorlie
genden Erk zunächst anhand der Frage: Wel
che Systeme sind laut VfGH zulässig bzw. 
welche sind verfassungswidrig? 
• Jedenfalls dem Erkenntnis des VfGH 
entsprechen würde eine mit steigendem Ein
kommen steigende Kinderförderung. Am 

gemacht, daß die Erfüllung der Unterhalts
pflicht durch die Eltern auch den" Interessen 
der Allgemeinheit" dient. 
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einfachsten sind die Anliegen des VfGH 
durch mit steigendem Einkommen steigende 
Steuer-Freibeträge für Kinder zu befriedi
gen.(8) Nota bene: Schon einkommensunab
hängige Freibeträge führen zu einer höheren 
Steuerersparnis der Besserverdiener. Wohlha
bende Eltern mit 50% Grenzsteuersatz er
sparen sich dann die Hälfte der Unterhalts
verpflichtungen für ihre Kinder a~ Steuer. In 
Familien mit niedrigem bis keinem Einkom
men ist die Steuerersparnis aus zwei Gründen 
geringer: aufgrund der geringeren Ünter
haltsverpflichtung und aufgrund derniedri
geren Grenzsteuersätze. Kinder von Wohl
habenden bringen also in doppelter Weise 
mehr an Steuerersparnis als Kinder aus Fami
lien mit niedrigerem Einkommen. 
• Jedenfalls verfassungswidrig wären Vor
schläge, die seit etwa zwei Jahren die Runde 
machen. Unter den Parolen "Mehr sozia:!e 
Treffsicherheit" und "Weg mit der Gießkan
pe" wurde landauf, landab einer ersatzlosen 
Abschmelzung der Kinderbeihilfen für "Bes
serverdienende" das Wort geredet. Diese Ar
gumentation ist zwar nicht g:mzso weit von 
einem familienpolitischen common sense ent
fernt wie jene des VfGH, bringt aber eben
falls Gerechtigkeits- und Effizienzprobleme, 
von denen nur die höhere Steuerprogression 
für Familien mit Kindern erwähnt sei. Vor al
lem aber geht der VfGH genau in die umge
kehrte Richtung: Wollten die Abschmel-. 
zungsfans teilweise den Bessergestellten 
überhaupt jede nennenswerte steuer- oder 
transferpolitische Kompensation für ihre 
Kinderlasten verweigern, so will ihnen der 
VfG H - wie oben argumentiert - sogar mehr 
davon einräumen als den Schlechtergestellten. 
• Das aktuelle Erk stellt weiterhin klar, daß 
die Verfassungsrichter sich nicht mit der vor 
allem von der VP propagierten Steuerfrei
stellung des Existenzminimums zufriedenge
ben. Sie hatten zwar schon auf Seite 23 in 
ihrem Erk vom 12. 12. 1991 ausgeführt, daß 
die Steuetfreistellung des Existenzminimums 
nicht ausreiche, um die "Diskriminierung 
von unterhaltspflichtigen Eltern" zu vermei
den. Doch die teils unklare Argumentation 
ließ noch Interpretationsspielräume offen, 
die nun zum Teil geschlossen wurden. Die 
derzeitigen Kindertransfers stellen zwar über 
weite Strecken ein einkommensunabhängiges 
Existenzminimum für Kinder steuerfrei. 
Doch der VfGH stellt auf Seite 13 des vorlie
genden Erk nochmals fest, daß "die Diskri
minierung von unterhaltspflichtigell-f,ltern 
gegenüber nicht unterhaltspflichtigeU:Perso-

(8) Eine andere Möglichkeit wären mit dem 
Einkommen steigende Kinderabsetzbeträge 
(oder Familienbeihilfen). 
(9) Für die direkt Betroffenen - die Familien 
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nen nicht schon dadurch vermieden" werde, 
"daß das Existenzminimum gesichert blei
be." Die Steuerfreistellung eines für jedes 
Kind gleich hohen Existenzminimums reicht 
demgemäß nicht aus, um das Prinzip der ho
rizontalen Gleichbehandlung in der Inter
pretation des VfGH zu erfüllen. 
• Prekär erscheinen im Lichte der Erk auch 
das Prinzip "Jedes Kind ist gleich'viel wert" 
und die besondere Förderung von Mehr
kindfamilien. Diese Anliegen werden derzeit 
mittels einkommensunabhängiger, mit der 
Kinderanzahl steigender Steuerabzüge in 
Form der Kinderabsetzbeträge bzw. mit dem 
Kindesalter steigender Direkttransfers in 
Form der Familienbeihilfen verwirklicht. 

In diversen Interviews und Kommentaren 
beschrieben führende Vertreter von SP und', 
VP die Ziele der aufgrund des VfGH-Erk 
durchzuführenden Gesetzesänderungen wie 
folgt: Die steuerlichen Besserstellungen sol
len vor allem "kinderreich~n Familien, Al
lein erzieher- und Alleinerhalterfamilien ", 
"sozial Schwachen", "Junghaushalten mit 
kleineren Kindern" bz~ .. "kleineren und 
mittleren Einkommen" zugute kommen. Die 
VP und die Familienverbände wollen die 
Kinderabsetzbeträge (allenfalls mit dem Al
ter steigend) erhöhen (mit Negativsteuer für 
niedrige Einkommen), die SP eher die Fami
lienbeihilfe,(9) All dies läuft allerdings der 
Stoßrichtung des Erk entgegen und wurde 
mit dem Familienpaket 1992 in ähnlicher 
Weise schon einmal erfolglos versucht. 
, Die Grundtendenz v.a. der VP ist, diese 

(weitgehend unterstützenswerten) sozial
und familienpolitischen Anliegen additiv mit 
der VfGH-Doktrin zu verknüpfen. Dies 
bringt u.a. zwei Probleme: Erstens müßte es 
zu einer Anhebung der Kinderabsetzbeträ
gr/Familienbeihilfen kommen, die sich an 
den UnterhaltsverpflichtuIJ.gen von Beziehe
rInnen hoher Einkommen orientiert. Bei mo
natlichen Nettoeinkommen von über 
60.000,- Schilling und für über 19jährige 
Kinder müßte die Erhöhung etwa 1.200,
Schilling pro Kind und Monat betragen. Will 
man andere Kinder nach all den oben skiz
zierten Motiven ebenso besserstellen, ent
steht eine erhebliche Budgetbelastung. 

Zweitens würden durch diese Maßnah
men die Vorgaben des VfGH in niedrigen 
Einkommensbereichen tendenziell überer
füllt. Zum einen muß eine solche "Überer
füllung" sachlich begründet und in sich kon
sistent sein. Dies zu gewährleisten sollte aber 
durchaus möglich sein. Zum anderen aber 

- sind diese beiden Varianten identisch. Ab
setzbeträge mit Negativsteuerkomponente 
wirken wie Transfers. An Unterschieden blei
ben: 1. Finanz- undFamilie~ministerium (wo 

lassen sich diese Vorgaben nicht in beliebi
gem Ausmaß "übererfüllen", ohne die zu
grundeliegenden Prinzipien horizontaler 
Gleichheit zu verletzen. Im Extremfall könn
ten kinderlose BezieherInnen niedriger Ein
kommen den Verfassungsgerichtshof wegen 
horizontaler Ungleichbehandlung anrufen 
und müßten bei konsistenter Fortsetzung der 
bisherigen Judikatur recht bekommen. Im 
Vergleich zu einkommensgleichen Steuer
pflichtigen mit Kindern wären sie schlechter
gestellt. Familien mit Kindern würden in die
sem Fall eine weit über ihre Unterhaltsver
pflichtungen hinausgehende Kinderförde
rung bekommen, was effektiv ihre Steuerlast 
mindert und eine Ungleichbehandlung dar
stellt. 

Das zeigt nur, daß das mechanisch-additi
ve Kombinieren von Gerechtigkeitskriterien 
nicht nur finanzielle, sondern auch systema
tische Grenzen hat. Auch wenn manchen 
dies nicht gefällt: Es ist nicht zu vermeiden, 
daß zwischen verschiedenen berechtigten 
Anliegen eine politische Abwägung stattfin
det. Früher hat man (teils zurecht) der Neu
en Linken eine "All-good-things-go-to
gether" -Mentalität vorgeworfen. Anschei
nend hat diese inzwischen auf andere Sekto
ren der Gesellschaft abgefärbt. 
• Ein spezielles Beispiel für dieses Ausein
anderklaffen zwischen der politisch ge
wünschten Familienpolitik und dem, was der 
Spruch der Verfassungsrichter an sich verlan
gen würde, ist die von der VP geforderte Er
höhung der Kinderabsetzbeträge mit stei
gender Kinderzahl. Die Argumentation des 
Verfassungsgerichtshofes ~eist in die Gegen
richtung. Grundsätzlich stellt er auf die 
tatsächlichen Aufwendungen für die Kinder 
ab, für die jedoch Durchschnittswerte ver
wendet werden können. Die tatsächlichen 

" 

Aufwendungen für Kinder sinken aber im 
Schnitt mit der Kinderzahl. Überdies werden 
auch in der vom VfGH akzeptierten Berech
nungsmethode mit steigender Kinderzahl 
niedrigere Unterhaltsverpflichtungen pro 
Kind zugrunde gelegt. 

Fazit: Die Tauglichkeit von Gleichheitsin
terpretationen sieht man am besten in der 
Anwendung und an den Grenzfällen. Gemäß 
der Gleichheitsinterpretation des VfGH wä
re einerseits ein Steuer- und Transfersystem 
nach dem Gleichheitssatz zulässig (wenn 
auch nicht vorgeschrieben)~ das Wohlhaben
den pro Kind eine Steuerersparnis in der 
Höhe von 50% der tatsächlichen Ausgaben 
für die Kinder einräumt, während für Kinder 

der FLAF angesiedelt ist) sind in unterschied
licher Weise betroffen. 2. Die speziellen Fi
nanzii/rungsri1Odalitäten des FLAF. 3. Kos
metische Wirkungen auf die Sozialquote. 
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aus weniger begünstigten Verhältnissen we
niger - und im Extremfall nichts - heraus
schaut. Andererseits ist das aktuelle öster
reichische System gleichheitswidrig, obwohl 
es das Prinzip "Jedes Kind ist gleich viel 
wert" recht konsistent verwirklicht. 

Ein Lösungsvorschlag: 
Verteilungsnormen im Verfassungsrang 

Angesichts geänderter Rahmenbedingungen 
und Anforderungen ist das Profil des Wohl
fahrtsstaates neu zu definieren, ein neuer so
zialer Konsens zu suchen .. Wer soll in Zu
kunft unter welchen Bedingungen und in 
welchem Umfang Netto-ZahlerIn oder Net
to-EmpfängerIn von Leistungen sein? Das 
erfordert gewisse generelle Grundsatzent
scheidungen, die im Falle des Konfliktes mit 
anderen verfassungsrechtlichen Prinzipien 
auch verfassungsrechtlich abgesichert sein 
müssen. Unsinnig und längerfristig schädlich 
ist dagegen die Praxis, einzelne Passagen ein
facher Gesetze in den Verfassungsrang zu he
ben. 

Im konkreten Fall könnten die Regie
rungsparteien um eine möglichst breite Zu
stimmung für ein problemadäquat forrim
liertes Prinzip wie "Jedes Kind ist gleich viel 
wert" werben. Zur Relativierung des Grund
satzes der horizontalen Gleichheit müßte es 
verfassungsmäßig verankert werden. Der 
deI/zeit bestehende Interpretationsspielraum 
der Verfassungsrichter, Kinderkosten als 
"steuerlich absetzbare", zwangsläufig er
wachsende außergewöhnliche Belastungen 
zu sehen, wäre durch eine normative Artiku
lation der stützenden Rolle des Staates im 
Hinblick auf das Aufwachsen und die Sozia
lisierung von Kindern zu schließen. Diese 
würde aber nicht in derMöglichkeit der steu
erlichen Absetzbarkeit der schichtspezifi
schen Aufwendungen für die Kinder gipfeln. 

Natürlich kann die Regierung versuchen, 
das bisherige, kurzfristig erfolgreiche Spiel 
weiterzuspielen. Fraglich ist jedoch, ob auf 
diese Weise das Vertrauen in die Problemlö
sungskapazität der Politik gestärkt wird -
von einer wirklichen Lösung der Probleme 
ganz zu schweigen. Was not tut, ist ein pro
blembezogener Diskurs um familienbezoge
ne Umverteilung unter aktuellen Bedingun:'" 
gen. Ziel muß ihre problembezogene Adap
tierung sein. Dazu tragen das VfGH-Er
kenntnis wie auch die oberflächliche Kampa
gne um das Abschmelzender Kinderbeihil
fen für Besserverdienende allenfalls negativ 
bei. • 

Dr. Richard Sturn ist a.o. Univ.-Prof. und 
Dr. Rudolf Dujmovits Univ.-Ass. am 
Institut für Finanzwissenschaft der Karl
Franzens-Universität Graz. 
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Serie: Sternstunden der Menschenrechte 

Das U von UVS 
VON MATTHIAS BLUME 

Seit ihrem Bestehen sind die Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS) 
Vorwürfen ausgesetzt, daß sie keineswegs unabhängig wären. Nun findet sich 

auch der VfGH in der Reihe der Kritikerlnnen und hebt neben der 
Geschäftsverteilung des Wiener UVS wegen Erlassung durch ein unzuständi

ges Organ auch einen Bescheid der selben Behörde wegen fehlender 
Unabhängigkeit auf. Ein Paukenschlag. 

M it einer Novelle zum B-VG im Jahre 
1988 wurde den Unabhängigen Ver

waltungssenaten in den Ländern der verfas
sungsrechtliche Boden geebnet. Diese No
velle war der Höhepunkt einer Reihe von 
Entlastungsstrategien, die seit Beginn der 
80er Jahre wegen des stark ansteigenden Be
schwerdenanfalls bei den Gerichtshöfen des 
öffentlichen Rechts dringend notwendig ge
worden sind,(1) Andererseits wurde der Vor
wurf der Straßburger Instanzen immer lauter, 
ein Teil der österreichischen Vollziehung sei 
konventionswidrig, da dieser nicht den An
forderungen des Artikels 6 EMRK - im we
sentlichen der Unabhängigkeit und Unpar
teilichkeit - entsprächen.(2) Zudem stellte der 
VfGH mit dem Erkenntnis VfSlg 10.291 aus 
dem Jahre 1984 klar, daß Art 6 EMRK nicht 
vom österreichischen Vorbehalt zu Art 5 
EMRK erfaßt sei und daher volle Wirkung 
entfalte. Es war also dringend geboten, eine 
Behörde zu schaffen, die alldem Abhilfe zu 
leisten im Stande sei. 

Die sachliche Unabhängigkeit der UVS 
wurde einerseits durch die in Art 129b Abs 2 
B-VG festgeschriebene Weisungsungebun
denheit und die grundsätzliche U nabsetzbar
keit in weitgehend zufriedenstelIender Weise 
gelöst. Im Gegensatz dazu scheint die per
sönliche Unabhängigkeit durch die Möglich
keit der zeitlichen Befristung der Ernennung 

. (mindestens sechs Jahre) vernichtbar zu sein. 
Die Kritik begründet dies damit, daß die wei
tere dienstrechtliche Stellung nach Ablauf der 
Ernennungsdauer nicht geregelt sei. Es kön
ne daher durchaus dazu kommen, daß das 
ausgeschiedene Mitglied aufgrund seiner 
Spezialkenntnisse oder aufgrund seiner 
früheren Tätigkeit bei einer Behörde einge-. 
setzt wird, deren Rechtsakte es zuvor als 
UVS-Mitglied zu überprüfen gehabt hatte. 

(1) Kobzina, Verwaltungsgerichte und Verwal

tungssenate, ÖjZ 1990,65,68. 

Dies führe zur Gefahr, daß nach Rückkehr in 
den Verwaltungs dienst die ausgeschiedenen 
UVS-Mitglieder mit dienstrechtlichen Nach
. teilen bedacht werden, soferne sie "auffällig" 
geworden seien. Des weiteren stünden diese 
Beamtinnen und Beamten vor der "schwieri
gen menschlichen Situation", wieder mit je
nen Kolleginnen und Kollegen zusammenar
beiten zu müssen, deren. Entscheidungen von 
ihnen gerügt und aufgehoben worden 
wären.(3) Das einzige Bundesland, das diesen 
Weg konsequent und daher konventionskon
form gegangen ist, ist Oberösterreich. In al
len anderen Bundesländern werden die UVS~ 
Mitglieder zumindest vorerst für die Zeit von 
sechs Jahren ernannt. 

Institutionelle Wertlosigkeit 

Ein weiteres, damit unmittelbar zusammen
hängendes Einfallstor zur Vernichtung der 
persönlichen Unabhängigkeit der Senatsmit
glieder sind die Modalitäten, die zur Ernen
nung eines UVS-Mitglieds führen. Zuständig 
für die Ernennung ist die jeweilige Landesre
gierung. Diese ist an keine Vorschläge gebun-

-den, insbesondere auch nicht an jene der 
UVS-Vollversammlung. Die Landesregie
rung ist bei der Ernennung vielmehr rechtlich 
völlig freie Hand gegeben. Sie kann auch die 
Ernennung nach rein politischen Gesichts
punkten vornehmen. Baumgartner geht so
gar soweit, rechtlich nicht auszuschließen, 
daß die Landesregierung die neuerliche Er
nennung von der bisherigen Spruchpraxis ei
nes Senats mitglieds abhängig machen kann! 
Besonders bedenklich wird es dann, wenn 
der UVS im Rahmen der mittelbaren Bun
desverwaltung über eirien Bescheid der Lan
deshauptfrau / des Landeshauptmannes zu 
entscheiden hat, die/der ja selbst Mitglied der 
Landesregierung ist. Es ist daher nicht aus ge-

(2) Baumgartner, ZUV 1995,1. 

(3) Baumgartner, 13. 
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schlossen, daß ein UVS-Mitglied über einen 
Bescheid des Organes urteilt, das als Mitglied 
eines Gremiums über seine neuerliche Er
nennung mitentscheider.(4) 

Da die persönliche Unabhängigkeit die 
Voraussetzung für die Durchsetzbarkeit der 
sachlichen Unabhängigkeit ist, ist auch diese 
damit "bis an die Grenzen ihrer institutio
nellen Wertlosigkeit in Zweifel zu ziehen", 
wie es Kobzina formuliert. Er geht sogar so
weit anzunehmen, daß die Abhängigkeit der 
UVS-Mitglieder auf grund ihres ungewissen 
beruflichen Schicksals "ungleich mächtiger 
und umfangreicher" sei, als bei zwar wei
sungsgebundenen, aber auf Dauer ernannten 
Beamtinnen und Beamten. Er begründet dies 
damit, daß meist nicht über den Weisungs
weg Einfluß auf ein bestimmtes Organver
halten genommen werde, sondern dieser viel . 
eher durch subtile dienstrechtliche Entschei
dungen erreicht wird, die bei auf Dauer er
nannten Beamten weitgehend irrelevant wer
den, da die berufliche Existenz nie auf dem 
Spiel steht. 

Ein weiteres Problem bildet die Unpartei
lichkeit von UVS-Mitgliedern, die mit der 
Unabhängigkeit in. engem Zusammenhang 
steht. Da die belangte Behörde als Organpar
tei gern. § ~7b AVG am Verfahren teilnimmt, 
ist jeder Fall der fehlenden Unabhängigkeit 
auch ein Fall der fehlenden Unparteilichkeit, 
da Unparteilichkeit auch ~ie Unabhängigkeit 
von einer der Prozeßparteien beinhaltet. Die 
Zweifel an der Unabhängigkeit betreffen da
her ebenso stark die Unparteilichkeit. Fak
tum ist, daß der· Gesetzgeber den Parteien 
keine Handhabe gibt, ein UVS-Mitglied we
gen fehlender Unparteilichkeit ~ sprich we
gen Befangenheit - abzulehnen. Es stellt sich 
die Frage, ob im Fehlen von Ablehnungs
rechten eine Konventionswidrigkeit im Hin

. blick auf Art 6 EMRK erblickt werden kann. 
Da aus der Straßburger Judikatur ein solcher 
Schluß nicht abgeleitet werden kann, ist die
se Frage zu verneinen.(5) 

Das Vorbeben in Straßburg 

Einschlägig für den vorliegenden Fall ist vor 
allem das Urteil des Europäischen Gerichts
hofs für Menschenrechte (EGMR) Belilos ge
gen die Schweiz.(6) Hier ging es um die Fra
ge, ob die Polizeikommission der Stadt Lau
sanne dem Tribunalbegriff des Art 6 EMRK 
entspricht. Entscheidungsorgan ist ein wei
sungsungebundener Jurist der Polizeidirek
tion. Während der Dauer seines vier,i~hrigen 
Mandats ist er grundsätzlich unab~'etzbar. 
Seine sachliche Unabhängigkeit scheint da
mit gesichert zu sein. Der EGMR nimmt je
doch an, daß auch die interne Organisation 
und die ausgeübten Funktionen des Organes 
wesentlich seien, da "selbst der äußere An-
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schein" von fehlender Unabhängigkeit von 
Bedeutung sein kann. Er hat festgestellt, daß 
in Lausanne das Mitglied der Polizeikom
mission ein aus der Polizeidirektion hervor
gegangener höherer Beamter sei, der berufen 
sein könne, dort erneut andere Aufgaben 
wahrzunehmen. Die seiner Gerichtsbarkeit 
unterworfenen Personen können versucht 
sein, in ihm ein Mitglied des Polizeidienstes 
zu sehen, das in dessen Hierarchie eingeord
net und mit seinen Kollegen solidarisch sei. 
Eine solche Situation könne das Vertrauen in 
Frage stellen, daß Gerichte in einer demokra
tischen Gesellschaft vermitteln sollten. 

Zusammenfassend kann also gesagt wer
den, daß die Unabhängigkeit dann nicht ge
geben ist, wenn bereits deren äußerer An
schein nicht vorliegt. Das kann dann der Fall 
sein, wenn das Entscheidungsorgan aus einer 
Organisationseinheit kommt, dessen Ent
scheidungen es zwischenzeitlich unabhängig 
zu entscheiden hat, und eine große Wahr
scheinlichkeit besteht, daß es dorthin wieder 
zurückkehrt. Dies gibt de? der Gerichtsbar
keit Unterworfenen berechtigten Anlaß, die 
strukturelle Unabhängigkeit und Unpartei
lichkeit des Entscheidungsorgans in Zweifel 
zu ziehen. 

Das Hauptbeben in Österreich 

Ein Beschwerdeführer wurde 1994 - im Zu
ge einer Fahrscheinkontrolle durch eine Be
dienstete der Wiener Verkehrsbetriebe - von 
Organen der Bundespolizeidirekion Wien 
ohne richterlichen Befehl festgenommen und 
für circa vier Stunden angehalten. Durch die
se Ausübung unmittelbarer verwaltungs
behördlicher Befehls- und Zwangs gewalt er
achtete sich der Beschwerdeführer i~ seinem 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht 
<J,uf persönliche Freiheit gern. Art 5 EMRK 
lind Art 1 PersFG sowie in seinem verfas
sungsgesetzlich gewährleisteten Recht, kei
ner unmenschlichen oder erniedrigenden Be
handlung unterworfen zu werden gern. Art 3 
EMRK, verletzt und erhob dagegen Be
schwerde gern Art 129a B-VG an den UVS 
Wien. Dieser hat 1995 die Beschwerde abge
wiesen. Im wesentlichen wurde dies damit 
begründet, daß die Festnahme und an
schließende Anhaltung in jeglicher Hinsicht 
rechtmäßig und nicht unangemessen gewesen 
wäre. Gegen diesen abweisenden Bescheid 
richtete sich die Beschwerde nach Art 144 B
VG an den VfGH. 

In der Beschwerde wurde im wesentlichen 
ausgeführt, daß das verfassungsgesetzlich ge
währleistete Recht auf Behandlung seiner Sa
che vor einem unabhängigen und unpartei-

(4) Baumgartner, 11. 

(5) Baumgartner, 16. 

ischen, auf Gesetz beruhenden Gericht ver
letzt worden sei, da das Entscheidungsorgan 
des UVS Wien nicht unabhängig gewesen sei. 
Das Entscheidungsorgan Dr. L. gehöre der 
Geschäftsabteilung D an, die für die Behand
lung von Maßnahmenbeschwerden, Verwal
tungsstrafsachen sowie für Schubhaftsachen, 
also ausschließlich oder zumindest überwie
gend für Angelegenheiten mit Bezug zur 
Bundespolizeidirekion Wien zuständig ist. 
Dr. L war bis zu seiner Ernennung als Mit
glied des UVS Wien Beamter der Bundespo
lizeidirektion Wien und als solcher an einem 
Wiener Bezirkspolizeikommissariat tätig. Er 
wurde von der Wiener Landesregierung für 
sechs Jahre als Mitglied des UVS Wien er
nannt. Dr. L. halte als Mitglieddes UVS im 
Auftrag des Präsidenten des UVS Wien re
gelmäßige Kontakte zur Bundespolizeidirek
tion Wien und zu den dieser angehörenden 
Sicherheitswachebeamten. Er hält wiederholt 
Besprechungen mit diesen ab. Er ist ferner in 
Schulungsseminare und Veranstaltungen der 
Sicherheitswachebeamten eingebunden. Dr. 
L. werde nach Ablauf seiner Ernennungs
dauer mit gewisser Wahrscheinlichkeit in die 
Dienste der Bundespolizeidirekion Wien 
zurückkehren. Es sei zumindest keinesfalls 
auszuschließen, d.aß Dr. L. schließlich wieder 
bei jener Behörde eingesetzt wird, deren 
Rechtsakte er zuvor im Rahmen des UVS 
überprüft habe. In logischer Folge sei damit 
auch verbunden, daß nicht auszuschließen 
ist, daß sich das bescheidverfassende UVS
Mitglied bereits vor und während der Be
scheidverfassung mit seiner späteren Tätig
keit im Bereich der Bundespolizeidirekion 
gedanklich befaßt habe und diese Berufs- und 
Karrieteperspektive einer Rückkehr in die 
Dienste der belangten und vom UVS-Mit
glied zu überprüfenden und gegebenenfalls 
zu kritisierenden Behörde eine obj ektive und 
unparteiliche Beurteilung der Rechtssache zu 
beeinträchtigen in der Lage sei. Die objekti
ve Lebensperspektive lasse die persönliche, 
existenzielle Unabhängigkeit des UVS-Mit
glieds in Zweifel ziehen. 

Einem Organwalter, der auf Zeit ernannt 
sei und dessen weitere Verwendung und 
dienstrechtliche Stellung nach Ablauf des Er
nennungszeitraumes ungeregelt sei, fehle es 
insoweit an der gebotenen persönlichen Un
abhängigkeit. Diese bloße Möglichkeit genü
ge schon, um die Tribunalqualität des erken~ 
nenden UVS zu untergraben. Das UYS-Mit
glied stehe ohne Zweifel vor der schwierigen 
menschlichen Situation, wieder mit jenen Be
amten zusammenarbeiten zu müssen, deren 
Entscheidungen er im Rahmen seiner Sepats-

(6) BeIilos gegen die Schweiz, Urteil vom 29. 

April 1988, EuGRZ 1989,21. 
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funktion eventuell gerügt und aufgehoben 
hat. Darüber hinaus komme dem Beschwer
deführer kein subjektives Recht auf Ableh
nung wegen Befangenheit zu. 

Zitiert wird weiters das zuvor dargestell
te Urteil des EGMR im Fall Belilos. Weiters 
wird betont, daß es nicht darauf ankomme, 
ob nun tatsächlich eine spätere Tätigkeit in 
der Behörde, deren Rechtsakte überprüft 
werden, beabsichtigt sei oder nicht. Es lägen 
daher begründete Zweifel an der objektiven 
Unparteilichkeit des Entscheidungsorgans 
vor. Nach der Spruchpraxis des EGMR rei
che ein bloßer äußerer Anschein der fehlen
den Unparteilichkeit aus, um einen Verstoß 
gegen Art 6 EMRK attestieren zu können. (7) 

Schließlich wird ein Erkenntnis des VfGH 
zur Stützung der Argumentationslinie her
angezogen, in dem sich dieser des Kriteriums 
des Anscheins einer Befangenheit bedien
te,(8) 

Im Epizentrum 

Die Behörde führte in ihrer Gegenschrift aus, 
daß Dr. L. ex lege gegen Entfall der Bezüge 
für die sechs Jahre als Beamter der Bundes
polizeidirektion Wien beurlaubt sei (Karenz
urlaub). Aus diesem Grunde ruhten die 
Dienstpflichten, wobei eine Einflußnahme 
des Bundes auf Rechte (zB Beförderung) von 
Gesetzes wegen ausgeschlossen seien. Die 
völlige organisatorische und institutionelle 
Trennung der beiden Bereiche sei daher aus
reichend, die "strukturelle Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit" dieser Behörde zu ge
währleisten. 

Weiters führt der UVS Wien aus, dalk 
folgte man der Argumentation des Be-, 
schwerdeführers, "jedwede Tätigkeit von 
Mitgliedern an den unabhängigen Verwal
tungssenaten der Länder von vornherein mit 
dem Makel der [Parteilichkeit] behaftet [sei], 
als alle Mitglieder aus jenem Bereich der Ver
waltung entnommen und ernannt werden, 
deren Kontrolle ihnen nunmehr übertragen 
ist; wiewohl- mangels einer definitiven Er
nennung auf unbegrenzte Zeit - eine allfälli
ge Rückkehr in den Bereich der Behörden er
ster Instanz keineswegs ausgeschlossen wer
den kann."!!! 

Nichts zeigt deutlicher das enorme Beben, 
daß die Institution UVS erlaßt hat, als diese 
Ausführungen des UVS Wien in der Gegen
schrift, da ja der VfGH der Argumentation 
des Beschwerdeführers größtenteils gefolgt 
ist. Es kann daraus geschlossen werden, daß 
es sich bei Dr. L. nicht um einen Einzelfall 
handelt, und daß daher das Erkenntnis des 
VfGH nicht nur singuläre Einzelfallbedeu-

(7) Zitiert werden weiters die Urteile: EGMR 17. 

I. 1970 Delcourt; EGMR 22.10.1984 Sramek; 
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tung hat, sondern daß damit ein Großteil
wenn nicht sogar die gesamte Institution -
des UVS zur Disposition steht. Damit ist das 
Problem der Unabhängigkeit höchst akut ge
worden; eine Änderung des Art 129b Abs 1 
B-VG steht an: Als gangbarsten Ausweg aus 
der Krise bietet sich die Ernennung der UVS
Mitglieder auf Dauer an, mit der viele der an
stehenden Probleme gelöst würden. 

Nach der VfGH-Richterskala 

Der VfGH kommt zum Schluß, daß das ein
zelne Mitglied des UVS Wien in diesem Fall 
nicht dem aus der Straßburger Judikatur ab
zuleitenden Erfordernis der "Unabhängig
keit und strukturellen Unparteilichkeit" ent
sprach. Zwar sei das Entscheidungsorgan 
weisungsungebunden und hat die unabhän
gige und gewissenhafte Erfüllung seiner 
Amtspflichten zu geloben. Es darf weiters 

, nur aus dem im Gesetz aufgezählten eng um
schriebenen Gründen seines Amtes enthoben 
werden. Es träfe jedoch andererseits auch zu, 
daß die der "Gerichtsbarkeit" des UVS Wien 
unterworfenen Personen versucht sein kön
nen, die Unabhängigkeit des Entscheidungs
organs in Zweifel zu ziehen. Der "äußere An
schein" der fehlenden Unabhängigkeit sei in 
diesem Fall, da es sich bei Dr. L. um einen auf 
Dauer seiner bloß befristeten Zugehörigkeit 
zum UVS karen zierten Beamten des Bundes 
im Personalstand der Bundespolizeidirektion 
Wien handelt, der als einzelnes Mitglied des 
UVS Wien u.a. über die Rechtmäßigkeit der 
Ausübung unmittelbarer Befehls- und 
Zwangs gewalt durch Organwalter eben die
ser Behörde zu befinden hat, nicht auszu
schließen. In diesem Sinne hat derUVS Wien 
nicht allen Anforderungen entsprochen, die 
an die Unabhängigkeit zu stellen sind. Der 
Bescheid war daher aufzuheben. 

Einige Nachbeben 

Die Abgeordneten Günter, Sander und Smo
liner brachten bereits im Sommer dieses Jah
res einen Initiativantrag zur Änderung des 
Wiener UVS-G im Landtag ein. Kernpunkt 
wäre demnach eine Ernennung der UVS-

, Mitglieder auf unbestimmte Zeit. Argumen
tiert wird dies mit der vermehrten Kritik ins
besondere auch in den Medien und der Be
fürchtung, daß jene Argumente, die für den 
Anschein einer mangelnden Unabhängigkeit 
des UVS Wien sprechen, in Zukunft auch in 
'verstärktem Ausmaß geltend gemacht wer
den, womit eine erhebliche Mehrbelastung 
dieser Behörde zu erwarten ist. Die positiven 
Erfahrungen in anderen Bundesländern -
insbesondere was die Ernennung auf Dauer 

EGMR 28.6.1984 Campbell und fell. 

(8) VfGH 15.3.1993 B 468/91. 

betrifft - sollten aufgegriffen werden und 
auch in das Wiener UVS-G einfließen. 

l:)as zweite Erkenntnis des VfGH bezieht 
sich auf die Geschäftsverteilung des UVS 
Wien für 1997. Diese wurde vom VfGH we
gen Erlassung durch ein unzuständiges Or
gan aufgehoben. 

Gemäß § 12 Abs 1 Wr UVS-G ist für die 
Erlassung der Geschäftsverteilung der Ge
schäftsverteilungsausschuß des UVS Wien 
zuständig. Der Geschäftsverteilungsaus
schuß setzt sich aus durch die Vollversamm
lung des UVS Wien gewählten UVS-Mitglie
dern zusammen. In der Sitzung des Ge
schäftsverteilungsausschusses am 3. 1. 1997 
fand sich für den Antrag des vorsitzführen
den Präsidenten - als "Diskussionsgrundlage 
31. 12. 1996" bezeichnet - keine Stimme. 
Über den Antrag des Mag. Z., den zu unter
stützen sich schon vorab sechs weitere -
stimmberechtigte - Mitglieder des Ge
schäftsverteilungsausschusses schriftlich be
reit erklärt hatten, ließ der Vorsitzende dage
gen nicht abstimmen. Vielmehr erließ er noch 
am 3. 1. 1997 unter Berufung auf § 12 Abs 8 
Wr UVS-G mit Wirksamkeit von eben die-

, sem Tag die Geschäfrsverteilung für 1997, die 
inhaltlich dem oben erwähnten Entwurf 
"Diskussionsgrundlage 31. 12. 1996" ent
spricht. Gemäß § 12 Abs 8 2. Satz Wr UVS-G 
ist der Präsident dann zur Erlassung einer 
Geschäftsverteilung zuständig, wenn es bin
nen einer von ihm zu setzenden Frist nicht 
zum Beschluß durch die Mitglieder des Ge
schäftsverteilungsausschusses kommt. Da 
diese Voraussetzungen eben fehlten, war er 
schon alleine deswegen nicht zuständig, die 
Geschäftsverteilung zu erlassen. Da die als 
Verordnung zu qualifizierende Geschäftsver
teilung von einem unzuständigen Organ er
lassen wurde, war sie als rechtswidrig aufzu
heben. 

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, 
daß mit einer Novelle zum UVS-G 1994 die 
Befugnis zur Erlassung einer Geschäftsver
teilung von der Vollversammlung auf einen 
Geschäftsverteilungsausschuß übertragen 
wird, was damals heftig kritisiert wurde. 
U mso größer muß die Kritik daher dann sein, 
wenn der Präsident im Alleingang die Ge
schäftsverteilung erläßt. 

Faktum ist, daß etwas geschehen muß. Die 
meisten Wiener UVS-Mitglieder stehen auf
grund ihrer befristeten Ernennung im Ver
dacht der mangelnden Unabhängigkeit. Da 
der VfGH dies nun zurecht angeprangert hat, 
ist zu befürchtep, daß der UVS-Wien mit ei
ner Fülle von Beschwerden bombardiert 
wird. 

Der einzig sinnvolle Weg ist daher die Er
nennung der UVS-Mitglieder auf unbe

stimmte Zeit. '. 
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Zur Diskussion um die Reform des Jusstudiums 

McLawyer 
VON VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER 

Mit welchem Wissen denn die Gehirne der Jusstudentinnen zu füllen seien, ist 

wieder einmal zur allgemeinen Streitfrage geworden. Sie zu beantworten 

obliegt seit kurzem der jeweiligen Studienkommission. 

In Wien erweisen sich dabei ausgerechnet die VertreterInnen des Mittelbaus 

und der Studierenden als Zugpferd eines Trends, der den 

Rechtswissenschafterinnen des kommenden Jahrhunderts nicht nur die juri

stische Bildung zu rauben droht. 

Die Vorgeschichte 

Mit dem Universitätsorganisationsgesetz 
(UOG) 1993(1) wurde die Universitätsland
schaft in Österreich neu geordnet. Die Uni
versitäten erhielten ein großes Maß an Auto
nomie und Eigenverantwortung. An der 
Umsetzung wird an allen Universitäten gear
beitet. 

Das im Frühjahr beschlossene Univer
sitäts-Studiengesetz (UniStG)(2) bleibt dem 
Geist der Autonomie treu. Regelt das UOG 
die universitäts-interne Organisation, sind im 
UniStG die Rahmenbedingungen des Studi
ums festgelegt. Gleichzeitig tritt das UniStG 
an, die durchschnittliche Studien dauer durch 
"Straffung" der Lehrpläne zu senken. Dies 
geschieht insbesondere durch Festlegung der 
Studiendauer und Semesterstunden für jede 
Studienrichtung in der Anlage 1 des UniStG. 
Für das juristische Diplomstudium von 8 
Semstern sieht die Anlage in Punkt 6.8 eine 
Gesamtsemesterstundenzahl von 100 bis 125 
vor. 

Der Studienplan ist nach dem UniStG für 
jede Studienrichtung von der jeweiligen Stu
dienkommission zu erstellen und zu be
schließenJ3) Dies ist - in Fortführung des 
Schlagwortes der Universitäts autonomie -
eine Abkehr von der bisherigen Situation der 
durch Gesetz und Ministerverordnung de
terminierten, österreichweit dadurch weitge
hend einheitlichen Studienpläne. 

(J) Bundesgesetz über die Organisation der Uni

versitäten (UOG 1993), BGEI. Nr. 80511993. 

(2) Bundesgesetz über die Studien an den:lJniver

sitäten, BGBl. I Nr. 4811997, 

http://www.bmwfgv.at/6hsrecht/ unistgl 

pgunistg.htm. 

(3) § 15 Abs 1 UniStG. 

(4) Entwurf - Studienplan für das Diplomstudium 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
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Durch die Möglichkeit der Festlegung in
dividueller Studienpläne soll in Österreich ei
ne unterschiedliche Gewichtung der einzel
nen Universitäten und damit die Gewinnung 
einer spezifischen, universitären Kontur 
möglich sein. Freilich hat man unter dem Ti
tel der "Straffung" des Studiums auch den zu 
verteilenden "Kuchen" an Semesterstunden 
um ca. 15 Prozent gekürzt. Damit aber sahen 
und sehen sich die Studienkommissionen we
niger der Möglichkeit gegenüber, durch neue 
inhaltliche Angebote innovativ Schwerpunk
te zu setzen, als .dem internen Kampf ausge
setzt, welchem Fach wie viele Stunden "weg
genommen" werden, um auf die vorgeschrie
bene 15-prozentige Einsparung zu kommen. 

An der Wiener Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät wurde deshalb in der Studienkom
mission eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, 
die über den Sommer 1997 einen umfassen
den Entwurf eines neuen Studienplans er
s~ellte(4); Nachdem die Wien er Fakultät ge
messen an der Anzahl der Studierenden die 
weitaus größte Fakultät im Land ist(S), wird 
ihr Studienplan nicht nur direkte Auswir
kung auf nahezu die Hälfte der österreichi
schen Jus-StudentInnen, sondern auch Bei
spielwirkung für andere Fakultäten haben. 

Noch vor dem offiziellen Bekanntwerden 
des Entwurfes wurde von Vertretern der Stu
dierenden und des Mittelbaus in der Kom
mission eine Art "Gegenvorschlag" als 
"Punktation"(6) präsentiert. Weil sich in ihr 

versität Wien, 1997. 

(5) Die Zahlen der Inskribierten für das WS 

1995/96 in der Studienrichtung Rechtswissen

schaften sind 11.111 in Wien, 5.805 in Graz, 3.830 

in Innsbruck, 2.513 in Salzburg und 2.503 in Linz. 

(6) Punktation zur Neugestaltung des Studienplac 

nes des Diplomstudiums an der Rechtswissen

schaftlichen Fakultä,t der Universität Wien, 1997. 

(7) Punktation, 1. 

eine bestimmte, gewichtige Seite in der aktu
ellen Diskussion verkörpert, soll zunächst 
auf ihren Inhalt hier exemplarisch eingegan
gen werden. 

Die Punktation 

Nach der Punktation soll sich das Studium in 
vier Teile gliedern: eine "Studieneingangs
phase iSd UniStg"(7) im Ausmaß von einem 
Semester, ein zivilrechtlicher Teil und ein öf
fentlich-rechtlicher Teil yon jeweils drei Se
mestern, sowie eine einsemestrige "fachliche 
Schwerpunktbildung nach persönlichen In
teressen zur freien Verfügung"(8). Schon da
mit findet der Vorschlag trotz ausdrückli
chem Hinweis auf das UniStG in diesem kei
ne Deckung: § 13 Abs 2 UniStG sieht für das 
Diplomstudium entweder zwei oder drei 
Abschnitte vor; keinesfalls aber die vorge
schlagenen "vierTeile".(9) 

Auch ist nach § 38 Abs 1 UniStg die sog 
"Studieneingang~phase" als Teil des ersten 
Abschnitts anzusehen. Da vermengt der Ent
wurf die .zur grundsätzlichen Orientierung 
gedachte "Studieneingangsphase" des 

. UniStG mit dem ersten Abschnitt. 
Schließlich könnte man darüber mäkeln, 

daß die Punktation für die Prüfungen 
"Grundbegriffe" sowie "Rechtshistorik" (zu 
diesen Blöcken später) einen Multiple-Choi
ce-Test (oder, wie es die Punktation auf den 
Punkt bringt, einen "Kreuzerl-Test") vor
sieht, der darüber hinaus nur "einige wenige 
schriftlich zu beantwortende Fragen" enthal
ten darf. Schon das richtige "Ankreuzen" 
soll, nach dem Wunsch der Punktation, für 
ein "Genügend" reichen, auch wenn die Stu
dentInnen die übrigen schriftlichen Fragen 
gar nicht mehr beantworten. 

Das wirklich Spannende aber bietet die 
Punktation zum ersten Studien" teil" . Im be
kannten ersten Studienabschnitt, mit zwei 
Semestern, einer Pflichtübung, dem Kollo
quium aus Soziologie und den Prüfungen aus 
Einführung, Volkswirtschaftslehre, römi
schem Recht und Rechtsgeschichte, soll kein 
Stein auf dem anderen bleiben. Er soll nach 
dem Wunsch der Proponenten auf ein Seme
ster halbiert werden. Soziologie und Volks
wirtschaftslehre wären gänzlich gestrichen. 

Für die "Einführung" sieht die Punkta
tion nur noch eine Blockveranstaltung von 

(8) Punktation, 1. 

(9) Dieser grundlegende Mangel haftet auch dem 

später veröffentlichten zweiten Entwurf der 

Punktation an. Vgl. Punktation 1I, 1. Die Auto

ren des Arbeitsgruppen-Entwurfes haben sich hin

gegen peinlich genau an das UniStG gehalten. Sie 

schlagen drei Abschnitte, einen einführenden mit 

23, einen zivilrechtlichen mit 39 und einen öffent

lich-rechtlichen mit 35 Semesterstunden vor. 
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fünf Wochen Dauer vor. In einer zweiten 
Fassung der Punktation hat man diese fünf 
Wochen nochmals auf "zwei bis drei Wo
chen" und damit etwa drei Semesterstunden 
halbiert. Diese knapp bemessene Zeit soll der 
"Begriffsklärung, der Vermittlung der grund
legenden Ausdrücke und Definitionen als 
Werkzeuge des Juristen" dienen. 

Der/ die Juristln in der Praxis arbeitet stets 
an konkreten Fällen. Für den "praxisbezoge
nen" neuen Studienplan soll dies aber, so . 
wollen es manche, gerade für die Anfänge
rInnen nicht mehr gelten. Denn: "Unterrich
tet und geprüft werden sollen vor allem 
Theorien und nicht Fälle." Und die Punkta
tion liefert die klare Begründung dafür: "Die 
aktuellen Fälle im Privatrecht sind für den 
Anfänger zu schwierig." Was nur heißen 
kann: Weil die Erstsemestrigen im pri
vatrechtlichen Teil der Einfiihrung offenbar . 
nicht mit pädagogisch angemessenen Fällen, 
konfrontiert werden(10), sollen sie in dieser 
Einführungsphase zukünftig überhaupt mit 
Fällen nichts mehr zu tun haben.(11) 

Der Einführungsprüfung soll bis zum En
de des Semesters (und damit des ersten Ab
schnitts) ein "römisch-rechtlicher und 
rechtshistorischer Block" folgen. Wenigstens 
jetzt, so könnte man hoffen, würde man dem 
gesetzlichen Auftrag(12) nachkommen und 
im römischen Recht an Hand von Fällen die 
Methodik, das Erlernen der wesentlichen 
Grundlagen sauberer juristischer Analyse er
arbeiten und - wie auch in der Rechtsge
schichte - ein notwendiges Grundverständ
nis für die Entwicklung und Herausbildung 
der entscheidenden Rechtsinstitute erlernen. 

Aber aus dem Bereich des römischen 
Rechts sollen "nur noch jene Grundzüge des 
Sachen- und Obligationenrechtes gelesen 
[werden], die in unserer heutigen Rechtsord
nung noch von Bedeutung sind". Was ist das? 
Und die Rechtsgeschichte wird überhaupt 
"vor allem auf die Teile der neueren Öster
'reichischen Verfassungsgeschichte (ca. ab 
1848) beschränkt". Privatrechtsgeschichte 
wird. also abgeschafft und die historische 
Entwicklung des Rechts auf die österreichi
sche Verfassungsgeschichte der letzten 150 
Jahre zusammengeschmolzen. 

Die Punktation mag als Text nur ein Ent
wurf sein, ein rasch formulierter Diskussi
onsvorschlag, dem man daher manche Ecke 
und Kante nachsehen sollte, dessen Ziel nicht 

(10) Man ist versucht anzumerken, daß die Auto

. ren der Punktation namentlich auch Assistenten 

des Zivilrechtes sind. 

(11) Eher humoristisch darf man die Punktation 

in ihren Ausführungen zur Anwesenheitspflicht 

lesen. Zuerst wird lapidar festgestellt, daß diese 

Einführung täglich" mit Anwesenheitspflicht" 
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seine Umsetzung, sondern das Ingangbringen 
einer grundlegenden Diskussion sei. Genau 
da~ betonen auch die Autoren der Punktation 
immer wieder in den diversen Aussprachen. 

Man muß ihnen Glauben schenken. Da
mit freilich heißt es, die Aufmerksamkeit 
vom konkreten Text weg und hin zum z~
grundeliegenden Motiv zu lenken. Das soll 
im folgenden ansatzweise versucht werden. 

Gleichzeitig ist eine persönliche Ein
schränkung angebracht. Ich schreibe diese 
Zeilen als Privatperson und bin doch als As
ssistent am Institut für römisches Recht auch 
beruflich betroffen. Dieses berufliche Betrof
fen-Sein tritt aber gegenüber einer persönli
chen Betroffenheit in den Hintergrund. In 
meiner wissenschaftlichen Arbeit beschäfti
ge ich mich auch - die regelmäßigen Leser des 
Juridikums wissen es - mit geltendem, mit 
"modernem" Recht. Hätte ich keine solide 
juristische Bildung erfahren, würden mir ent
scheidende Zugänge in meiner Arbeit abge
hen. Meine prägendsten Erinnerungen an das 
juristische Studium verdanke ich meinen 
Lehrern im römischen Recht' und in der 
Rechtsgeschichte. Die Vorstellung, künftigen 
JuristInnen würde diese Chance der Bildung 
genommen, berührt mich. Daher nehme ich 
in dieser Diskussion Stellung. 

Der bildungspolitische Hintergrund 

In der Diskussion um die Studienplanreform 
geht es in Wahrheit um die Antwort de; 
Rechtswissenschaftlichen Fakultäten auf die 
Herausforderung durch die kommenden 
Fachhochschulen. 

Da meinen manche, daß man, um sich im 
direkten Wettbewerb mit den Fachhochschu
len durchsetzen zu können, hehre universitä
re Bildungsideale über Bord werfen und den 
zukünftigen Jus-Studentinnen nichts anderes 
bieten müsse als "praxisgerechte Ausbil
dung". 

So sei eben das römische Recht genauso 
entbehrlich wie die Betriebs- und Volkswirt
schaftslehre, die Soziologie und der rechts
philosophische Teil der Einführung. Letztere 
beschränke sich doch ohnehin, so wird kom
mentiert, darauf, die entsprechenden philo
sophischen Lehren "in drei Zeilen" darzu-

, stellen. Statt dessen möge man aufgrund der 
viel höheren Praxisrelevanz etwa das Steuer
und Finanzrecht als Pflichtfach verstärkt in 
den Mittelpunkt rücken. Nur so könnten die 

abgehalten wird. Schon im nächsten Absatz findet 

man allerdings eine merkwürdige Definition des 

Begriffes "Anwesenheitspflicht": Sie verstehe sich 

"als dringende Empfehlung zur Anwesenheit, die 

aber nicht unmittelbar überprüft wird. " In der 

späteren Version der Punktation ist man offen

sichtlich auf diese Widersinnigkeit gestoßen und 

Absolventlnnen ihr Studium in überschauba
rer Zeit beenden und auch in Zukunft Ar
beitsplätze finden. Wer sich hingegen, so sug
geriert diese Ansicht, mit den Grundlagen be
schäftige, also Bildung betreibe, det züchte 
lediglich unvermittelbare.Langzeitarbeitslo
se. Dieser Ansicht ist nun auf mehreren Ebe
nen einiges entgegenzuhalten: 

I. Studentinnen verlieren 
die Zeit anderswo 

Für die Studienplanreform wird vor allem 
auch die Straffung des Studiums ins Treffen 
geführt. Die Studiendauer soll gesenkt wer
den. Studentinnen sollen schon möglichst 
r.asch wissen, ob das gewählte Studium für sie 
das Richtige ist und ob sie es dann in ange
messener Zeit absolvieren können. Das ist das' 
Ziel des UniStG. Deshalb wurden die Ein
gangsphase geschaffen und die Semesterstun
den um 15 Prozent gesenkt. Diese Forderung 
in der Diskussion ist also nachvollziehbar, al
lein die vorgeschlagenen Mittel der Be
schränkung des ersten Abschnittes nicht. 

Denn statistisch gesehen reduzieren gera
de die Prüfungen im ersten Abschnitt die 
Zahl der Erstsemestrigen mehr oder weniger 
auf jene, die das Studium auch wirklich ab
schließen wollen. Und die AbsolventInnen 
des Jus-Studiums haben im Durchschnitt für 
den ersten Abschnitt nur unwesentlich länger 
gebraucht als zwei Semester. Damit aber ist 
klar, was ohnehin alle wissen: Die Studentin
nen verlieren den Großteil ihrer Zeit im zwei
ten Abschnitt. Will man also durch eine Stu
dienplanreform die Studienzeiten senken, 
müßte man den zweiten Abschnitt "refor
mieren". 

2. Der Gesetzgeber sagt es anders 

Gerade weil die Universitäten vor allem Bil
dung betreiben (sollen), gliedern sich nach 
dem UniStG die Diplomstudien in mehrere 
Abschnitte: einem ersten Abschnitt mit einer 
"Einführung" und der "Erarbeitung der 
Grundlagen" sowie einem zweiten (und uU 
dritten) Abschnitt der "Vertiefung" und 
"Ausbildung". (13) Das nun in der Diskussion 
vorgeschlagene Verhältnis eines verkürzten 
ersten Abschnitts zu den übrigen beiden von 
1:7 ist wohl kaum im Sinne des § 13 UniStG. 

Und wie soll ein zweiter Abschnitt die 
Fallösungsmethodik des ersten Abschnittes 
deutlich "vertiefen", wenn dazu im ersten 

hat sich zu einem inhaltsbefreiten "mit dringen

der Anwesenheitsempfehlung" durchgerungen, 

ohne jedoch auch diesen Begriff einer inhaltlichen 

Festlegung zuzuführen. 

(12) Vgl. § 13 UniStG. 

(13) § 13 Abs 2 UniStG 

(14) C. Einem, Gedanken zur Weiterentwicklung 
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Abschnitt weder ausreichend Zeit war, noch' 
im Einführungsteil überhaupt Fälle gelehrt 
werden durften? 

3. Die Politik sieht es anders 

Entgegen manchen Medienberichten hat Mi
nister Einem in seinen "Gedanken"(14) eine 
klare Unterscheidung zwischen Universitä
ten und Fachhochschulen getroffen. Letztere 
dienten primär der "Berufsausbildung", 
während von den Universitätsabsolventen 
auch in Zukunft zu erwarten sei, "daß sie in 
den Regeln des studierten Faches zu denken 
und zu arbeiten vermögen". Die Universität 
vermittle eine "generalisierte, universelle Bil
dung" ,(15) Positiv formuliert: Universitäten 
müssen dann nicht mit Fachhochschulen um 
Erstsemestrige buhlen, wenn sie sich dem Bil
dungsideal verpflichten. Denn diese "genera
lisierte, universelle Bildung"(16) können und 
sollen Fachhochschulen nicht leisten. 

Minister Einem stellt in diesem Sinn den 
juristischen Fakultäten die Rute ins Fenster: 
"Ich will keinen Elfenbeinturm. Wenn aber 
etwa bei den Juristen universelle Bildung 
nicht mehr eingelöst wird, hat dieses Fach an 
der Uni nichts verloren. Berufsausbildung 
gibt es auch an einer Fachhochschule."(17) 

Wer also aus Angst vor den Fachhoch
schulen den Studienrichtungen an den Uni
versitäten anempfiehlt, die universitäre Bil
dung durch eine Berufsausbildung auszutau
schen, mißversteht auch die von der Politik 
vorgegebene Positionierung im Hochschul
bereich und spielt jenen in die Hände, die 
auch die juristischen Studien an die Fach
hochschulen verbringen wollen. 

4. Das System arbeitet anders 

In Österreich hat man sich - im Gegensatz zu 
den USA etwa(18) - für ein duales Ausbil
dungssystem der JuristInnen entschieden. 
Dabei soll die Universität die notwendige ju
ristische Bildung und Berufsvorbildung ver
mitteln(19), das Gerichtsjahr und die Zeit als 
Konzipientln, Richteramts- und Notarsan
wärterIn, aber auch Verwaltungsjuristln die
nen der konkreten praktischen Berufsausbil
dung. Nur so ist erklärlich, warum Juristin
nen neben dem universitären Abschluß auch 
noch einiges an Praxiszeit (bis zu fünf Jah
ren!) und entsprechende selektive Berufsprü
fungen ablegen müssen. 

Diesen Grundsatz q.es dualen Systems 

des postsekundären Ausbildungs- und Bil~~ngs

sektors, September 1997. 

(15)Id,8. 

(16) Id. 

(17) "Lehrerausbildung gehört an die Fachhoch

schulen ", Interoiew mit Caspar Einem in NEWS 

Nr. 46 vom 13.11.1997. 
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verkennen alle Fürsprecher einer radikalen 
Studienreform. Sie vermischen praktische 
Ausbildung und universitäre Bildung. Ihre 
Vorschläge, wie etwa auch die der Punkta
tion, sind mit dem bestehenden praktischen 
Ausbildungssystem nicht in Einklang zu 
bringen. 

5. Universität ist anders 

Den Stimmen, die nun für Praxisbezogenheit 
und wirtschaftliche Effizienz und gegen allen 
"Ballast" im juristischen Studium auftreten, 
hat schon vor zehn Jahren mit Allan Bloom 
ein großer arperikanischer Konservativer in 
aller Schärfe entgegengehalten, die univer
sitäre Ausbildung sei für den Erstsemstrigen 
"a space between the intellectual wasteland he 
has left behind and the inevitable dreary pro
fessional training that awaits him"(20). 

Auch für ihn müssen sich die Universitä
ten reformieren. Aber er wirft ihnen genau 
das vor, was die Reformer des Studienplans 
hierzulande fordern: daß sie glauben, sich in 
direktem Wettbewerb mit den berufsbilden
den Fachhochschulen zu befinden. Sie wären 
viel bess\!r beraten, sich ihrer Bildungsaufga
be zu besinnen: "A countervailing atmosphe
re in the university would be necessary for 
the students to gain a taste for intellectual 
pleasures and learn that they are viable. "(21) 

Der rechtsphilosophische Block in der 
Einführung.kann diese philosophischen 
Grundfesten liefern; Rechtsgeschichte das für 
JuristInnen unumgängliche Verständnis für 
geschichtliche Entwicklungen und Zusam
menhänge, für eine Positionierung in der 
Evolution juristischen Denkens; Römisches 
Recht das Verstehen juristischer Argumente, 
das Denken in rechtlichen Zusammenhängen 
und die intellektuellen Verwurzelung akuter 
Brobleme gegenwärtigen Rechts in den juri
stischen Diskussionen und Meinungen einer 
mehr als zweitausendjährigen Entwicklung. 

So haben sich jüngst auch in Deutschland 
sechzig hochangesehene Juristlnnen der Leh
re und Rechtsprechung (einschließlich der 
Präsidenten aller Höchstgerichte ) offen für 
eine Bildungsoffensive im juristischen Studi
um, eine Rückbesinnung auf die Grundlagen 
und eine Wiedereinbeziehung der philoso
phischen und historischen Bildung als 
Pflichtfächer des Studiums ausgesprochen: 
"Entscheidend ist weniger das positive Wis
sen, als das methodisch sichere Können, das 

(18) Aber auch dort gibt es letztlich ein umfassen

des duales System: Alle müssen zuerst vier Jahre 

College, mit einem universitären Bildungsan

spruch absolvieren, bevor sie eine professionelle 

Ausbildung, etwa an einer Law School, erfahren. 

(19) Vgl § 2 Abs 1 UniStG iVmPunkt 6 Anlage 1 

zum UniStG. 

sich an immer neuen Fragen zu bewähren 
weiß. Darauf gilt es, die universitäre Bildung 
und Ausbildung auszurichten. "(22) 

Auf ins Mittelalter 

Manche Beiträge der Diskussion um die Re
form des juristischen Studienplans, aber auch 
vieles in der erwähnten Punktation sind ge
tragen von einer tief empfundenen Angst vor 
den Fachhochschulen. Angst aber ist stets ein 
schlechter Ratgeber. 

Man sollte, vielleicht ein wenig wie Mini
ster Einem, die Fachhochschulen positiv, als 
Herausforderung sehen, sich auf das Wesent
liche, die universitären Stärken und Ideale zu 
besinnen und den stets auf wirtschaftliche Ef
fizienz pochenden Reformern des Studien
plans mit ihrer einem Mantra gleichen steten 
Betonung des Jetzigen die Bildung entgegen
halten, die wir JuristInnen durch das Ver
ständnis der Gedanken anderer gewinnen 
können. Die "Liberal Arts Colleges" in den 
USA haben mit ihrem Schwerpunkt auf klas
sischer Bildung großen Erfolg. Ihre Absol
venten erhalten hervorragende Angebote aus 
der Wirtschaft, nicht obwohl, sondern weil 
sie durch das rigorose Studium der Philoso
phie, der Ökonomie, der Geschichte, der Li
teratur in ~ituationen klar analysieren, rasch 
entscheiden und präzise argumentieren ge
lernt haben. 

Dies hat der trockene Naturwissenschaf
ter Carl Sagan ("Contact") eindrücklich auf 
den Punkt gebracht, indem er den intellektu
ellen Reichtum einer bildungs orientierten 
Zeit (der Antike) mit der geistigen Armut des 
darauffolgenden Jahrtausends verglich. Seine 
Metapher einer Zeit der Bildungsfeindlich
keit kann auch uns in den kommenden Dis
kussionen zur juristischen Studienreform 
brauchbares Sinnbild und Leitstern sein: "In 
the revolution of ten centuries, not a single 
discovery was made to exalt the dignity or 
promote the happiness of mankind. Not a 
single idea had been added to the speculative 
systems of the antiquity, and a succession of 
patient disciples became in their turn the dog
matic teachers of the next servile generati
on."(23) • 

Dr. Viktdr Mayer-Schönberger, LLM 
(Harvard), MSc (LSE) ist Vertragsassistent 
am Institut für Römisches Recht und 
Antike Rechtsgeschichte d!'!r Uni Wien. 

(20) Bloom, The Closing of the American Mind 

(1987),336. 

(21)Id, 339. 

(22) Initiative für eine Reform des juristischen 

Studiums, NJW 1997,2935, hier 2936. 

(23) Sagan, The Demon-Haunted World - Science 

as a Candle in the Dark (1997), 9. 
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STAAT UND ZIVILISATION 
In den wilden Neunzigern 

t wtll ~.~ 
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Vorhaben des vorliegenden Schwerpunk
tes war es, der Akzeptanz- und Legiti

mitätskrise des Staates im kognitiven Bermu
dadreieck zwischen bürokratischen Patholo
gien, der populistischen Diskurshegemonie 
aller drei Volksparteien und dem komatösen. 
Recht auf den Grund zu gehen. Zumindest 
hätte dies eine weitläufige Befassung mit dem 
Verhältnis zwischen Staat und (Zivil)Gesell
schaft sowie eine Erhellung des Verhältnisses 
zwischen polyzentrischer Staatlichkeit und 
"Gesetzesflut" bzw. Rechtsgebrauch im 
postfordistischen Staat bedeutet. Tatsächlich 
konnten wir dieses ambitionierte Vorgaben 
nicht wie beabsichtigt realisieren, weil in 
Österreich eip kritischer Staats diskurs 
einschließlich ansprechbarer Autoren 
schlichtweg so gut wie nicht vorfindlich ist. 
Wir müßten diesen Diskurs erst einmal erfin
den. Das freilich wäre ein langwieriges und 
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mühseliges Unterfangen. Noch dazu, wo die
ser Diskurs nirgendwo "eingehängt" ist. Es 

. gibt faktisch keinen institutionellen Boden 
mehr, auf dem sich ein herrschafts- und sy
stemkritischer Staatsdiskurs noch bewegen 
könnte. Und schon gar keine denkenden und 
handelnden Personen mehr, die sich einen 
derartigen Diskurs im Sinne des Wortes noch 
"leisten können". Wer gesellschaftssteuern
des Wissen produziert, muß vielmehr schau
en, daß er/sie es bei nachfragefähigen Abneh
mer Innen, zumeist staatlichen Akteur Innen, 
anbringt. Der die Alimentation des Denkens 
verwaltende Staat allerdings gibt auf Geheiß 
eines Teils der politischen Klasse das ,issue' 
der Soziotechnik der Zivilgesellschaft kom
mentarlos zurück. "Fundraising" - zahlt 
Euch selbst -lautet die Devise. Im Gegenzug 
hat die kritische Sozialwissenschaft, getrie
ben durch die Sparpakete, die zynische "So-

zialpolitik" der,Existenzvernichtung durch 
Zwangs sozialversicherung und das gnaden
lose Streichkonzert im Forschungsbereich 
mit Marktbereinigung und einer system" 
funktionalen Verflüssigung der Wissenspro
duktion reagiert. Damit verändert sich der 
funktionale und soziale Ort der Reflexion 
staatlichen Handelns. Sie steht nicht länger 
potentiell herrschaftskritisch außerhalb des 
zu beobachtenden Objektes, sondern "servi
lisiert" innerhalb des Denkhorizontes der 
politischen Machthaberer. Auskünfte über 
das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft 
gibt es stattdessen hinkünftig auf RTL 2: 

"Wenn Du den Krieg überleben willst, mußt 
Du selbst zum Krieg werden" (Sylvester Stal
lone), "Kopf runter" (Arnold Schwarzeneg
ger) oder "Aaargh" (Dolph Lundgren). • 

Nikolaus Dimmel 
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DIE WILDEN NEUNZIGER 

Im Herrenholz 
oder 

Vom unaufhaltsamen 
Aufstieg der 

österreichischen Linken 
VON ERWIN RIESS 

Eine Szene 

Das Herrenholz, ein Wäldchen am Fuß des 
Bisambergs. Groll, ein Rollstuhlfahrer und 
Berufsunfähigkeitspensionist aus Wien-Flo
ridsdorf, wird von Mag. Tritt, Privatdozent 
der Soziologie aus Wien-Hietzing, durch das 
Gelände geführt. 

GROLL Halt! Verriegelt 'die Bremsen des 
Rollstuhls und verschränkt die Arme. 

TRITT Endlich! Ich dachte schon, Sie hätten 
die Sprache verloren. 

GROLL Unsinn. Ich wollte Ihnen nur Gele
genheit geben, sich auf das Herrenholz 
einzustimmen. 

TRITT Was ist daran so bemerkenswert? 
GROLL Diese Bodenfalte und jener Stein dort 

vorn sind Reste eines Splittergrabens. 
TRITT Aus dem 2. Weltkrieg, nehme ich an? 
GROLL Weit gefehlt. Aus dem napoleoni

schem Feldzug 1809. 
TRITT Woher wissen Sie das? 
GROLL Aus den Plänen der Schlacht zu As

pern. Militärwissenschaftliche Schriften-
reihe, Band 68. . 

TRITT Auch wenn das stimmen sollte. Was 
besagt das schon? 

GROLL Nichts. 
TRITT Wozu haben Sie mich dann ins Her-

renholz bestellt? 
GROLL Weil ich mit Ihnen sprechen muß. 
TRITT Worüber? 
GROLL Über .die Rolle der Dummheit in der 

Geschichte. Über die Sentimentalität in 
der Politik. Über den Nepotismus in der 
Ökonomie. Mit einem Wort: Üper die 
österreichische Linke. 

Er löst die Bremsen des Rollstuhls, für den 
Dozenten das Signal ihn zu schieben. 

TRITT Wer hat das Gefecht damals gewon
nen? 
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GROLL Die Aufklärung. 
TRITT Pardon? 
GROLL Die Franzosen. 

Sie fahren, bis Groll vor einer eingestürzten 
Mauer innehält. 

TRITT Ich höre. 
GROLL Die österreichisch~ Linke speist sich 

bekanntlich aus drei Wurzdn: Aus einer 
sozialen, einer nationalen und einer reli
giösen. Die soziale und die rel.igiöse si.nd 
derzeit am Absterben, die natIOnale hlll
gegen steht voll im Saft. Darüber,. da~ das 
Erbe der Monarchie die österreIchIsche 
Linke wiederbelebt, möchte ich mit ~hnen 
sprechen. 

TRITT Wie kommen Sie darauf? 
GROLL Ganz einfach. Das Habsburgerreich 

war der einzige Vielvölkerstaat Europas. 
Die Antworten der österreichischen Lin
ken auf die nationale Frage hatten also ei
ne große Beispielwirkung. Es war kein 
Zufall, daß Lenin Stalin im Januar 1913 
nach Wien schickte, um dort die Nationa
litätenfrage zu studieren. Und es ist auch 
kein Zufall, daß die Arbeit, die Stalin hier 
am Vorabend des 1. Weltkriegs verfaßte, 
heute noch Gültigkeit hat. Stalin hat sei
nen Aufenthalt in Wien gut genützt. Er 
mied die Kaffeehausliteraten und vertei
digte die nationale Selbstbestimmung im 
Rahmen einer Union gegen eine kulturell 
begründete nationale Autonomie. Die 
EU beruht auf demselben Konzept. 

TRITT Stalin als geistiger V<).ter des Vereinig
ten Europas! Da müssen Sie wahrlich in 
den Wald gehen, um mir das zu erzählen. 

GROLL Schön, daß Sie mir gedanklich folgen 
können. Stalin, der Kaukasier, der unter 
den Erdölarbeitern in Batumi und in 
Baku das politische Handwerk erlernt 
hatte, wußte, was geschieht, wenn die so-

ziale Frage durch die nationale überlagert 
wird, die Antwort lautete damals wie heu
te: das Pogrom. Wenn man davon absieht, 
daß das Wort eine altgermanische Wurzel 
hat, bleibt immerhin noch die Tatsache 
über, daß "Pogrom" eines der wenigen 
Worte ist, die vom Russischen in die Welt

sprachen Eingang gefunden habe~. .. 
TRITT Deshalb wohl hat Stalin antIsemItI

sche Kampagnen in den dreißiger und 
fünfziger Jahren organisiert? 

GROLL Verwechseln Sie nicht den TerrOr ge
gen Kommunisten mit einem Pogrom. In 
die Wälder geflüchtete polnische Juden 
konnten während des Zweiten Weltkriegs 
zwar den Deutschen entkommen, russi
sche Partisanen hingegen, die ebenfalls ge
gen die Deutschen kämpften, massakrier
ten ihre jüdischen Mitkämpfer zu Tausen
den. Erst unter kommunistisch geführten 
Partisaneneinheiten waren die Juden si-

. cher. Von der Staatsform her war die Uni
on derSowjetrepublikerl eine Kopie der 
Habsburgermonarchie, mit dem einzigen 
Unterschied, daß die Dynastie durch die 
Partei ersetzt wurde, wodurch der Staat 
einen konträren Klasseninhalt erhielt. 

TRITT Der Staat eine leere Hülse, die nur 
mit einem besseren Inhalt gefüllt werden 
muß. Eine wahrhaft kaukasische Ge
schichtsauffassung! 

GROLL In der Hochburg der Staatsvergott
ung verstehe ich, daß Sie so reden müss~n, 
aber zu den religiösen Wurzeln der Llll
ken kommen wir ein andermal. 

TRITT Sie müssen doch zugeben, daß so
wohl die Monarchie als auch die öster
r~ichische Sozialdemokratie schon vor 
der Jahrhundertwende in einander heftig 
befehdende nationale Fraktionen zerfal
len waren! 

GROLL Richtig. Der Nationalitätenbegriff 
Otto Bauers war ein Produkt dieser Nie
derlage, er definierte die Nation als histo
risch-politische Schicksalsgemeinschaft, 
und führte damit die Vorsehung in die Po
litik ein. Auch dies zählt zu den religiösen 
Wurzeln der österreichischen Linken; 
aber davon wie gesagt später. Der Legiti
mist Renner war nur wenig klüger, er de
finierte die Nation anhand der territoria
len Grenzen; wer innerhalb der Grenzen 
wohnt, sei Angehöriger der Nation, Men
schen von jenseits der Grenze sollten blei
ben wo sie sind. Sie sehen, die sogenannte 
Ausländerpolitik der modernen öster
reichischen Sozialdemokratie ist sehr alt. 

TRITT Ihre Schlußfolgerungen sind aben
teuerlich. Ich bestreite entschieden, daß 
die Sowjetunion das Nationalitätenprö
blem gelöst hatte. 

GROLL Angesichts dessen, daß Frauen in den 
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ehemaligen Sowjetrepubliken jetzt nicht 
mehr studieren dürfen, die Ehescheidung 
verboten ist und islamistische Warlords 
die alte Bürokratenschicht etsetzt haben, 
erscheint die Sowjetunion jetzt als Para
dies, wenn nicht der Werktätigen, so doch 
der Völker. 

TRITT Der untergegangenen Sowjetunion 
wegen haben Sie mich aber nicht ins Her
renholz geholt. Was hat es denn mit dieser 
Mauer auf sich? 

GROLL Sie stammt aus den Befestigungsgrä
ben des Jahres 1866. 

TRITT Königgrätz! 
GROLL Man befürchtete einen Durchbruch 

der Preußen, und ließ am Nordrand Wi
ens eilig Schützengräben ausheben. 

TRITT Wiederum eine Niederlage. 
GROLL Die Vertreibung Österreichs aus 

deutschen Angelegenheiten hatte segens
reiche Folgen. Der Ausgleich mit Ungarn, 
der durch Königgrätz möglich wurde, 
hätte ein Entwurf für die Rettung des 
Vielvölkerreichs sein können. Aber nicht 
einmal die Sozialdemokratie wollte davon 
etwas wissen. Kein Wunder, ihre führen
den Köpfe waren allesamt Deutschnatio
nale. 

TRITT Victor Adler stand am Beginn der 
österreichischen Linken! 

GROLL Falsch! Die Linke wurde von jemand 
anderem gegründet. 

TRITT Von einem Märzgefallenen! Einem 
Achtundvierziger! 

, 1914 

Sommersemester 

Groll schüttelt den Kopf 
TRITT Von einem Jakobiner! Sonnenfels! 
Groll winkt ab. 
TRITT Ich passe. 
GROLL Von Nestroy. 
TRITT Das ist billig. 
GROLL Sie haben nicht Unrecht. Trotzdem 

muß man erst einmal darauf kommen. 
TRITT Ich sage das nicht im Scherz. 
GROLL Ich auch nicht. 
TRITT Auch Nestroy hat sich schließlich 

mit den Herrschenden arrangiert. 
GROLL Das sagen Sie, der an einer Ampel, 

die fortwährend rot zeigte, glatt verhuri
gern würde! 

TRITT Danke. 
GROLL Wofür? Für den eIngesprungenen 

Konjunktiv? Nestroy ist deswegen der 
Ahnherr der österreichischen Linken, 
weil er als einziger Dramatiker der Welt
geschichte es geschafft hat, Marxens "Ka
pital" auf die Bühne zu bringen. 

TRITT Im "Jux"? Im "Häuptling Aben
dwind?" 

GROLL Das Stück, das wie kein anderes die 
Umsetzung der politischen Ökonomie 
des Marxismus auf die Bühne zum Inhalt 
hat, heißt "Umsonst", und der zentrale 
Satz des Stücks lautet: "Zahlen". Ein 
Mann sitzt in einem oberösterreichischen 
Wirtshaus, er ist betrunken, und das 
ganze Stück hindurch ruft er nach dem 
Zahlkellner. "Zahlen", sagt er, immer wie
der. Und immer wieder in einem anderen 

Wirtschaftstheorie: Eine systematische Unters~chung und kritische Bewertung der analyti
schen Grundbegriffe der Wirtschaftskunde mit besonderer Betonung des Geldes und .,. 
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Tonfall. Und immer ohne Reaktion des 
Kellners, der, selber betrunken, auf der 
Ofenbank lü~melt. 

TRITT Ich verstehe, was Sie damit sagen 
wollen. Der Kellner ist die Geschichte, 
immer wieder wird sie angerufen, immer 
wieder wird ihr der Prozeß gemacht, aber 
sie kümmert sich hicht um die Forderun
gen nach einem neuen Menschen und ei
ner neuen Zeit. 

GROLL Wozu die Metaphysik? Die religiö
sen Wurzeln sind heute nicht unser The
ma. Lassen Sie uns weitergehen. 

Sie fahren in den Wald, bis Groll an einer ver
fallenen Zisterne anhält. 

TRITT Ich nehme an, wir stehen vor einem 
Relikt aus dem Ersten Weltkrieg. 

GROLL Gewonnen. Im Herbst 1915 fürchte
te der Generalstab, daß der Zusammen
bruch der Karpatenfront die russischen 
Truppen in die Residenzstadt spülen wür
de. 

TRITT Wir waren bei den nationalen Wur
zeln der österreichischen Linken. 

GROLL KPDÖ. Kommunistische Partei 
Deutsch-Österreichs. So war der ur-' 
sprüngliche Name der Kommunisten. 
Von den Sozialdemokraten gar nicht zu 
reden, manche ihrer führenden Repräsen
tanten waren noch 1938 der Meinung, daß 
der "Anschluß" objektiv einen Fort
schritt bedeuten würde. Interessant ist, 
daß im Deutschnationalismus der öster
reichischen Arbeiterbewegung anfangs 
ein internationalistischer Kern steckte, die 
Verbindung mit der revolutionären deut
schen Arbeiterklasse. Erst mit der Konso-

. lidierurrg des österreichischen Staatswe
sens trat der Deutschnationalismus zu
gunsten eines religiös motivierten Öster
reichpatriotismus zurück. Die Kommu
nisten schickten sich an, das Erbe der 
Monarchie anzutreten, immerhin eine 
Konstellation, die weit über 1945 hinaus 
den antifaschistischen Österreichpatrio
tismus begründen sollte. 

TRITT Überschätzen Sie nicht die Bedeu
tung der österreichischen Kommunisten! 

GROLL Die KPÖ war die erste Partei, die den 
Voluntarismus der Sozialfaschismustheo
rie korrigierte, und das in einer Art und 
Weise, die die objektive Mithilfe der Sozi
aldemokraten bei der Schwächung und 
schlußendlichen Zerschlagung der orga
nisierten Arbeiterbewegung nicht leugne
te, aber es gleichzeitig vermied, ihr die 
ökonomische und klassenmäßige Verant
wortung für das Erstarken des Faschis
mus anzulasten. Der Umstand, daß man
che der 34-er Rebellen aus Enttäuschung 

29 



DIE WILDEN NEUNZIGER 

über das jämmerliche Versagen der sozi
aldemokratischen Führer sich danach den 
Nazis und viele sich den Kommunisten 
anschlossen, zeigt nur, daß die nationale 
Frage damals in der Linken gelöst war. 
Die einen waren Deutschnationalisten, 
die anderen Internationalisten geworden. 
Wobei der Internationalismus damals dar
in bestand, den Sozialismus in einem 
Land zu verteidigen. 

TRITT Aber es war die KPÖ, die in der Um
setzung der Volksfrontstrategie den anti
faschistischen Gehalt des Österreichpa
triotismus entdeckte. 

GROLL Das antifaschistische Erbe der DDR 
hatte einen Vorläufer, Sie haben nicht Un
recht. Und auch die österreichischen An
tifaschisten gingen in der Inhalation jegli
chen antideutschen Reflexes sehr weit; die 
Geschichte wurde in diesem Sinne umgec 
schrieben. Aus einer taktisch richtigen 
Haltung wurde eine strategisch falsche 
Politik. Denn die Trennung von Deutsch
land bedeutete auch eine Trennung von 
der Entwicklung der Produktivkräfte, die 
Großindustrie geriet in Verruf und der 
Greißlerkapitalismus wurde mit der Au
ra des Antideutschen geadelt und so fand 
die Linke sich in der Behauptung der na
tionalen Souveränität in einer antiindu-

. striellen Strömung wieder. Zu jener Zeit 
war schwerlich eine andere Haltung vor
stellbar; das Verhängnis begann erst nach 
1945, als die Linke den Sieg der Sowjetar
mee und ihrer alliierten Helfer mit dem 
Sieg des Österreichpatrotismus gleich
setzte. Aus einer einstmals richtigen tak
tischen Einschätzung wurde eine proble
matische Langzeitentscheidung, die 
Kleinstaatkonzeption, die mit der aufge
zwungenen Neutralität später noch den 
Schein der Freiwilligkeit erhielt und 
Österreich die Rolle des gerissenen Mak
lers zwischen Ost und West zuschanzte, 
der im Osten Stahlwerke baute, im Nahen 
Osten Waffen an alle Kriegspartner ver
kaufte und im Westen dafür um Verständ
nis warb. Der Anteil von Österreichern 
an den Verbrechen des Dritten Reiches 
mußte aus diesem Grund zurückgedrängt 
werden; niemand, auch nicht die klassi
sche Linke hatte ein vitales Interesse, die 
Verstrickung von Österreichern in den 
Holocaust aufzuklären. Unter Justizmi
nister Broda wurden alle Naziprozesse 
eingestellt, und Broda war keiJ;l reak
tionärer Finsterling. 

TRITT Sie meinen, das erstarkende Natio
nalbewußtsein der Österreicher sei eine 
Folge der von außen aufgezwungenen 
Sonderentwicklung gewesen. 

GROLL Der österreichische Hurrapatriotis-

30 

mus ist Ausdruck eines Mangels, er lebt 
ausschließlich von der Abgrenzung zu an
deren Staaten und ist als solcher ganz be
sonders reaktionär. Das hängt damit zu
sammen, daß der Rest eines Großreiches 
sich im Patriotismus schwer in den Spie
gel schauen kann, weil der Spiegel doch 
nur die Geschichte eines Verlusts erzählt. 
Oder haben Sie jemals von einem hollän
dischen oder einem portugiesischen Pa
triotismus gehört? 

Tritt schüttelt den Kopf 

GROLL Zu Zeiten der Monarchie gab es kei
nen Österreichpatriotismus, das Natio
nalbewußtsein war dynastisch. Als die 
Dynastie verjagt und der Deutschnatio
nalismus via Staatsvertrag verboten war, 
schlug die Stunde des kleinkarierten, res
s.entimentgeladenen Österreichbewußt
seins. Und dies zu einer Zeit, da die 
schwerindustrielle Basis der Zweiten Re
publik in den Rüstungsbetrieben der Her
mann Göring Werke wurzelte. Das LD
Stahlverfahren wurde von Ingenieuren 
entwickelt, die vordem für den Endsieg 
gearbeitet hatten. Den Alliierten verdan
ken wir die Neutralität und den Nazis un
seren Wohlstand. Und die einzig originel
le staatspolitische Leistung der Zweiten 
Republik, die "Sozialpartnerschaft" , war 
das Produkt des Klassenkompromisses 
aus einer durch die Kollaboration mit 
dem Dritten Reich diskreditierten Bour
geoisie mit einer großbetrieblich organi
sierten Arbeiterklasse. Dieses Politikmu
ster reichte, ergänzt um außenpolitische 
Anmaßungen während der Kreisky-Ära, 
bis in die achtziger Jahre. Die Nischene-

., xistenz wurde, ohne jemals wirklich neu
tral zu sein, zum staatspolitischen Kö
nigsweg verklärt. 

TRITT Wirkliche Umstürze traten erst mit 
dem Zusammenbruch des Realen Sozia
lismus ein. 

GROLL Haider ist ein illegitimer Erbe Kreis
kys. Er ist nicht seiner persönlichen Ei
genschaften wegen so stark geworden, 
diese sind sogar heute noch eher hinder-

. lich für sein Fortkommen, sondern seiner 
linearen Fortschreibung einstmals akzep
tierter Politikmuster: Neutralität, Block
freiheit, nationale Fixierung. Die soziale 
Wurzel der österreichischen Linken, die 
zeitweilige Lösung der sozialen Frage, ist 
mit der Internationalisierung des Kapital
verkehrs ins Wanken geraten, und wie
derum ersetzt die nationale Orientierung 
den Blick auf die Wirklichkeit der gesell
schaftlichen Verhältnisse. Wer zu dumm, 
zu korrupt und zu feige ist, sich mit den 

heimischen Kapitalisten anzulegen, zum 
Beispiel um sie nach griechisch-zyprioti
schem oder norditalienischem Muster 
mittels der Lohnpeitsche zur Modernisie
rung des Kapitalstocks zu zwingen, der 
polemisiert gegen das angeblich globale 
Kapital, nicht ohne diesem im Falle von 
Betriebsansiedlungen mit ansehnlichen 
Mitteln unter die Arme zu greifen. Haider 
ist insofern ein nationaler Sozialist, als er 
die Nation und ihre ideologischen Surro
gate im Abwehrkampf gegen alles Fremd
ländische verteidigt, und gleichzeitig so
wohl die Senkung der Lohnnebenkosten 
als auch die Erhöhung der Reallöhne ver
spricht. 

TRITT Die klassische Arbeiterbewegung 
löst sich also politisch auf. 

GROLL Sie ist in der bürgerlichen Gesell
schaft aufgegangen, sie existiert nicht 
mehr, oder besser, sie existiert nur mehr 
als Strömung innerhalb der bürgerlichen 
Gesellschaft, nicht mehr' als ihr Antago
nist. Weder verfügt sie noch länger über 
die Waffe der Systemkritik, noch verfügt 
sie über eine kohärente Vorstellung ihrer 
politischen Möglichkeiten, sie hat keine 
Philosophie und noch weniger Praxis, 
und sie hat keine Partei rpehr, die konzen
trierter Ausdruck ihres Klasseninteresses 
wäre. 

TRITT Der Sozialstaat ist die Aufhebung 
dieses Bruchs. Sozialversicherung statt 
Revolution. Frühpension statt Kampf ge
gen die Bourgeoisie. Und die Sozialde
mokratie ist das Medium dieser Absorp
tion der Umstürzler in die Poren der bür
gerlichen Gesellschaft. Die Sozialdemo
kratie erledigt sich selbst, indem sie die 
soziale Absicherung ihrer SchÜtzlinge 
durchsetzt. 

GROLL So ist die Propaganda. Die Wirklich
keit allerdings besteht darin, daß immer 
größere Teile des Gesamtarbeiters einer 
relativen und absoluten Verelendung 
preisgegeben werden. Ohne jegliche Ab
sicherung bei Hungerlöhnen zu jobben, 
so sieht die Arbeitswirklichkeit für immer 
mehr Menschen aus. 65 Schilling brutto 
ist der Verdienst eines Mitarbeiters beim 
Behindertenfahrtendienst in Wien, und 
dauert eine Pause zwischen zwei Fuhren 
länger als 59 Minuten, wird ihm dieselbe 
nicht als Arbeitszeit angerechnet. Kein 
Wunder, daß immer mehr Fahrer ihre be
hinderten Gäste, für die der Unternehmer 
a\lch bei einer Fahrt um die Ecke 360 
Schilling kassiert, nicht mehr bis zur Hau
stür bringen oder von dort abhOlen. Was 
bei der sprichwörtlichen Unzuverlässig
keit der Fahrtendienste bedeutet, daß 
schwerstbehinderte Menschen stunden-
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lang bei jedem Wetter im Freien warten 
müssen. Gleichzeitig erfolgt die Letzt
fahrt um 23 Uhr, was jeden Theaterbe
such unmöglich macht. Der Sozialdarwi
nismus ist mittlerweile so ausgeprägt, daß 
die Gemeinde Wien den Fahrtendienstbe
treibern mittlerweile immer mehr kum
pelhaft entgegenkommt. Beschwerden 
behinderter Fahrgäste werden nicht nur 
nicht ernst genommen, Beschwerdeführ~r 
kommen sogar auf schwarze Listen, was 
immer öfters die Verweigerung der Fahrt 
für "unbequeme Kunden" nach sich 
zieht. Daß auf diese Weise nur mutige und 
wetterfeste Kunden den Fahrtendienst in 
Anspruch nehmen und der Gemeinde da
mit beim Sparen helfen, ist ein erwünsch
ter systemischer Nebeneffekt. NIemand, 
der in dieser Situation seine Stimme er
hebt. Keine Arbeiterkammer, keine Ge
werkschaft, keine Behindertenorganisati
on, die von "Licht ins Dunkel" Geldern 
ruhiggestellt sind. 

TRITT Die Gewerkschaft ist überfordert ... 
GROLL Freilich. Auf der einen Seite gibt es 

die gut bezahlten Facharbeiter und tech
nischesFachpersonal in Großbetrieben. 
Diese allerdings lagern ihre Verwertungs
kosten in einen immer größer werdenden 
Sektor von Arbeitsverhältnissen aus, die 
das technologische Niveau der Gegen
wart mit Arbeitsformen der Sklavenhal
tergesellschaft verbinden. Die Gewerk~ 
schaften stehen dieser Entwicklung nicht 
nur hilflos gegenüber, sie entdecken auch, 
daß sie selbst dort, wo sie Widerstand lei
sten, dies nur einer relativ privilegierten 
Schicht von Beschäftigten zugute kommt. 
Die Vertre~ungsmacht für einen großen 
Teil der Werktätigen ist der Gewerkschaft 
abhanden gekommen, und aus breit ge
fächerten gesellschaftlichen ,Anliegen 
wird die Verteidigung mehr oder minder 
fragwürdiger Gruppeninteressen. Wer die 
Besteuerung des 13. und 14. Monatsge
halts ablehnt, vertritt objektiv die Interes
sen der Spitzenverdiener, und nicht jene 
der armen Schlucker, für die dIe Organi
sationen der Arbeiterbewegung einst ge
gründet wurden. 

Groll läßt sich von Tritt wieder ein Stück wei

ter schieben. Sie halten vor einem betonierten 
Platz. 

GROLL Hier standen während des Zweiten 
Weltkriegs Fliegerabwehrkanonen. Vor
sicht, im Gesträuch können noch Muniti
onsreste verborgen sein. 

TRITT Sie scheinen sich hier gut auszuken
nen. 

GROLL Ich bin gern hier. Im Wald ist es ruhig 
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und man kann ungestört nach
denken. 

TRITT Zum Beispiel über den Un
tergang der Linken. 

GROLL Im Gegenteil. Ich sehe die 
Zukunft der Linken durchaus 
rosig, und das weltweit. In man
chem ist sie derzeit gerade dabei, 
ihre eigene Dummheit abzu
schütteln. 

TRITT Das sollten Sie näher dar
stellen. 

GROLL Hans Eisler wies immer dar
auf hin, daß Dummheit nicht nur 
in der Kunst, sondern auch in der 
Politik darin besteht, hinter die 
Entwicklung der Produktivkräf
te zurückzufallen. Wer die zivili
satorischen Wirkungen des Welt
markts in zurückgebliebenen 
Weltgegenden verkennt, bringt 
sich selber um. Altge 

TRITT· Ihre sogenannten zivilisato
rischen Wirkungen bedeuten 
konkret Kinderarbeit in Thai-

... warum es so eine feine Sache ist. Mit 
Produktionsfunktionen nach festen Faktoren, ... 

land, Mafiakapitalismus im Osten und die 
. Verelendung des Dienstleistungsproleta
riats im Westen. 

GROLL Sehen Sie, genau aus den von Ihnen 
aufgezähli:en Gründen bin ich, was di~ 
Zukunft der Linken als fortschrittlichste 
und vor allem klügste Strömung inner
halb der bürgerlichen Gesellschaft angeht, 
optimistisch. Philips produziert in der 
Sonderwirtschaftszone Shenzen unter an
derem mit sechzehnjährigen Mädchen. 
Aber die Mädchen verdienen dort ein 
Vielfaches dessen, was sie im Hinterland 
bekommen würden. Opel produziert im 
ungarischen Szent Gotthard, und die Ar
beitsbedingungen als auch die Löhne lie
gen weit über dem ungarischen Durch
schnitt. McDonalds stellt in den USA und 
in England geistig behinderte Mitarbeiter 
an, und zwar im Kundenverkehr. Stellen 
Sie sich das einmal im Meinl am Graben 
vor. 

TRITT Sie singen das hohe Lied auf die Mul-. 
tis? 

GROLL Ich verschließe nicht die Augen da
vor, daß objektive Vergesellschaftungs
prozesse sich international im Rahmen 
von Monopolen und trans nationalen 
Konzernen und nicht im Greißlerkapita
lismus vollziehen. Das Schlimmste am 
Kapitalismus sind die Klein- und Mittel
betriebe, die zwar Arbeitsplätze schaffen, 
aber für Sklaven, nicht für Menschen des 
21. Jahrhunderts. Natürlich bin ich wei
terhin ein leidenschaftlicher Kritiker des 
Monopolkapitalismus, aber wer wird 
denn das Huhn schlachten, das goldene 

Eier legt, noch dazu, wenn niemand da ist, 
der das viele Blut in Kauf zu nehmen ge
willt ist. Auch die Reflexion der Kritik ist' 
ein zivilisatorischer,Prozeß. 

TRITT Der Weg für die österreichische Lin
ke wäre also demnach -

GROLL Ein europäischer, erstens. Öster
reichische Sonderwege haben in der Ge
schichte schon genug Unheil angerichtet. 
Ein atlantischer, zweitens, denn die Ein
gliederung in die NATO würde das ver
soffene und reaktionäre österreichische 
Offizierkorps zivilisatorisch auf die Höhe 
durchschnittlicher Weltbürger bringen. 
Ein antifaschistischer drittens, denn das 
Gerede um einen virtuellen oder einen 
postmodernen Haider macht aus diesem 
nur jenen Popanz, den aufzurichten man 
den orthodoxen Antifaschisten vonyirft. 
Wer sich der Mühe unterZieht und genau 
hinhört, weiß über diesen Herrn und sei
ne Glücksritterpartie schon seit langem 
restlos Bescheid. Man muß wahrhaft toll 
sein, jemanden, der SS-Schlächter als "an
ständige Menschen" bezeichnet, nicht zu 
,verstehen. 

TRITT Das Phänomen Haider wird mittler
weile etwas komplexer diskutiert. 

GROLL Von den Schönrednern. Den eitlen 
. Gockeln der Publizistik, die glauben, daß 
jede Frage dazu angetan ist, die Federn zu 
spreizen. Reden Sie einmal mit einem KZ
Überlebenden, er wird Ihnen in einem 
Wort eine tiefschürfende und ausreichen
de Analyse des Haider geben. Wenn Ih
nen das nicht reicht, lesen Sie die großen 
Zeitungen der Welt. Ich versichere Ihnen, 
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niemand denkt dort daran, das Phänomen 
Haider etwas komplexer zu diskutieren. 
Bestimmte Dinge sind historisch abge
hakt, die Leute haben besseres zu tun. Es 
ist auch vollkommen egal, ob alle FPÖ
Wähler Nazis sind. Wenn sie es noch 
nicht sind, denke ich mir hier, im Schatten 
der österreichischen Geschichte, dann 
wären sie es zumindest gern. Wer das 
nicht. sieht, muß entweder dumm oder 
feig oder beides sein. Oder man spekuliert 
auf einen Listenplatz bei den Freiheitli
chen. Das scheint ja mittlerweile ein 
Volkssport unter den vielen Haider-Ent
schuldigem zu werden. 

TRITT Sie meinen, Haider sei keine Gefahr? 
GROLL Nicht für die Welt. Für mich aber 

"möglicherweise schon. Ein glühendes 
FPÖ-Mitglied hat mir vor nicht allzulan
ger Zeit beim Heurigen in Stammersdorf 
versichert, daß mit renitenten Krüppeln 
wie mir schon aufgeräumt werde, wenn er 
einmal an die Macht komme. 

TRITT Glauben Sie dem Mann? 
GROLL Bei jenem Splittergraben dort drüben 

- ich habe noch nicht darüber nachge
dacht. Es ist mir zu dumm. 

TRITT Fühlen Sie sich jetzt besser, da Sie das 
Ende der klassischen und den Aufstieg 
der zivilisatorischen Linken verkündet 
haben? 

GROLL Nein. Mir ist kalt. Außerdem fürchte 
ich um Sie. 

TRITT Wieso? 
GROLL Hier liegen noch viele Landminen 

aus allen Kriegen der letzten hundertfün
fzigjahre. 

TRITT Um Sie selber fürchten Sie nicht? 
GROLL Nein. Im Gegensatz zu Ihnen verlas

se ich grundsätzlich die ausgetretenen Pf
ade nicht. 

TRITT Darf ich Sie schieben? 
GROLL Nur bis zur Kellergasse. Im Terras

senheurigen wird ein wunderbarer Rot
wein ausgeschenkt. 

TRITT Wie kommen Sie denn auf die Terras
se hinauf? 

GROLL Gar nicht. Ich bleibe auf der Straße 
stehen. Sie werden doch die Freundlich
keit haben, mir ein Glas zu bringen? 

TRITT Se~r gern. Darf es sonst noch etwas 
sein? Etwas aus der Geschichte, wenn Sie 
einen Wunsch frei hätten. 

GROLL Doch. Bringen Sie mir auch ein 
Zwiebelschmalzbrot. Und vergessen Sie 
nicht, ausreichend roten Paprik<l-.:;darüber 
zu streuen. 

Dr. Erwin Riess ist freischaffender 
Publizist und lebt in Wien. Zuletzt er
schien "Herr Groll erfährt die Welt", 
Verlag elefanten-press, Berlin. 
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Lahmer Staat, unzivilisierte Politik 

Das ist die 
dritte Republik 

VON NIKOLAUS DIMMEL 

Zur stattfindenden Veränderung des Steuerungsauftrages 
des Staates und dessen gewandeltem Verhältnis zu Politik und 

Zivilgesellschaft. 
Eine Bestandsaufnahme 

I. Befindlichkeiten 

Wirft man einen interessierten Blick darauf, 
was Politik und Medien in ihren alltäglichen 
Fabrikationen von der erfaßbaren Wirklich
keit des Staates übriggelassen haben, eröffnet 
sich ein fischäugig-verzerrtes Panorama. Was 
in den unterschiedlichen, mitunter radikal
konstruktivistischen Diskursen des Öffentli
chen als Staat zu Tage tritt, erweist sich weni
ger als konturierte Institution denn als ein 
polyzentrisches Fraktal von sozietalen Fel
dern, auf denen besondere staatliche Agentu
ren und zivilgesellschaftliche Organisationen 
und Bewegungen in jeweils spezifischer 
Komposition zueinander stehen. Von dem 
Staat als einem homogenen, gleichartigen 
Bauprinzipien folgenden Gemeinwesen zu 
sprechen, wäre folglich ebensowenig theore
tisch konsistent wie empirisch sinnvoll be
schreibbar. Ganz im Gegenteil deutet die zu
nehmende Verschränkung von staatlichen 
und zivilgesellschaftlichen Agenturen etwa 
im Rahmen des kooperativen Verwaltungs
rechts (Schulze-Fielitz 1994) darauf hin, daß 
sich die Grenzen zwischen Staat und Zivilge
sellschaft sukzessive, wenngleich nur in aus
gewählten Teilbereichen, verschleifen. Diese 

. Verschränkungen nehmen in den jeweiligen 
Agenturen (Ministerial-, Landes- und Ge
meindeverwaltung, ausgelagerte Wirtschafts
bereiche, para -governmental-organizations, 
Privatwirtschaftsverwaltung, kooptierte Be
reiche, inter-governmental-organizations) 
des Staates sowie in den jeweiligen Regulie
rungs-, Interventions- und Steuerungsberei
chen zudem unterschiedliche Ausprägung 
an. Dies spiegelt sich auch in der Auffäche
rung von Steuerungs elementen und in der 
Parallelisierung von formaler, materialer und 
prozeduraler Rationalität im Recht, also der 
Art und Weise, wie neben den herkömmli
chen final-materialisierten Rechtscodes zu
nehmend prozedurale bzw. reflexive Steue
rungsformen treten. 

In diesem Strukturwandel (beschrieben 
durch die Polyzentrizität, Fraktalität und 
Komplexitätssteigerung der Entwicklung) 
tritt der Staat sowohl als Modernisierungs
agent, als Herrschaftsinstrumentarium be
stimmter Fraktionen der herrschenden Klas
se, als Faktor der gesellschaftlichen Kohäsion 
(N.Poulantzas), als Arena des sozialen Kon
fliktes, als ideeller Gesamtkapitalist und In
frastrukturagent sowie als eigendynamische 
bürokratische Organisation in Erscheinung. 

Der Staat steht damit nicht länger im Zen
trum des Überbaus (Kebir 1991; Wendt 1996; 
Frankenberg 1997), sondern in einem kom
plizierten Wechselverhältnis gegenüber zivil
gesellschaftlichen, politischen und admini
strativen Institutionen und Entwicklungen. 
Zwischen den staatlich~n Apparaten und den 
Einrichtungen der Zivilgesellschaft kommt 
der politischen Klasse di'e Aufgabe der Ver
mittlung von Steuerungsbedarf und -impul
sen zu, wobei deren Eigeninteressen aller
dings ebenso heterogen und in sich wider
sprüchlich sind wie das "Interesse des admi
nistrativen Staates an sich selbst" (c. Offe) 
oder die antagoriistischen Interessen, welche 
in der Zivilgesellschaft ja nicht aufgehoben, 
sondern nur selektiv-konsensförmig befrie- . 
det sind. In dieser Perspektive erscheint das 
staatliche Handeln eben nicht als von trans
nationalen Monopolen instrumentalisiert 
oder als bloß passiver Reflex ökonomischer 
Verwertungszwänge, sondern als Resultat 
vermachteter, rückgekoppelter Entschei
dungsprozesse. Auch die ökonomische ,per
formance' des Staates ist, wie dies industrie
politische Strukturentscheidungen oder die 
strategische Entscheidung der Gewichtung 
des Verhältnisses zwischen aktiver und passi
ver Arbeitsmarktpolitik andeuten, letztlich 
von der Äquilibration von Interessen in der 
Trias ,Politik- Administration-Zivilgesell
schaft' abhängig. Der Staat gerät hier zuneh
mend in die Rolle eines Mediators oder Su-
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pervisors von partikularen, inkohärenten 
Entwicklungen mit situativ definierten Ak
teurkonstellationen und paradoxierten Inter
essen. Ein weiteres Element des Struktur
wandels des Staates ergibt· sich aus dem 
Strukturwandel der Klassengesellschaft 
(Koch 1994), aus dem gesellschaftlichen "gen
trification-deal" mit seinen neuartigen sozia
len Segmentierungen und Ausgrenzungen. 
Darin erscheint der postfordistische Staat 
weniger als Arrangeur der Verdichtung und 
Strukturierung von relativ homogenen Inter
essen und Klassenbeziehungen denn als 
Adressat zunehmend heterogenrsierter so
zialer Konfliktkonstellationen. Gerade die 
individualisierende Fragmentierung des So
zialen in Schichten, Milieus und Lebensstil-

lvfax Ernst; Aqllis Sllbmerms, 1919 

Modell, in dem sich die Politik weitgehend 
auf die Setzung von Rahmenbedingungen be
schränkt und sich aus der Implementation 
von Programmen sowie der Vollziehung von 
Gesetzen weitgehend zurückzieht - wogegen 
die Interessen der Zivilgesellschaft sowohl 
darauf gerichtet sind, die Verwaltung aus ei
ner pathologischen Modernisierungsagentur 
in einen entpolitisierten, leistungsorientier
ten Dienstleistungsbetrieb zu verwandeln, als 
auch darauf, weite gesellschaftliche Bereiche 
aus dem pfründesichernden Zugriff der poli- . 
tischen Seilschaften zu befreien. Solcherart 
verwandeln sich bereits die partikularen Lö
sungsvorschläge zur Überwindung der 
Steuerungskrise des Staates wiederum in das 
zugrundeliegende Steuerungsproblem. 

Nun ist deswegen aber noch 
kein "Abschied vom Staat" 
(R. Voigt), ist eine lineare 
Entstaatlichung in Form um
fassender Privatisierungs
und Deregulierungsleistun
gen nicht indiziert, auch 
wenn dies im neoliberalisti
schen Wirtschaftsprogramm 
der reagonomisch-thatcheri
stischen Achtziger Jahre, 

. welches mit der hierzulande 
üblichen Verspätung ("ten 
years after") in den politi
schen Diskurs Einzug gehal
ten hat, so proponiert wurde. 
Vielmehr ist die Entwick
lung subtilerer Methoden' 
staatlicher Regulierung 
(punktuell), Intervention 

... Kosten- und Bedarfskurven und der Nichtkonvexität ... 

(programmatisch) und 
Steuerung (systemisch-indi
rekt) angezeigt. Zwischen 
den eher markt- und eher 
staats orientierten Strategien 
zeigen sich in einigen ent
wickelten Industriestaaten 

gruppen zwingt den Staat als Akteur sozialer 
Regulierung dazu, von Vorstellungen einer 
finalen Steuerung von Ungleichheitsverhält
nissen Abschied zu nehmen. 

All diese Aspekte deuten auf eine funda
mentale Steuerungskrise des Staates. Wie 
Barrow (1993,8) anmerkt, "the state emerges 
as an increasingly incoherent institutional 
matrix that necessarily generates a steady 
stream of policy failures". Die Interessenla
gen von Politik, Administration und Zivil ge
sellschaft tendieren zentrifugal auseinander. 
Während die Politik ein neues Unmittelbar
keitsverhältnis zwischen Citoyen und Bürger 
etwa in Form von Elementen direkter De
mokratie anstrebt, arbeitet die Administra
tion im "New Public Management" an einem 
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neue institutionelle Arrange
ments einer "assoziativen Demokratie" 
(C. Offe). Im Rahmen dieser assoziativen, ,is
sue' -bezogenen, eher regionalisierten und 
kommunalisierten Steuerungs- und Regulie
rungsformen kommt dem Staat neben den 
nach wie vor dominierenden final-eingrei
fenden Regulierungsformen bereichsbezogen 
die Aufgabe einer Steuerung zur systemver
träglichen Selbststeuerung dezentraler Ein
heiten zu (Naschold 1993,1996; CutleriWai
ne 1994; McKevittlLawton 1995). In diesem 
Zusammenhang zeigt sich, daß diese indirek
te Variante der Beeinflussung als "dezentrale 
Kontextsteuerung" (H. Willkel G. Teubner) 
ein enorm gesteigertes Kontext- und Steue
rungswissen der entscheidenden und imple
mentierenden ,Akteure voraussetzt. Damit 

verändern sich die Anforderungen an den 
"arbeitenden Staat" (L.v.Stein) in einer nach
gerade paradigmatischen Weise. Neben li
neare bzw. konditionale Interventionsformen 
treten rekursiv-gekoppelte, "responsive" 
(Saltzstein 1992) und feedback-offene For
men der Steuerung. Das Regulierungs-, In
terventions- und Steuerungs besteck wird 
komplexer, die Lern- und Bewältigungsan
forderungen an Akteure, Organisationen 
und Systeme steigen. 

Die diesem Strukturwandel korrespon
dierenden staats- und gesellschaftstheoreti
schen Konzeptualisierungen des industrieka
pitalistischen Staates sind kaum noch zu 
übersehen: von Habermas (1981) stammt die 
Systematisierung mehrerer Verrechtli
chungsschübe (frühbürgerlich-konstitutio
nelle Monarchie, Republik-Rechtsstaat, 
Wohlfahrtsstaat), welchen jeweilige Schwer
punkte staatlichen Handelns entsprechen;in 
der Sozialökonomik (Petersen 1989) hat sich 
eine Dreiteilung der Staatsfunktionen in lei
stungs-, gestaltungs- und ordnungs staatliche 
Elemente durchgesetzt; Kaufmann (1996) 
unterscheidet zwischen Polizei-, Rechts-, So
zial- bzw. Wohlfahrts" und Steuerungs staat; 
Willke (1996;1997) differenziert zwischen 
dem minimalen, dem aktiven, dem präzepto
ralen und neuerdings dem "Supervisions
staat" . Quer dazu beobachtet sich die Staats
theorie selbst (Barrows 1993; Held 1995) und 
gliedert sich - etwa DunleavylO'Leary 
(1987) zufolge - in (neo )pluralistische, eliten-' 
theoretische, marxistische und konservative 
(new right) Staatstheorien-Zweige. Eirtzig 
bemerkenswert am Status der Staatstheorie in 
Österreich ist, daß diese hierzulande so gut 
wie nicht existent ist. 

Die Zivilgesellschaft verarbeitet diesen 
Strukturwandel des Staates höchst verschie
denartig (regional-kulturell; schichtspezi
fisch). Nicht anders ist es zu erklären, daß in 
einigen Bundesländern bzw. Regionen For
men der Selbsthilfe, Laienbeteiligung, Nach
barschaftshilfe und Ehrenamtlichkeit we
sentlich stärker ausgeprägt und institutionell 
- z.B. im Rahmen der Gemeindeentwicklung 
- verankert sind als dies in anderen der Fall 
ist. Unzweifelhaft ist sie von ,cleavage'-Mu
stern, von Inklusionen und Exklusionen, von 
partikularen Konflikten und Konsensen ge
prägt, sodaß das Rezeptionsverhältnis zwi
schen staatlichen Entwicklungen uu'd zivil
gesellschaftlichen Interessen nur auf relativ 
abstraktem Niveau grobkörnig beschrieben 
werden kann. 

Nicht von der Hand zu weisen ist aller
dings eine fundamentale Legitimationskrise 
des Staates im Wahrnehmungshorizont sei
ner Bürger. So ergab vor wenigen Monaten 
eine Umfrage, daß knapp 40% der Österrei-
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cherInnen der Institution des 
Parlamentarismus l,lnd damit ei
nem Fundament der Staat~ord
nung ablehnend oder zumindest 
indifferent gegenüberstehen~ Dies 
steht in der Tradition politikwis
senschaftlicher Literatur über das 
zunehmend instrumentelle Wech
sel-, Protest- und Nichtwähler
verhalten (Kort-Krieger 1994), 
welches gleichgerichtet darauf 
hinweist, daß die Vermittlung 
zwischen Souverän und politi
scher Willensbildung im Parteien
staat zunehmend als brüchig und 
insuffizient erfahren wird. Darein 
fügt sich eine Palette von Befun
den über die in sämtlichen Poren 
des Alltags spürbare Entpolitisie
rung des Sozialen, die kritische 
Distanz der BürgerInnen gegenü
ber der Zwecksetzung, Effekti
vität und Effizienz staatlichen 
Handelns. 

Aus der Perspektive der Über
setzung und Vermittlung von In
teressen zwischen Zivilgesell
schaft und Staat durch die politi~ 

Lucas Samaras: Abendessen Nr 5, 

... befaßt sich das erste Semester, während das zweite '" 

sche Klasse gewinnt die staatliche ,perfor
mance' ein riskantes Naheverhältnis zur Re
alsatire: ein ,perp' sprengt sich aufgrund einer 
Fehlleistung die Hände ab und zwei Polizei
beamte erhalten dafür vom Innenminister ei
ne Belobigung. Grüne und (einzelne) Sozial
demokraten suchen eine(n) KandidatIn zur 
Bundespräsidentenwahl und finden mangels 
Interesse keine(n). Nachdem in Tarnsweg ein 
Langzeitarbeitsloser einen Teil seiner sozia
len Lebenswelt und anschließend sich selbst 
eliminiert, spricht sich der Sicherheitsspre
cher der ÖVP gegen eine Verschärfung des 
Waffenbesitzrechts mit der Begründung aus, 
daß dies das Vertrauen der Bürger in die Ge
setzgebung erschüttern würde. Frau Habs
burg-Thyssen-Bornemisza wirft ihre Ur
laubsphotos - von J ean MichelJ arre synthe
sizermäßig untermalt - an den Salzburger 
Mönchsberg und erhält dafür ein paar Mil
lionen öffentliche Kulturförderung. Die ei
nen "sozialen Auftrag" vorschützende SPÖ 
sieht in ihrem neu esten Grundsatzpapier ei
ne möglichst weitgehende Verländerung der 
wohlfahrts staatlichen Kompetenzen vor, de" 
ren Wahrnehmung allerdings u.a. bislang da
zu geführt hat, daß knapp eine Million armer 
Menschen in Österreich (ergibt sic'll) aus der 
Differenz zwischen den EUROSTAT-Ar
muts grenzen und der Sozialhilfestatistik des 
ÖSTAT) nicht auf den inneren Bildschirmen 
der Wohlfahrtsverwaltungen auftaucht. 

Es deutet einiges darauf hin, daß die poli
tische Klasse, deren Aufgabe eben in der Ver-
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mittlung dieser beiden Sphären läge, den ver
änderten staatlichen Steuerungsauftrag nicht 
mehr angemessen diskursiv zu vermitteln 
vermag. Um diese Fehlleistung analytisch zu 
erfassen, ist freilich erforderlich, diese Verän
derung des Steuerungsauftrags genauer zu 
beschreiben. ' 

2. Funktionswandel des Staates 

Der gegenständliche Strukturwandel des 
Staates hin zu einem sc)mmpeterianischen 
,workfare-state' (B.]essop) läßt sich anschau
-lich an der Sozialfunktion des industriekapi
talistischen Staates darstellen. Idealtypisch 
zielt dessen Sozialfunkt'ion ja auf eine effi
ziente Reproduktion der Arbeitskraft. Der 
Staat hat die Aufgabe, das "lebendige Ar
beitsvermögen" (Negt/Kluge 1982) und die I 

konsumtive NachfragefähIgkeit zu stabilisie
ren. Er erledigt diese Aufgaben einerseits 
mithilfe der Absicherung gegen unterschied
liche Existenzrisiken (Priester 1987,116), an
dererseits mithilfe der Organisation und Ver
mittlung von Integrations- und Kompro
mißchancen (Mirbach 1990,26). 

Unvermeidlich stößt der Staat als Projekt 
"kapitalistischer Regulation" (jessop 
1990,307ff; N egri/ Hardt 1995,51ff) in regel
mäßigen Abständen an strukturelle Grenzen 
sowohl der Funktionsfähigkeit des Marktes 
als auch der Intervention in ökonomische 
und gesellschaftliche Felder. In jeder zykli
schen Krise, an, jedem Übergang zwischen 
einzelnen Akkumulationsregimes verändert 

sich dieses Gefüge staatlicher So
zialfunktionen in adaptiver Weise 
(Ritter 1987;1990). Obwohl das 
Eingriffsinstrumentarium des 
Staates dabei komplexer wird, 
werden längerfristig gesehen je
doch die Spielräume der Ausdif
ferenzierung staatlicher Sozial
funktionen geringer (Kurz 
1994,253ff; Strange 1996,3ff). 

'Im Rahmen dieser Akkumula
tionsregimes werden - zum 
Zweck der Verteilung und Re-Al
lokation des gesellschaftlichen 
Produkts (Krebs/Sablowski 
1992,112) - Institutionen, Nor
men und Verfahren standardisiert, 
um die jeweiligen sozialen Verhal
tens- und Reproduktionsweisen 
der Subjekte sicherzustellen. Die
se Standardisierungen bzw. Regu
lationsmodi stellen ein Ensemble 
von Spielregeln dar, die wider
sprüchliche soziale Relationen re
gulieren, auf Individual- und Or
ganisationsverhalten bezogen 
sind und die gegenüber anderen 
sozialen Gruppen und Kollekti

ven zwangsweise oder konsensual durchge
setzt werden können (c. Offe 1996,14 7ff). 
Soziotechnisch basiert diese Sicherstellung 
auf Routinisierungen und Koordinierungen 
(Hirsch 1992,213) innerhalb bestimmter Le
bensweisen. Diese Verhaltensorientierungen 
wiederum verdichten sich zu hegemonialen 
"strategischen Projekten" (jessop 1985,355). 

Innerhalb dieser strategischen Projekte 
sind wechselhafte Eingriffe in den Habitus 
der sozial-regularisierten Zielgruppen mit
hilfe wohlfahrts staatlicher Kontroll- und 
Disziplinarbürokratien (Demirovic 
1992,142) erforderlich. J des dieser strategi
schen Projekte ist allerdings nur ein vorläufi
ger sozialpolitischer Komprorniß, der Risi
ken des Widerspruchs und der Gegenrnacht
bildung bereits in sich trägt (Mishra 1993,36). 
Insofern erscheinen diese strategischen Pro
jekte nur vorläufig als "Produkt einer dis
kursiven Mobilisierung, Spaltung, Dethema
tisierung und Kombination von Interessen" 
(Hirsch 1992,229). Auch deshalb muß man 
sich von der Vorstellung verabschieden, die 
jeweils konkurrierenden Projekte sozialer 
Regulierung verfügten über ein institutionel
les Zentrum oder einen zentralen Akteur. In
nerhalb dieser strategischen Projekte wieder
um lassen sich unterschiedliche ,Decommo
difikations-regimes' (Esping-Andersen 
1987,86ff) unterscheiden. Diese Regimes sind 
nicht nur ein korrigierender Interventions
mechanismus für den Ausgleich von Un
gleichheitsstrukturen, sondern auch ein In-

I 
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strument der aktiven Schichtenbildung (Stra
tifikation), sofern es Berechtigungsgruppen, 
Versorgungsklassen und operative An
spruchsvoraussetzungen festlegt. 

Folglich lassen sich soziale Regulations
weisen, strategische Projekte und Dekom
modifikationsregimes als Konfliktfelder des 
Staates begreifen, in denen jeweils um "targe
ted versus universal!stic programs, the condi
tions of eligibility, the quality of benefits and 
services, and, perhaps most importantly, the 
extent to which employment and working 
life are encompassed in ihe state's extension 
of citizens rights" (Esping-Andersen 1990,20) 

. gerungen wird. Der Innovations- und Legiti
mationsdruck der staatlichen Administration 
wird dabei umso größer, je politikfähiger die 
sozialpolitischen Interessen nicht-verband
lich organisierter Interessen (BoyneIRattan
si 1990,17ff) der Zivilgesellschaft werden. 

Der Übergang vom Keynesianischen 
Wohlfahrtsstaat zum postfordistischen, 
schlanken und paradoxerweise auf ,Entstaat
lichung' programmierten Leistungsstaat 
spiegelt sich nun in einem Strukturwan
del dieser drei Ebenen, nämlich der Re
gülationsweisen, der strategischen Pro
jekte und der Dekommodifikationsregi
meso Das fordistische Regulationsmo
dell beruhte dabei im wesentlichen auf 
einem tripartistisch stillgelegten Klas
sengegensatz, auf einer konsens- und le
gitimationsfähigen Gliederung in 
"wohlfahrtstaatliche Versorgungsklas
sen" (HirschlRoth 1985,29) einerseits 
und einer "Durchkapitalisierung" 
(B.Mahnkopf) sämtlicher Reprodukti
onsmuster (Lohnarbeit, Industrialisie
rung der Haushalte,Regularisierung der 
Dienstleistungen, sozial-integrierende 
Konsumorientierung im Alltags- und 
Reproduktionsbereich) andererseits. 

Nachdem die "fordistische Achse" 
(I.Bischof!) zwischen staatlicher Be
schäftigungssicherung einerseits und so
zialer Sicherheit (Afheld 1994,58ff) zer
brochen ist, nachdem die sozialstruktu
relle und politisch-organisatorische Ba

in Kauf, welche zu einem Gestaltwandel so

wohl der Strategien und Organisationsfor
men sozialer Integration als auch staatlicher 
Interventionsmuster führen. 

Die Verschiebung der Trennlinie zwischen 
dem integrierten Leistungskern der Gesell
schaft und der ausgegrenzten s~zialen Peri
pherie führt zu einer ,,(Re)Politisierung des 
Sozialen" (Buci-Glucksmann 1982,19). Die
se Politisierung legitimiert allerdings in erster 
Linie die Beschneidung sozialer Leistungen, 

. de-politisiert die betroffenen Modernisie
rungsverlierer und radikalisiert abstiegs be
drohte Mittelschichten. In dieser projektför
migen Regulationsform kommt dem Staat 
nunmehr auch die Funktion zu, den Boden
satz der ModernisierungsverliererInnen nach 
verwertbaren und prognostisch integrierba
ren Gruppen einerseits und nachhaltig aus
gegrenzten sozialen Gruppen andererseits 
aufzutrennen (Mahnkopf1988; Hirsch 1990). 
Mithilfe von Strategien zur Individualisie
rung sozialer Probleme realisiert der Staat ge-

... Semester sich damit beschäftigt, wie man seine 
Brieftasche ... 

sis der sozialdemokratischen "politics 
against markets" -Strategie (Esping-An
dersen 1988) zerfallen ist und die so
zietale Deregulierungsbewegung die korpo
ratistische Machtbalance zwischen Arbeit, 
Staat und Kapital nachhaltig erschüttert hat, 
entsteht nun ein neues strategisches Projekt 
staatlicher Sozialfunktionen (jessop 
1991;1994). Dieses Projekt ist auf Formen der 
flexiblen Produktion und Prozeßinnovation 
konzentriert. Bei dieser Ersetzung der "eco
nomies of scale" durch "economies of scope" 
nimmt es Formen der sozialen Ausgrenzung 
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genüber einzelnen Gruppen der Modernisie
rungsverliererlnnen eine Strategie der re
pressiven Disziplinierung und sozialen Kon
trolle (c. Offe 1986,35ff): Betroffene werden 
repressiv-individualisierend in einen nicht 
mehr funktionierenden Arbeitsmarkt 
zurückverwiesen. 

Dieser Strukturwandel staatlicher Sozial
funktionen ist andererseits auch ein Resultat 
des für sich selbst zum Problem gewordenen 

Staates. Insbesondere Strategien der Büro
kratisierung (Ausdifferenzierung der Zu
ständigkeiten, Anwachsen des Regelungsbe
standes, Steigerung der Intensität staatlicher 
Eingriffe) steigern das Risiko dysfunktiöna
ler Schließungen (Raschke 1990,43ff) ge
genüber den Klientelen des Staates. 

Beide Elemente, der Zerfall der ,politics 
against markets' und die bürokratisch-politi-

, sche Fehlleistungsdynamik, vertiefen die Le
gitimationskrise der staatlichen Sozialfunk
tionen. Die daraus resultierenden Vertei
lungskonflikte werden umso schärfer, je un
zureichender und paradoxierter soziale 
Gruppen in Versicherungs-, Vorsorge- und 
Versorgungseinrichtungen institutionalisiert, 
zentralisiert und verrechtlicht erfaßt (Lam
pert 1991,123ff) werden. Gegengleich wird es 
zunehmend schwieriger, staatliche Leistun
gen in politische Manövriermassen zu ver
wandeln, mit denen Legitimität, stabile Kli
entelbeziehungen und funktionale Folgebe
reitschaft erzeugt werden können. 

In dieser Situation werden wider
sprüchliche Lösungskonzepte verhan
delt. Während konservative, neoliberale 
und sozialdemokr.ltische Haltungen ei
nem - mal rigiden, mal "sozialverträgli
chen" - Abbau staatlicher Strukturen 
das Wort reden, zielen sozial
reformistische Positionen auf einen 
. Umbau des Staates, welcher sowohl der 
Flexibilisierung des Produktionsprozes
ses als auch der sozial-riskanten Seg
mentierung und Fragmentierung der 
Gesellschaft (Bäcker 1996) gerecht wer
den soll. In diesen Auseinandersetzun
gen um ein ,reshaping' des Staatlichen 
geht es um die Neubestimmung staatli
cher Eingriffs~ und Regulierungskapa
zitäten, um die" Wiedergewinnung des 
Politischen aus der Reflexionsfähigkeit 
der Individuen" (Preuß 1989,11), um die 
politische Gestaltbarkeit der Gesell
schaft durch Kommunikation aber auch 
um die nachhaltige Verbürgung sozialer 
Integrationschancen (Peters 1993,92ff). 
Unübersehbar hängt dieser Konflikt um 
Ausmaß, Dichte und Intensität staatli
chen Handelns damit zusammen, daß 
das Verhältnis von Sozialstaat und Zivil
gesellschaft zu einem "fuzzy-system mit 

kontingenten Teilnahmebedingungen" 
(Dimme11990,54) geworden ist. In den je
weiligen sozial- bzw. wohlfahrts staatlichen 
Interventionsfeldern entwickeln sich damit 
kontextautonome Handlungs- und Int.erak
tionsbedingungen (Hoffmann 1991,56ff). Re
gulierungsstrategien und strategische Rege
lUll,gsverzichte (Nahamowitz 1990,7ff) ste
hen unmittelbar nebeneinander. Je nach Re
gulierungsfeld finden sich unterschiedliche 
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Kompositionen von finalen oder kontextori
entierten Steuerungsformen (Kaufmann 
1996), überlappende Formen der Kompensa
tion, Korrektur und Kontrolle gesellschaftli
cher Handlungsfelder (Dimmel 1996). Zu
dem sind a'ikh die staatlich-selbsterzeugten 
Problemlagen je nach administrativen Kultu
ren (Pathologien der Bürokratie) unter
schiedlich komponiert. Schließlich weisen die 
Widersprüche im Staat selbst (z.B. diejenigen 
zwischen Polizei- und Sozialverwaltung oder 
zwischen Steuerverwaltung und regionaler 
Wirtschafts-/ Arbeitsmarktförderung) nicht 
länger verallgemeinerungsfähige Strukturen 
auf. Willke (1991) hat in diesem Zusammen
hang deutlich gemacht, daß der Staat kein 
Macht- und Herrschaftszentrum mehr, son
dern eine zunehmend polyzentrische Struk
tur aufweist. Eben diese Polyzentrizität staat
lichen Handelns bringt neue Anforderungen 
an die rekursive Kopplung zwischen den ein
zelnen Institutionen und Apparaten des 
Staates selbst hervor. 

Dieser Befund könnte könnte mE auf eine 
ganze Reihe von staatlichen Interventionsfel
dern (Verkehr, Kultur, F&E oder Gesund
heitswesen) mit geringfügigen Modifikatio
nen übertragen werden. 

3. Politik: Das Fest der Fetzenschädel? 

Das zentrale ,performance' -Problem der po
litischen Eliten gegenüber dieser Entwick
lung scheint mir darin zu liegen, daß ihre 
Mehrzahl weder die Handlungsanforderun
gen an den unterschiedlichen Ebenen staatli
chen Handelns (etwa: soziale Regulations
weisen, strategische Projekte und Dekom
modifikationsregimes) begreift noch verstan

"den hat, daß die Zwecksetzung eines demo
kratisch-bürgerlichen Staates mehr denn je in 
der Erhaltung der Vergesellschaftungs- und 
Anschlußfähigkeit von kategorial politischen 
Subjekten besteht. Eine fundamentale Er
kenntnis der herrschaftskritischen Staats
theorie von Hermann Heller bis zu Vlrieh 
Preuß, nämlich diejenige, daß die Gewährlei
stung demokratischer Entscheidungs- und 
Handlungsbedingungen eben nicht nur in 
der Verbürgung kollektiv-korporatistischer 
,bargaining' -Modi zwischen Staat, Parteien, 
Gewerkschaften und Verbänden, sondern 
auch in der Stabilisierung der politischen 
Subjektautonomie des/r Einzelnen liegt, 
bleibt unrezipiert. 

Ein Geschäft einer ebenso redlichen wie 
intellektuell kompetenten politischen Klasse 
wäre"es nun, eben diese Vermittl~~g vo.n 
Staat und Zivil gesellschaft gerade durch die 
Intentionalität, Rekonstruierbarkeit und 
Professionalität staatlichen Handelns auch 
bei verengten ökonomischen und soziotech
nischen Ressourcen sicherzustellen. Akzep-
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tanz und Legitimität ent;tehen eben nicht auf 
formalem Wege, wie das Prinzip der Legalität 
durch einen spezifischen Verfahrens modus 
der Gesetzgebung und die Beschränkung des 
Aktionsrahmens staatlicher Verwaltung si
chergestellt ist, sondern durch substantielle 
Begründbarkeit und motivationale Assozia
tion, etwa indem die eigenen (partikularen) 
Anliegen innerhalb bestimmter Verfahrens
formen und Spielregeln prozedural zum Ge
genstand staatlichen Handelns gemacht wer
den können. 

An einem willkürlich herausgegriffenen 
Beispiel abgehandelt: die Causa Franz Fuchs, 
der tragischerweise seinen bewaffneten 
Kampf unter falschen Voraussetzungen, mit 
falschen Zielsetzungen, gegen die falschen 
Leute mit falschen Mitteln geführt hat, spie
gelt, daß der Staat seitens der politischen 
Klasse eben nicht als jederzeit überprüfbarer " 
Entscheidungszusammenhang, der an die Zi
vilgesellschaft rückgekoppelt bleiben muß, 
verstanden wird. Die nach der Absprengung 
der Fuchs'schen Hände im Nationalrat abge
laufene Debatte, ob selbiger über einen 
sozialdemokratischen Stammbaum verfüge 
oder eben nicht und welchen Parteien folg
lich jeweils eine Entschuldigung beim politi
schen Gegner anstünde, machte anschaulich, 
daß der Boden, auf dem sich die ,staatstra
genden Eliten' der politischen Klasse bewe
gen, äußerst dünn geworden ist. Daß die "Ba
benberger" eben nicht nur ein sicherheitspo
lizeilich-innenpolitisches Reizthema, son
dern ein fundamentales Akzeptanz- und Le
gitimitätsproblem für die Genese von Gew;lt 
im Staat und die politische Verarbeitung die
ser Risiken darstellen, wurde nicht wahrge
nommen." " 

Tatsache dürfte demgegenüber sein, daß 
eine Unzahl von ,Stammtischkämpfern' der 
eigenen dumpfen Wut und dem Unverständ
nis gegenüber den komplexen Vorgängen im 
politisch-administrativen System des Staates 
nur deshalb nicht auf gewaltsame Weise Aus
druck verleiht, weil sie in herkömmlich
österreichischer Manier - als infantilisierte 

"Hintersassen ohne Unterscheidungsvermö-
gen für die Differenz zwischen strukturellen 

. und personellen Beziehungen sozialisiert -
lieber ihre eigenen Familienmitglieder er
schießen als ihre strukturelle Gewalterfah
rung politisch zu redimensonieren. Das Ein
brechen der Vermittlung :z;wischen dem Poli
tischen und dem Staatlichen reproduziert 
sich also in Form einer regressiven Individu
alisierung, bei welcher der ohnmächtige Haß 
gegen anonyme, abstrakte und als gewalttätig 
erfahrene Lebensstrukturen auf eine lebens
weltliche Ebene transformiert wird, wo er in 
eingängigen Schritten (etwa: Alkoholabusus 

als latente Autoaggression, Ausländer- und 
Minderheitenfeindlichkeit als moderate 
Form der Aggressionsökonomie, erweiterter 
Suizid als Implosion gestauter Aggressionen) 
kleingearbeitet werden kann. 

Hier knüpft der Staatsdiskurs der politi
schen Klasse an, wenn er auf dem Niveau ei
ner unvermittelten Gegenüberstellung von 
hohler Affirmation ("Das Ganze sehen") ei
nerseits und einer so theorielosen wie sach
lich-undifferenzierten Kritik an einem nur 
noch eingeschränkt handlungsfähigen, in
kompetenten, von Ansprüchen (Gewerk
schaft, Klientel, Dienstleistungskonsumen
ten) überfrachteten Staat andererseits ver
bleibt. Mehr oder weniger absichtsvoll ver
kennend, daß Prozesse der Bürokratisierung, 
Vergesetzlichung und Komplexitätssteige
rung von Entscheidungen im wesentlichen 
auf politische Entscheidungen und deren Le
gitimationskalkül zurückgehen, erscheint der 
Staat im Diskurs der politischen Klasse zu
nehmend als eigendynami;cher, überkom- " 
plexer, aus dem Ruder laufender Apparat, als 
etwas, dessen man Herr werden muß. Man 
entsinne sich, wie die Medien im Rahmen der 
jüngsten Gehalts- und Pensionsverhandlun
gen im öffentlichen Dienst mit Überschriften 
wie "Jetzt wird regiert!" triumphierend auf
heulten, als ein rigides Vorgehen gegen die 
,Gewerkschaft öffentlicher Dienst' angekün
digtwurde. 

Je redundanter aber die politischen Eliten, 
kognitiv und operativ überfordert, dem Staat 
selbst die Schuld an einem noch nicht einmal 
inhaltlich geklärten Versagen zuweisen, desto 
diffuser wird, was der Staat bzw. der öffent
liche Dienst überhaupt noch soll, reduziert 
man ihn nicht auf das öffentliche Gewaltmo

"nopol, also den ,Nachtwächterstaat' und die 
Fiskalverwaltung. Auf der Hand liegt, daß, 
wenn Justiz, Polizei, Militär und Fiskalver
waltung als akzeptierter Kernbereich ver
bleiben und die Funktion der sozialregulati
ven Apparate nachhaltig denunziert wird, der 
zivilgesellschaftliche Diskurs aus dem Staat 
auswandert. Auch hier zeigt wiederum der 
Sozialbereich, wo freie Wohlfahrtsträger, in
termediäre Organisationen, aber auch schon 
Wohlfahrtsverwaltungen über Methoden des 
"fund raising" und der "Drit~mittelfinanzie
rung" zur Erfüllung vordem wohlfahrts
staatlicher Aufgaben nachzudenken gezwun
gen sind, daß diese politische Strategie in ei
ner Spirale des sukzessiven staatlichen Steue
rungs- und Legitimitätsverlustes münden 
kann. 

An Stelle des hinausgerückten zivilgesell
schaftlichen Kalküls führen die Führungseli
ten des Staates und die sie thematisch gän
gelnd"en Medien nun sukzessive das ökono
mische Kalkül im Staat ein. Mit Floskeln wie 
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"im Würgegriff der Beamten" wird unver
drossen, wohl auch um konzeptionelle Rat
losigkeitdes politischen Establishments zu 
überspielen, am reichlich dümmlichen Dog
ma, der Staat sei wie ein Unternehmen zu 
führen, gefeilt. Das erstaunt zwar nicht, ver
steht man Politik als Fortführung der ÖMV 
mit anderen Mitteln, verstört aber, wenn et
wa die Komplexität der Verwaltungsreform
debatte, die andernsorts mit Instrumenten 
der Organisations- und Entscheidungstheo
rie, der System theorie und Implementations
forschung geführt wird; hierzulande beam
tenstaatssekretariell auf Matador-Niveau re
duziert wird. 

Auf diese Weise arbeitet die Politik an der 
Beseitigung des Politischen im Staat. Der 
Staat bleibt als Management-Organisation 
zur Übersetzung ökonomischer Sachzwänge 
in die Zivil gesellschaft zurück, postfordi
stisch durchdesignt mit Begriffen wie ,lean 
administration' oder ,lean management'. Die 
Politik wiederum richtet sich in der Rolle des 
Sprachrohrs eben dieser Zwänge ein und hält 
den zivil gesellschaftlichen Forderungen nach 
sozialer Demokratie ihre angebliche Unzu
ständigkeit entgegen. Das ist die dritte Repu
blik. • 

Literatur: 

Afheld, H.: Wohlstand für niemand? Die 
Marktwirtschaft entläßt ihre Kinder, 
München 1994 

Bäcker, G.: Sozialpolitik zwischen Abbau 
und Umbau. Reformansätze aus der Sicht 
der Gewerkschaften; in: W.Schönig I 
R.L'Hoest (Hg): Sozialstaat wohin? Um
bau, Abbau oder Ausbau der sozialen Si
cherung, Darmstadt 1996, S. 142 ff. 

Barrow, c.: Critical Theories of the State. 
Marxist - Neo-Marxist - Post-Marxist, 
Madison/Wisconsin 1993 

Boyne, R. I A.Rattansi: Postmodernism and 
Society, London 1990 

Buci-Glucksmann, c.: Formen der Politik' 
und Konzeption der Macht; in: Argument 
Sonderband 78 (1982), S. 39 ff. 

Cutler, T I B.Waine: Managing the Welfare 
State. The Politics of Public Sector Mana
gement, Oxford 1994 

Demirovic, A.: Regulation und Hegemonie
Intellektuelle, Wissenspraktiken und Ak
kumulation; in: ders. I H.P.Krebs I TSab
lowksi (Hg): Hegemonie und Staat. Kapi
talistische Regulation als Projekt und Pro
zeß, Münster 1992, S. 128 ff. 

Dimmel, N.: Soziale Bewegungen ohne hi
stor;isches Subjekt? Sozialkonflikte in den 
90er Jahren; in: Kurswechsel 4 (1990), S. 
45 ff. 

DIE WILDEN NEUNZIGER 

ders.: Sicher in Österreich. Innere Sicherheit 
und soziale Kontrolle, Wien 1996 

Dunleavy, P. I B.O'Leary: Theories of the 
State. The Politics of Liberal Democracy, 
Houndmills/Basingstoke 1987 

Esping-Andersen, G.: Citizenship and Socia
lism: De-Commodification and Solidarity 
in the Welfare State; in: ders. I M.Rein I 
L.Rainwater (eds): Stagnation and Rene
wal in Social Policy: The Rise and Falfvon 
Policy Regimes, Armonk 1987, S. 78 ff. 

ders.: Politics against Markets. The Social 
Democratic Road to Power, Oxford 1988 

ders.: The Three Worlds of Welfare Capita
, lism, Cambridge 1990 
Frankenberg, G.: Die Verfassung der Repu

blik. Autorität und Solidarität in der Zi
vilgesellschaft, Frankfurt 1997 

Habermas, J.: Legitimationsprobleme im 
Spätkapitalismus, Frankfurt 1973 

ders.: Theorie des kommunikativen Han
delns, Bd. II, Frankfurt 1981 

Harn, C. I M.Hill: The Policy Process in the 
Modern Capitalist State, Hempstead 1993 

Held, D.: Political Theory and the Modern 
State, London 1995 

Christo: Verpacklmg, 1961 

. .. in Ordnung hält. 
Das Bundesbanksystem ... 

Hirsch, J.: Kapitalismus ohne Alternative, 
Hamburg 1990 

ders.: Regulation, Staat und Hegemonie; in: 
A.Demirovic I H.P.Krebs I TSablowksi 
(Hg): Hegemonie und Staat. Kapitalisti
sche Regulation als Projekt und Prozeß, 
Münster 1992, S. 203 ff. 

Hirsch, J. I R.Roth: Das neue Gesicht des 
Kapitalismus. Vom Fordismus zum Post
Fordismus, Hamburg 1985 

HoHmann, J.: Sozialstaat und Produktivität; 
in: M.Wulf-Mathies (Hrsg): Reform des 
Sozialstaats, Köln 1991, S. 56 H. 

Jessop, B.: Nicos Poulantzas. Marxist Theo
ry and Political Strategy, London 1985 

ders.: State Theory - Putting Capitalist States 
in their Place, Cambridge 1990 

ders.: The Welfare State in the Transition 
from Fordism to Post-Fordism; in: ders. 
et.al. (eds): The Politics of Flexibility, 
Aldershot 1991, S. 82 ff. 

ders.: Veränderte Staatlichkeit; in: D.Grimm 
(Hrsg): Staats aufgaben, Baden-Baden 
1994, S. 43 ff. ' 

Kebir, S.: Antonio Gramscis Zivilgesellschaft, 
Alltag - Ökonomie -: Kultur - Politik; 
Hamburg 1991 ~, 

Kurz, R.: Der Kollaps der Modernisierung, 
Leipzig 1994 

Kaufmann, F.-X.: Diskurse über Staatsaufga
ben; in: ders. (Hrsg): Staats aufgaben, 
Frankfurt 1996, S. 15 ff.Koch, M.: Vom 
Strukturwandel einer Klassengesellschaft, 
Münster 1994 

Kort-Krieger, D.: Wechselwähler. Verdrosse
ne Parteien - routinierte Demokraten, 
Pfaffenweiler 1994 

Krebs, H.P. I TSablowski: Ökonomie als so
ziale Regularisierung; in: dies. I A.De
mirovic (Hg): Hegemonie und Staat. Ka
pitalistische Regulation als Projekt und 
Prozeß, Münster 1992, S. 104 ff. 

Lampert, H.: Lehrbuch der Sozialpolitik, 
Berlin 1991 

Mahnkopf, B.: Soziale Grenzen fordistischer 
Regulation. Eine soziologische Kritik der 
"ecole de la regulation", WZB discussion 
papers FS I 88-12, Berlin 1988 

McKevitt, D. I A.Lawton (eds): Public Sector 
Management. Theory, Critique and Prac
tice, London 199'5 

Mishra, R.:Social Policy in the Postmodern 
World; in: C.Jones (ed): New Perspectives 
on the Welfare State in Europe, London 
1993, S.18 ff. 

Nahamowitz, P.: Interventionistisches Recht 
als Steuerungskonzept; in: R.Voigt (Hrsg): 
Postinterventionistisches Recht, Pfaffen
weiler 1990, S. 7 ff. 

Naschold;F.: Modernisierung des Staates. 
Zur Ordnungs- und Innovationspolitik 
des öffentlichen Sektors, Berlin 1993 

Juridikum 4/97 37 



DIE WILDEN NEUNZIGER 

ders.: New Frontiers in Public Sector Mana
gement. Trends and Issues in State and Lo
cal Government in Europe, Berlin-New 
York 1996 

Negri, A. / M.Hardt: Die Arbeit des Diony
sos. Materialistische Staats kritik in der 
Postmoderne, Berlin 1997 

Negt, O. / A.Kluge: Geschichte und Eigen
sinn. Über die geschichtliche Organisati
on der Arbeitsve'rmögen, Frankfurt 1982 

Offe, c.: Sozialstaat und Beschäftigungskri
se; in: P.Alheit / G.Lobodda / J.Wollen
berg (Hg): Wie wir leben wollen. Krise der 
Arbeitsgesellschaft, Widerstand, Refom 
und Perspektiven, Hamburg 1986 (a), S. 
29 H. 

ders.: Modernity and the State, London 1996 
Peters, B.: Die Integration moderner Gesell

schaften, Frankfurt 1993 
Petersen, H.-G.: Sozialökonomik, Stuttgart 

1989 
Preuß, U.:Perspektiven von Rechtsstaat und 

D~mokratie, in: KJ 1 (1989), S. 1 ff. 
Priester, K.: Eigentumsgarantie, Sozialstaat 

und Wirtschaftsrecht; in: H.Hannover / 
M. Kutscha / C.Skr.obanek-Leutner: Staat 
und Recht in der Bundesrepublik, Köln 
1987, S. 113 ff. ' 

Raschke, J.: Öffnung oder Schließung? Re
aktionen des Parteien- und Sozialstaates 
auf Sozialstruktur und Wertewandel; in: 
UBermbach / B:Blanke / C.Böhret (Hg): 
Spaltungen der Gesellschaft und die Zu
kunft des Sozialstaates, Opladen 1990, S. 
39 ff. 

Ritter, E.: Staatliche Steuerung bei vermin
dertem Rationalitätsanspruch?; in: Jahr
buch zur Staats- und Verwaltungswissen
schaft, Bd. 1/1987, Baden-Baden 1987, S. 
321 H. 

ders.: Das Recht als Steuerungs medium im" 
kooperativen Staat; in: D. Grimm (Hrsg): 
Wachsende Staatsaufgaben - sinkende 
Steuerungsfähigkeit des Rechts, Baden
Baden 1990, S. 69 ff. 

Saltzstein, G.: Explorations in Bureaucratic 
Reponsiveness; in: L.Hill (ed): The State 
of Public Bureaucracy, Armonk 1992, S. 
171 ff. 

Schulze-Fielitz, H.: Kooperatives Recht im 
Spannungsfeld von Rechtsstaatsprinzip 
und Verfahrensökonomie; in: DVBl1994, 
S. 657 ff. 

"Strange, S.: The Retreat of the State, Cam
bridge 1996 

Wendt, R.: Zivilgesellschaft und ':s.oziales 
Handeln. Bürgerschaftliches Engagement 
in eigenen und gemeinschaftlichen Belan
gen, Freiburg 1996 

Willke, H.: Die Ironie des Staates, Frankfurt 
1991 

ders.: Supervision des Staates, Frankfurt 1997 

38 

Zur Mär vom unpolitischen Hüter der Verfassung 

Der VfGH • Im 
politischen System 

VON ALFRED J. NOLL 

Ausgehend vom jüngsten VfGH-Erkenntnis zur Familienbesteuerung 

(vgl. dazu ausführlich den Beitrag von Dujmovits/Sturn in Recht & 
Gesellschaft, Seite 18) läßt sich das geänderte Verhältnis des VfGH zu 

Parlament und Regierung sichtbar machen. Der Zusammenhang und die 

Widersprüche von Recht und Politik zeigen sich dabei besonders zugespitzt. 

A uch die Rechtswissenschaft hat in un
abhängiger Wahrnehmung ihrer Ver

antwortung die gesellschaftlichen Verhältnis
se zu durchdringen und mit ihren Ergebnis-. 
sen Entwürfe für eine Gesellschaft von "mor
gen" vorzulegen. Sie hat diese Verpflichtung 
umso mehr, als die Politikwissenschaft sich 
des Themas nur ganz rudimentär angenom
men hat und insbesondere bei der Frage nach 
der demokratischen Qualität staatlicher In
stitutionen die Gerichte - und also auch den 
Verfassungsgerichtshof - ständig ausklam
mert (vgl. Gerlich 1996,49). 

Äußerer Anlaß der folgenden Ausführun
gen ist das jüngst ergangene VfGH-Erkennt
nis zur Familienbesteuerung vom 17. Okto
ber 1997. Anhand dieses Materials kann ge
zeigt werden, wie die Rechtsprechung dieses 
Höchstgerichts in der Praxis vonstatten geht, 
welche Funktion und welchen Stellenwert 
der VfGH in der österreichischen Parteien
demokratie einnimmt, ob urid inwieweit e( 
ein Instrument der oder ein Korrektiv zu den 
politischen Parteien ist. 

Es geht an dieser Stelle nicht darum, dem 
. VfGH ein Fehlurteil nachzusagen - wiewohl 

die Kategorien falsch und richtig für die Be
wertung der Erzeugnisse professioneller 
Rechtsarbeit nicht über Bord gehen dürfen. 
Faktum ist, daß das VfGH-Erkenntnis zur 
Familienbesteuerung vom 17. Oktober 1997 
das Bundesbudget mit ca. sechs Milliarden 
Schilling belasten wird - und daß nicht recht 
ersichtlich ist, wem dieses Geld abgenommen 
werden soll. Denn vorläufig, d.h. für 1999 
wird dieser Betrag in Form von Umschich
tungen aufgebracht werden müssen (Edlinger 
1997,66). 

Bemerkenswert freilich ist, daß wir im be
sprochenen Erkenntnis nichts mehr von der 
Verfassung lesen. Die Rede ist von der Maß:-

geblichkeit der wirtschaftlichen Leistungs
kraft, von besonderer sachlioher Rechtferti
gung, vom Gleichheitsgrundsatz - lauter 
Dinge, die im Text des Bundes-Verfassungs
gesetzes oder in anderen Verfassungsbestim
mungen nicht vorkommen. Durch die rechts
materialisierende Befrachtung der Verfassung 
mit außerrechtlichen "Werten" und das Hin
einlesen von rechtsverflüssigenden "Prinzi
pien" in die Verfassung wird in großem Um
fang für die verfassungsechtliche Aufzäun
ung seiner eigenen hochpolitischen Tätigkeit 
gesorgt. Der VfGH kann sich noch nicht ein
mal durchringen, die einschlägigen Bestim
mungen, also etwa Art 7 B-VG auch nur an
zuführen. Das ist auch gar nicht mehr not
wendig. Der normative Gehalt der Verfas
sung wird - und dafür ist ·das Familienbe
steuerungs-Erkenntnis beispielhaft - gegebe
nenfalls so weit verkürzt, vermehrt oder ver
ändert, wie es erforderlich ist, um die vom 
VfGH getroffene Entscheidung als durch 
Anwendung nur der Verfassung gefunden er
scheinen lassen zu können und über die All
gemeinverbindlichkeit dieser Entscheidun
gen die Verfassung in Operation auch nur mit 
dem Inhalt dieser "Paßform" zur allgemein
verbindlichen Geltung zu bringen. Damit be
ginnt der VfGH auf/einer suprakonstitutio
nellen Ebene zu wirken. 

Die Stellung des VfGH in der 
Parteiendemokratie 

Mit der Imputation von "Werten" und "Prin
zipien" im Wege der Anwendung des sog. 
Gleichheitsgrundsatz in die Verfassung, die 
von all dem nichts oder doch nur kaum etwas 
kennt, erhält der VfGH einen gewissen Ap
peal in der politischen Arena. Er wird inter-

. I 
essant für die politischen Akteure. Seine Pro-
dukte schreien geradez,u nach Verwertung. 
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Nicht also, daß der VfGH Politik betrei
ben würde, müßte der Ausgangspunkt der 
Analyse seiner Funktion und Stellung in der 
Parteiendemokratie sein; seine Rechtspre
chung ist notwendig und in jedem Fall "poli
tisch", zumindest im Gesetzprüfungsverfah
ren. Und ganz richtig sagt deshalb PeterHä
berle: "Die Konfrontation von Recht und Po
litik, von Rechts(sprechungs )funktion und po
litischer Funktion, die Vokabel vom 'unpoli
tischen Recht' kann nicht weiterführen" (Hä
berle 1980,59f.). So wie ja auch hinsichtlich 
des Verfassungsbegriffs n;cht in der Tatsache 
der Verbindung von Recht und Politik das 
Problem der Verfassung liegt - diese Verbin
dung ist schließlich das, was das Konzept der 
Verfassung konstituiert -, sondern in der 
Schwierigkeit, einen Verfassungsbegriff zu 
entwickeln, in dem die schöpferische Kraft 
der Politik sich entfalten kann (Preuss 
1994,9). 

I 

Auszugehen wäre vielmehr davon, daß 
. der VfGH durch seine "kalte" Politik (bei der 
er sich weitestgehend rationaler Nachvoll
ziehbarkeit v'erpflichtet fühlt, auch wenn er 
es nicht immer schafft) ganz anderes in Gang 
zu setzen vermag. Der VfGH wird durch die-

Pd,1920 
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se Rechtsprechung immer mehr zum Stich
wortgeber für die "heiße Politik" im Sinne 
von Friedrich Dürrenmatt (Dürrenmatt 
1991,79ff.). 

Die politischen Parteien versuchen durch 
Verwertung der entsprechenden Entschei
dungen ei~e absichtsvolle und erfolgverspre
chende Instrumentalisierung. Das Verhalten 
der ÖVP nach dem Familienbesteuerungs
Erkenntnis steht hier pars pro tOto: Obwohl 
die nunmehr aufgehobenen Wortfolgen im 
Einkommenssteuergesetz (EStG) von der 
ÖVP selbst mitbeschlossen worden waren, 
gefällt man sich jetzt in plakativer Akklama
tion. Die betreffende Rechtsentscheidung 
dient als politisch-aktueller Hintergrund, vor 
dem die eigene politische Forderung in ver
mehrtem Ausmaß als begründet erscheinen 
soll. 

Den Parteien selbst fehlt freilich im Re
gelfall der politische Wille und oft auch die 
Möglichkeit, bestimmte Entscheidungen 
selbst aktiv herbeizuführen.Das hängt zum 
einen damit zusammen, daß in vielerlei Fäl
len den politischen Akteuren durchaus be
wußt ist, daß eine politische Instrumentali-

, 

sierung des Rechts ebenso wie eine gänzliche 
Verrechtlichung der Politik den jeweils eige
nen Spielraum beschränken würde. Die An
rufung des VfGH beinhaltet ein Risiko, dem 
man sich nicht gerne aussetzt. Wer mit poli
tischen Argumenten eine bestimmte Rege
lung bekämpft und dabei unterliegt, riskiert 
durch den Gang zum VfGH eine Wiederho
lung der Niederlage und überdies eine uner
wünschte Institutionalisierung des Mißer
folgs in Form eines verfassungs gerichtlichen 
Verdikts - auf das sich die gegenerische Par
tei bei zukünftigen Versuchen, eine bestimm
te Politik durchzusetzen oder zu verhindern, 
mit der Aura erhöhter (weil nunmehr verfas
sungsgerichtlich verliehener) Legitimation 
berufen kann. Einmal ergangene - wie zufäl-

I lig in der politischen Arena erschienene -
Entscheidungen eignen sich hingegen beson
ders gut als politisch-argumentativer Roh
stoff. 

Das skizzierte Gefüge macht es auch ver
ständlich, warum der Vorwurf, der VfGH ha
be "Politik betrieben", immer von denjeni
gen politischen Parteien aufgestellt wird, die 
in der betreffenden p Entscheidung ein 

Hemmnis zur Durchsetzung ihrer 
politischen Ziele sieht. Freilich: "It 
depends, it seems, on whose ox is 
being gored. " (Ranney 1996, 340) 
Denn dem Politik-Vorwurf wird 
von der "siegreichen" Partei damit 
entgegnet, daß man sich auch dann 
an die Verfassung zu halten habe, 
wenn einem die Entscheidung des 
VfGH nicht gefalle. Beim nächsten 
mal ist dann alles anders. 

... wird analysiert, und fortgeschrittene Studenten ... 

Anerkennungswürdig bleiben 
die Entscheidungen des VfGH auf 
Dauer nur dann, wenn die staatstra
'gen den Parteien das Gefühl haben, 
an der Designation der Mitglieder 
des VfGH teilgenomfIlen zu haben; 
"die Kontrollierten müssen den Ein
druck haben, an der Auswahl der 
Kontrollore beteiligt- zu sein" (Fa
voreu 1994,24) - und so alle Partei
en die Chance gewahrt sehen, daß 
sich das Blatt in Zukunft auch wie
der zu ihren Gunsten wenden wird. 
Es ist bekannt, daß die Besetzung 
des österreichischen VfGH einer 
strengen Proporzregelung unter
liegt, daß nur SPÖ und ÖVP darin 
vertreten sind. Daran wird auch das 
neuerdings eingeführte Parla
mentshearing von Bewerbern für 
die Position eines VfGH-Richters 
nichts ändern. Aus demokratiepoli
tischer Sicht wäre es wünschens
wert, wenn auch die Oppositions-
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parteien Richter in den VfGH senden 
könnten. Dies wird gemeinhin mit dem 
Argument abgewehrt, daß der VfGH dann 
an Autorität verlieren würde. International 
ist zu beobachten, daß entweder eine Pro
porzregelung gilt (Deutschland, Italien, 
Portugal, Österreich) oder die Richter vom 
Wechsel der Mehrheitsverhältnisse abhän
gen Qapan, Spanien, Frankreich, USA etc). 

, Der VfGH ist damit einerseits notwen
diger Gegenstand einer Politik auf Vorrat. 
Das gilt für die Bestellung seiner Mitglie
der durch die staatstragenden Parteien (vgl. 
Noll1993a). Das gilt aber auch und gerade 
für die immer wieder diskutierten Fragen 
nach einer Reform der Organisation des 
VfGH. Man denke nur an die gescheiterte 
Einführung der dissenting-opinion (vgl. 
N oll 1993 b) und an die Diskussion über 
die Einführung einer zeitlichen Beschrän
kung des Richteramtes auf die Dauer von 
nur wenigen Jahren. 

Der VfGH läßt sich aber auch durch noch 
so sorgfältige Auslotung seiner zukünftigen 
Rechtsprechung nicht unter die sicheren Ak
tiva für die staatstragenden Parteien verbu
chen. Er erweist sich eigensinnig. Die damit 
ins Auge gefaßte Thematik hat zwischenzei
tig zu erhöhtem literarischen Ausstoß ge
führt (zuletzt Hiesel1995; Barfuss 1997). Es 
geht um die Frage, wie sich das Parlament 
verhalten soll und darf, wenn sich der VfGH 
just auf die anhand des Familienbesteue
rungs~Spruches illustrierte Weise nicht an 
den zwischen den Parteien erreichten Kon
sens hält und ein von den Parteien gemein
sam beschlossenes Gesetz als verfassungs
widrig aufhebt. Hat das Parlament dann das 
Recht, in einer Art Beharrungsbeschluß die 
vorher einfachgesetzliche Regelung in den 
Status einer Verfassungsbestimmung zu he
ben, um sie für den VfGH unüberprüfbar zu 
machen? 

Wir wollen hier auf die im Zuge der ver
suchten Beantwortung dieser Fragestellung 
entstandene ideologische Nebelbildung nicht 
weiter eingehen. Dort jedoch, wo die Partei
en der Rechtsprechung des VfGH dadurch 
zu entkommen trachten, daß sie ein aufgeho
benes oder auch bloß der Gefahr der Aufhe
bung ausgesetztes Gesetz in Verfassungsrang 
heben, delegitimieren sie sich selbst und ihre 
politischen Ziele. Der politische Mehrwert, 
der aus einem entsprechenden Judikat des 
VfGH sonst zumindest von einem der politi
schen Akteure zu lukrieren ist, geht für die 
staats tragenden Parteien zur Gänze verloren 
- und taucht plötzlich am Haben-Konto aus
schließlich der Oppositionsparteieri auf. Dar
überhinaus setzen sich die Regierungspartei
en der Gefahr aus, daß der VfGH eine derar-
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Giorgio de Chir;co Die heiden Schwestern, 1915 

... werden in der richtigen Methode, einen 
Einzahlschein auszu(til/en, ... 

tige Gesetzesveredelung letztlich als sog. Ge
samtänderung der Bundesverfassung im Sin
ne des Art 44 Abs 3 B-V G wertet - und sogar 
eine Verfassungsbestimmung als verfassungs
widrig aufhebt. Das ist nicht nur ein enormes 
politisches, sondern geradezu ein staatspoli
tisches Risiko - weil damit erstmals in der 
Geschichte der Republik die verfassungsset
zende Gewalt des Parlaments in Frage ge
stellt wäre. Der VfGH hat in der einen oder 
anderen Entscheidung auf diese Problematik 
hingewiesen - in der entsprechenden Litera
tur wird schon jetzt mitunter die Auffassung 
vertreten, daß eine Gesamtänderung einge
treten sei (Barfuss 1997). 

Abgesehen von diesem Spezifikum (das 
einer Besonderheit des österreichischen Ver
fassungsrechts geschuldet ist) liegt die Funk
tion des VfGH natürlich darin, gesellschaft
lich-politische Konflikte aus der Sphäre der 
Politik abzuleiten, juristisch zu kanalisieren 
und damit tendenziell zu entschärfen. Der 
VfGH erweist sich - so dies gelingt - tenden
ziell viel eher als "Medium gesellschaftlicher 
Selbststeuerung" (Ebsen 1985,218ff.), denn 
als institutionelle Ausprägung der Gewalten
teilung. Als spezifisches Instrument der Par
teien kommt der VfGH dann durchaus in 
Sichtweite. 

Szenarios 

Uns stehen schon für die bisherige Entwick
lung mehrere Erklärungsvarianten zur Aus
wahl. Dementsprechend könnten erkannte 
Tendenzen verlängert werden. Machen wir 
zwei Versuche - wobei ich jeweils davon aus
gehe, daß der für Österreich konstatierte ge
nerelle Wandel des Parteiensystems, verstan
den als tendenzielle Anpassung an die "Nor-

malität" westeuropäischer Parteiensysteme 
(so Müller 1997,234), seine kontinuierliche 
Fortsetzung findet: 

a) eine erste Erklärung knüpft an am 
allgemeinen Vertrauensverlust, der mit der 
Krise des Parlamentarismus gekoppelt ist. 
Dieser Verlust führt dazu, daß der Bürger 
nicht mehr zum Gesetz mit jenem Vertrau
en hinblickt, das von seinen Vätern und 
Großvätern dem Gesetz noch entgegenge
bracht wurde. Das Gesetz wird nunmehr 
in seiner inhaltlichen Richtigkeit und Ge
rechtigkeit zweifelhaft. Es gibt keine das 
Gesetz tragende staatsbejahende Schicht 
mehr. Verlieren aber Parlament und Gesetz 
ihre selbstverständliche Autorität, werden 
die Gerichte auf den Plan gerufen als dieje
nigen, die nunmehr dem Gesetz gegenüber 
die Verantwortung für das Recht überneh-
men. 

Tatsächlich gibt es keine Gesell
schaftsordnung, die bereit is't, auf die Dauer 
auf die Gerechtigkeit zu verzichten und nur 
nach dem vom GerechtigkeitsideallosgelG
sten Gesetz zu leben. Aus dieser Sicht wäre 
die Entscheidungstätigkeit des VfGH zum 
Gleichheitssatz der Beweis für die als niemals 
völlig verlierbar hingestellte Vorstellung, daß 
nicht das Gesetz, sondern das Recht der Leit
stern des Rechtsdenkens ist. Das materielle 
Prüfungsrecht des VfGH hätte so einen defi
nitiven Schlußstrich unter die Richtigkeits
vermutung des Gesetzes gezogen. 

Nun manövriert sich aber jedes Verfas
sungsgericht, das durch seine Entscheidun
gen zum Akteur in der politischen Arena 
wird oder zu werden trachtet, in unruhige 
Gewässer. Es ist zweifelhaft, ob eine im we-

. sentlichen bloß reaktive Institution derarti
gen Anforderungen auf Dauer Stand halten 
kann. 

Insgesamt halte ich es für wenig wahr
scheinlich, daß sich der VfGH auch politisch 
als überzeugender Vertreter von Recht und 
Gerechtigkeit positionieren kann. Die besse
ren Gründe sprechen meines Erachtens eher 
dafür, daß der VfGH und seine Entscheidun
gen in immer stärkerem Ausmaß zum bloßen 
Objekt der politischen Auseinandersetzun
gen zwischen den politischen Parteien wer
den. Zustimmung und Ablehnung zu einzel
nen Entscheidungen werden dabei in immer 
geringerem Maße von sachlichen Gründen 
bestimmt werden; maßgeblicher wird sein, in 
welchem Ausmaß eine bestimmte Entschei
dung sich als input für die politische Arena 
eignet. Gleichzeitig werden die Versuche der 
Parteien zunehmen, die durch eine nicht be
rechenbare Entscheidungstätigkeit des Vf
GH entstehende Unsicherheit für alle Ak
teure zu begrenzen. 
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Die Kritik am VfGH wird von Fall zu Fall 
die Seite wechseln. Da der VfGH keine Ver
gleiche schließt, kennt jede seiner Entschei
dungen Sieger und Verlierer. Die Verlierer 
werden ihre Enttäuschung durch Urteils
schelte kleinarbeiten. Das Gericht selbst 
kann der durchwegs am Ergebnis orientier
ten Kritik auch nicht entgehen. Der VfGH 
wird stets als zu streng oder zu nachgiebig, 
seine Entscheidung als zu politisch oder zu 
juristisch etc, kritisiert werden - mitunter 
trifft eine einzelne Entscheidung ein ganzes 
Bündel von gegensätzlicher Kritik. 

b) eine zweite Erklärung könnte ihren 
Ausgangspunkt in der Unterscheidung von 
normativen und kognitiven Erwartungsstilen 
finden. Niklas Luhmann hat darauf hinge
wiesen, daß normative Erwartungen durch 
die Entschlossenheit ausgezeichnet sind, aus. 
Enttäuschungen nicht zu lernen (Luhmann 
1972,40ff.). Das sei kennzeichnend für das 
Recht. Dies sei heute nicht mehr möglich: 
Die Leitentscheidung laute nunmehr Wissen 
oder nicht Wissen, Entscheidungen seien 
nicht mehr normativ, sondern kognitiv zu ba
SIeren. 

In seinem jüngsten Buch 
"Supervision des Staates" hat 
Helmut Willke diese Unter
scheidung aufgenommen und 
argumentiert, daß der Politik 
heute durch vielerlei Umstän
de ihrer eigentlichen Funktion, 
nämlich der Setzung normativ 
verbindlicher Regelungen, der 
Boden entzogen wurde: "Die 
Politik im besonderen und ihre 
Gesellschaft im allgemeinen 
können sich nur normativ be
gründete Regeln nicht mehr 
leisten, Regeln also, die auf 
Lernverweigerung beruhen" 
(Willke 1997,286). 

ins Wissenschaftssystem abdriften - " und die 
Steuerungsrelevanz normativer Erwartun
gen verflüchtigt sich" (ebd.). 

Folgt man dieser Sichtweise, dann ergibt 
sich auch für den Verfassungsgerichtshof ein 
gänzlich neuer Stellenwert im politischen Sy
stem. Seine bisherige Stellung leitete sich aus 
der Vermutung ab, in ihm den "Hüter der 
Verfassung" zu sehen, der die verfassungs
widrigen Torheiten der Regierenden korri
giert und dadurch (auch präventiv) begrenzt. 
Das war ihm möglich, weil er seine Entschei
dungen auf außer Streit stehende normative 
Erwartungen basierte. Verlieren diese nor
mativen Erwartungen an Relevanz, dann ver
schieben sich auch Stellung und Funktion der 
Verfassungsgerichtsbarkeit. Verfassungsge
richtsbarkeit ist dann eine Form der strategi
schen Selbstbindung, durch die Lernfähigkeit 
gestärkt wird. Aus dieser Sicht wäre Verfas
sungsgerichtbarkeit nicht mehr vorrangig das 
Instrument, mit dem die regierende Mehrheit 
an die Verfassung gebunden wird, sondern 
eher eine Form des Autopaternalismus: die 
Mehrheit muß ihre eigenen Möglichkeiten; 
beschneiden, um zu gewährleisten, daß sie ei-

In zentralen politischen 
Fragen hätte dies zur Folge, 
daß beim Versuch der Beant
wortung, ob etwas richtig oder 
falsch, zulässig oder unzulässig 
~ci, "normative Erwartungen 
in eher frappierender Weise ir
relevant (werden). Wer hier 
11I1r normativ argumentiert,. 
//Jücht sich unglaubwürdig. 
nenn es ist inzwischen eine 
('!rlblierte Erwartung, daß 
·I'ichtig' oder falsch' sich nur 

1/1 il Rückgriff auf hochspeziali
,/('rte Expertise begründen 
/,i/II. " Damit aber würde die 
r"levante Arena der Auseinan~ 
;\nsdzung vom Rechtssystem 

Marcel Dltcbamp Rotierende Glasscheibe 1920 
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... ausgebildet. Andere Themen umfassen: Inflation und 
DepreSSion - wie ... 

ne lernfähige Mehrheit bleibt (vgl. Holmes 
1988). 

Willke selbst räumt ein, daß das Rechtssy
stem die Dynamik der Gesellschaft unter sol
chen Bedingungen nur dadurch regulieren 
kann, daß für bestimmte Zeiträume politisch 
gesetzte Rechtsregeln kontrafaktisch nicht 
nur als kognitive Erwartungen behandelt 
werden, sondern als normative. Die Politik 
muß dann dem Rechtssystem Hilfestellung 
anbieten, etwa durch wissensgesteuerte "up
dates" für Gesetze. Allgemeine Rechtsbegrif
fe wie "Stand der Technik" oder "Stand von. 
Wissenschaft und Forschung" sind Beispiele 
dafür. Sieht man auch im Rechtsbegriff der 
"Gleichheit" eine derartige Hilfestellung der 
Politik für das Rechtssystem, dann ist ein 
Wandel zu konstatieren: Während früher der 
Gleichheitsbegriff streng normativ verstan
den wurde ("Gleichheit vor dem Gesetz"), 
läßt er sich nun als kognitive Erwartung le
sen. Das hat Folgen. Wenn sich politische Re.., 
gelsetzung nicht mehr normativ basieren 
läßt, dann kann die Überzeugungskraft einer 
Regel auch nicht mehr aus der souveränen 
Rechtssetzungskompetenz der Politik er-

fließen, sofidern nur mehr aus 
der Fähigkeit der Politik, rele
vante gesellschaftliche Akteure 
und deren Expertise so in die 
Normsetzung einzubinden, 
daß das die herkömmliche Po
iitik kennzeichnende Moment 
der Willkürlichkeit eliminiert 
ist (Willke 1997,287). Der Vf
GH beschleunigt durch seine 
Rechtsprechung diese Ten
denz. 

Autorität kraft Konflikt 

Die Politik entkommt dem da
mit beschriebenen Problem 
aber nicht, weil durch die indi
viduelle Normanfechtungs
möglichk~it alle von Politik 
Betroffenen den VfGH jeder
zeit anrufen können. Der Vf
G H selbst versteht sich gerade
zu als Anwalt der vom Recht 
unmittelbar Betroffenen:" Ge
rade in Zeiten, in denen der 
Bürger sich der Rechtsordnung 
mehr und mehr als einer Mau
er gegenübersieht, will der Ver
fassungsgerichtshof dem M.en
schen helfen, seine Rechte so 
gut wie möglich zu behaupten" 
(Adamovich 1997,6). Um die 
daraus erwachsende Unsichere 
heit zu beseitigen, müßte also 
der VfGH in den situativ-kon
kreten Prozeß der Konsensfin-
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dung institutionell eingebunden werden. Das 
ist vor dem Hintergrund des bestehenden 
verfassungsrechtlichen Gefüges aber nicht 
möglich. Autorität kann, der VfGH nicht 
mehr kraft göttlicher Gnade, offenbarter 
Wahrheit oder ehrwürdiger Tradition ge
nießen; diese Quellen scheiden in einer de
mokratischen Republik aus. Autorität kraft 
Verfassungslegalität scheint vor dem skiz
zierten Hintergrund durchaus paradox; und 
Autorität durch Leistung bleibt angesichts 
der zunehmenden Kritik an einzelnen Ent
scheidungen prekär. Es ist deshalb mit guten 
Gründen vorgeschlagen, daß die Autorität 
des Verfassungsgerichts aus dem Konflikt 
herrührt. Die Anerkennung des VfGH wür
de dann resultieren aus" der selbstreflexiven 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Kontrover
sen auf der Ebene und in der Sprache der Ver
fassung als Ausdruck einer 'grundlegenden 
Konvention ''', meinte jüngst Günter Fran
kenberg. "Mit 'grundlegender Konvention' 
werden jene Konfliktregeln bezeichnet, die 
sich einer expliziten oder stillschweigenden, in 
der sozialen Praxis der Zivilgesellschaft auf
weisbaren Übereinkunft verdanken. " (Fran
kenberg 1996,231) Ob die Voraussetzungen 
dafür in Österreich besonders 
gut stehen, wäre freilich noch 
zu untersuchen. Derzeit steht 
der VfGH jedenfalls nicht" auf 
Augenhöhe einer interessensge
spaltenen, radikal pluralisti
schen Gesellschaft" (ebd.) - ' 
sondern versucht sich abseits 
und jenseits der gesellschaftli
chen Realität zu positionieren. 

Wenn sich allerdings fort
setzt, was ich zu beobachten 
glaube, dann ist der Sachver
halt rascher zu bewerten als 
viele meinen: mit dem VfGH 
hat sich ein Organ im politi
schen System etabliert, in dem 
der jetzt "Recht" genannte 
konstitutionelle "Monarch" 
wieder sinnlich wahrnehmbar 
ink~rniert ist. Der VfGH kon
trolliert quasi-justiziell alle 
Betätigungen von Staatsgewalt 
auf ihre Verfassungsmäßigkeit 
hin und übt doch zugleich 
selbst Staatsgewalt aus, "hütet" 
die Verfassung. Die Verfassung 
muß sich bei ihm wie zu Hau
se fühlen. Und der VfGH kann 
ihr deshalb - wie jeder Hüter 
dem von ihm Behüteten - nur 
nach Maßgabe seiner eigenen 
Anschlußzwänge folgen (die 
Entscheidung zur Familienbe

/ 

So aber kann das dahinter stehende Unbe
grenzte immer durchschlagen - im entspre
chenden Duktus nennt man das dann et~a 
die Anwendung von "der Verfassung zu
grundeliegenden Wertentscheidungen ". 

Damit aber wäre der VfGH am besten 
Weg, ein antidemokratisches -weil als nega
tiver (Verfassungs-)Gesetzgeber im Nor
menkontrollverfahren notwendig antiparla
mentarisches - Organ zu werden. Der VfGH 
wird effektiv zum außerparlamentarischen 
Gesetzgeber für potentiell jede Materie, zu 
einem Gesetzgeber, der dem parlamentari
schen Gesetzgeber voraus hat, daß seine Pro
dukte von keinem verfassungshütenden Or
gan mehr zu Fall gebracht werden können. 
Alle Parteien sind gut beraten, das Lotterbett 
der Promiskuität mit dieser Rechtsprechung 
rasch zu verlassen. Dazu würde aber auch 
gehören, auf die tagespolitische Ausschlach
tung aktueller Entscheidungen zu verzichten. 

Wer sich dazu nicht entschließen kann, 
soll wissen, was er damit auf den Weg bringt: 
eine Instanz, die ohne Ausübung plumper 
Diktaturgewa,lt ebenso effizient wie flexibel 
das Krisenmanagement eines Regimes in die 
Hand nehmen und seine Reproduktionsbe-

dingungen verbessern kann (Ridder 1996,8). 
,Wem dies übertrieben scheint, der sei mit der 
Abwandlung eines bekannten Wortes von 
earl Schmitt gewarnt: Souverän ist auch ein 
Staatsorgan, das über die Verfassungsmäßig
keit allen (und damit implizit auch immer be
jahend seines eigenen) Staatshandelns ent
scheidet und mit diesen Entscheidungen, 
rechtlicher Kontrolle selbst nicht mehr aus
gesetzt, weit über das allgemein der sog. rich
terlichen Rechtsfortbildung konzedierte Maß 
hinaus, auch das zum Stellwerk allen sonsti
gen Rechts gemachte Verfassungsrecht än
dern kann. Daran ändert auch nichts, daß pu
blizistische Urteilsschelte, öffentliche Kritik 
der Entscheidung, machtgestützter politi
scher Druck und :(sehen genug) eine Kritik 
mit besseren Argumenten aus dem juristi
schen Diskurs (so der übliche Hinweis bei 
der Frage nach der Kontrolle der Kontrol
leure etwa bei Herzog 1993,21) tatsächlich 
von erheblichem Einfluß sein können und die 
Richter in einem publizitätsscheuen Verfah-' 
ren nach dem Proporz der staatstragenden 
Parteien gekürt werden. 

Damit ist auch auf die zugrundeliegende 
Titelfrage eine knappe Antwort gegeben. Der 

Verfassungsgerichtshof ist nicht 
unpolitisch:" H owever, there is 
no conceivable way, short of 
abolishing it alltogether, to pre
vent the Court fram making so
me kind of policy. Policy ma
king is inherent in the nature of 
the judicial process itself" (Ran
ney 1996,343) Der VfGH ist 
mit seinen Entscheidungen al
lenfalls von verschieden großer 
politischer Relevanz für die 
Parteiendemokratie. Es fällt 
mal mehr mal weniger auf, wie 
politisch er ist. Sein nach außen 
gerichtetes Selbstverständnis als 
unpolitischer Hüter der Verfas
sung ist definitiv brüchig ge
worden. Die dabei sichtbar ge
wordenen Risse im Erschei
nungsbild lassen sich nicht 
mehr kitten. 

steuerung ist symptomatisch). . .. ziehe ich mich (Ur beides richtig an? Das Geldverleihen - wie ... 

Allerdings wird ihn die erhöhte 
politische Relevanz, seiner 
Tätigkeit künftig zum begehr
ten Objekt parteipolitischer 
Sehnsüchte und Erwartungen 
machen - und Enttäuschungen 
werden nicht ausbleiben. Der 
VfGH wird sich zwar nicht 
zum Instrument der Parteien
demokratie formieren lassen, 
sodaß es unwahrscheinlich ist, 
daß er Sonderinteressen be
stimmter politischer Parteien 
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erkennbar den Vorzug vor anderen ge
ben würde. Aber möglich und zu er
warten ist immerhin, daß er - wie das in 
der BRD für das BVerfG (vgl. Wewer 
1991,333) und in der USA für den Su
preme Court zu erkennen ist - syste
matisch die Regierung unterstützt. Als 
ernstliche Nebenregierung gegen die 
aktuelle Mehrheit hätte das Gericht we
der ein Mandat noch die nötige Macht. 
Was Robert A. Dahl für das amerikani
sche Verfassungsgericht konstatierte, 
scheint fast ein Naturgesetz der Verfas
sungsgerichtsbarkeit zu beschreiben: 
" The views of a majority of the justices 
[. . .] are never out of line for very long 
with the views prevailing among the la
wmaking of the country. To suppose 
that it might be otherwise is highly un
realistic." (DahI1989, 190) Insofern 
ließen sich die Richterinnen und Rich
ter des VfGH in Zukunft wohl am ehe
sten als "Mitregenten" (Wolfgang Jä
ger) charakterisieren: Sie regieren da
durch mit, daß sie nahezu immer mit 
der politischen Mehrheit stimmen; sie 
verlängern in der Praxis nur die Regie
rungsbank. Der VfGH wird weder In
strument noch Korrektiv der Parteien
demokratie. Er bleibt in aller Konse
quenz eingebunden in seine politische 
Umwelt. • 

Dr. Alfred J. Noll ist Rechtsanwalt 
und lebt in Wien. 
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SEHEN/HÖREN/LESEN 

Österreich und die NATO 

Neutralisierte 
Neutralität 

Jahrzehntelang war die Neutralität eine 
der tragenden Säulen der Republik. Poli

tIker würdigten sie in Sonntagsreden, Lehre
rInnen brachten sie Generationen von Ju
gendlichen näher, Legionen sportlicher 
Österreicher Innen würdigten sie im Rahmen 
von Fitmärschen. Österreichische Völker
rechtler Innen definierten die rechtlichen Ver
pflichtungen, die ein dauernd neutraler Staat 
auf sich nimmt. 

Seit Ende der 80er Jahre hat sich der Wind 
gedreht: ÖVP-Politikerlnnen beklagen sich 
darüber, daß ihre Neutralitätsbekenntnisse 
der vergangenen Jahrzehnte ernst genommen 
wurden, wo sie selbst doch ohnehin schon 
immer der NATO beitreten wollten,wären' 
da nicht die Russen vor der Haustür gestan
den. Journalisten halten den ÖsterreicherIn
nen Moralpredigten über angebliche sicher
heitspolitische Trittbrettfahrer Innen, und 
österreichische Völkerrechtlerlnnen schließ
lich widmen sich der überaus peinlichen Auf-

Weg und Ziel 
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gabe, die von ihnen selbst definierten Neu
tralitätspflichten wegzuargumentieren. 

All jenen, die ihr Fähnchen nicht nach 
dem herrschenden sicherheitspolitischen 
Wind ausrichten wollen, kann die Lektüre 
von "NATO-Streit in Österreich" empfoh
len werden. "NATO-Streit in Österreich" 
informiert auf aktuellstem Stand (Sommer 
1997) über die Entwicklung der NATO und 
des österreichischen Verhältnisses zu ihr .. 

Zunächst geben HeideggerlSteyrer eineen 
Überblick über die Entwicklung der NATO 
in den letzten Jahren: Partners hip .for Pe ace, 
Erweiterte Partnerschaft, Euro-Atlantischer 
Partnerschaftsrat, PFP Plus sind die Schlag
worte in diesem Zusammenhang. Ausführ
lich widergegeben wird die Geschichte der 
Osterweiterung der NATO, deren vorläufig 
letzter Akt' das im Mai 1997 zwischen der 
NATO und Rußland unterzeichnete Pariser 
Abkommen darstellt. In diesem Abkommen 
hat sich die NATO bekanntlich weitestge
hend durchgesetzt. Rußland wurde nicht ein
mal rechtsverbindlich zugesichert, in den 
neuen Beitrittsländern keine Atomwaffen 
und keine Kampf truppen zu stationieren. 
Diesbezüglich enthält das Abkommen nrur 
unverbindliche Absichtserklärungen. 

Unterbelichtet bleibt in der österreichi
schen Diskussion auch die Frage der Kosten 
der NATO-Erweiterung. Auf der Grundla
ge von Studien des Haushaltsbüros des US
Kongresses und einer militärwirtschaftlichen 
Studie des RAND-Institutes kommen die 
Autoren zu folgenden Ergebnissen (180 f): 
Für Ungarn, Tschechien und Polen ergibt 
sich eine Gesamtsumme von 60 Mrd. US$. 
35% dieser Kosten werden nach amerikani
schen Vorstellungen die Beitrittswerber auf
zubringen haben, 50% wollen die USA den 

"eurqpäischen NATO-Partnern aufbürden. 
Für die Beitrittsländer bedeutet dies eine 
60%ige Erhöhung der Wehrbudgets. Die 
jährlichen Kosten eines österreichischen 
NATO-Beitritts schätzen HeideggerlSteyrer 
auf 12,4 bis 17,8 Mrd. Schilling. In Relation 
zum derzeitigen Verteidigungshaushalt von 
21 Mrd. (0,9% des BIP) würde die Steigerung 
damit ähnlich dramatisch ausfallen wie bei 
den osteuropäischen Beitrittskandidaten. 

Je ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit 
der Entwicklung der Rüstungsindustrien der 
NATO-Staaten und jener Österreichs. Die 
Rüstungsindustrie der USA konnte die sub
stantiellen Kürzungen in den Verteidigungs
etats bei weitem am besten verkraften: Sie 
kompensierte den schrumpfenden Binnen
markt durch steigende Exporte und steigerte 
ihren Anteil am globalen Rüstungsmarkt von 
26% 1986 auf 52% 1994 (190 f). Innerhalb 
der NATO zeichnet sich eine immer stärke
re Dominanz der US-Rüstungsindustrie über 

ihre europäischen Mitbewerber ab. Innerhalb 
der europäischen Rüstungsindustrien ist jene 
Großbritanniens als die konkurrenzfähigste 
anzusehen. 

Europäische Rüstungskonzerne koope
rieren bei einer Reihe von gemeinsamen Rü
stungsprojekten, deren bekanntestes der 
"Eurofighter" ist. Die westeuropäische Rü
stungsagentur ist darüber hinaus bestrebt, ei
ne gemeinsame EU-Rüstungspolitik und ei
nen Rüstungsmarkt vorzubereiten. Die Auf
nahme einer expliziten Bestimmung in diese 
Richtung im Vertrag von Amsterdam schei
terte freilich am britischen Widerstand. Hei
deggerlSteyrer führen diesen britischen Wi
derstand auf den Vorsprung der britischen 
Rüstungsindustrie gegenüber ihren konti
nentaleuropäischen Konkurrenten zurück, 
erwähnen gleichzeitig aber auch die Ver
flechtung der britischen Rüstungsindustrie 
mit US-amerikanischen Interessen (die m.E. 
in diesem Zusammenhang wohl entscheiden
der ist). 

Im anschließenden - ebenso faktenreichen 
- Kapitel über die österreichische Rüstungs
industrie nehmen die Autoren einige der ~om 
österreichischen Bundesheer in den letzten 
Jahren vergebenen Aufträge unter die Lupe. 
Von einer Umrüstung des österreichischen 
Bundesheeres auf NATO-Standards erhofft 
sich die österreichische Rüstungsindustrie -
im Wege von Kompensationsgeschäften -
stärkeren Zugang zum europäischen Rü
stungsmarkt. HeideggerlSteyrer beurteilen 
diese Strategie äußerst skeptisch. 

Schließlich widmen die Autoren ihr ab
schließendes Kapitel der Positionierung der 
einzelnen politischen Parteien in der Frage 
NATO/Neutralität: Für den/die nichtöster
reichischen Leserln bietet dieses Kapitel ei
nenkurzen und interessanten Überblick, der 
auch die Differenzierungen innerhalb der 
einzelnen Parteien herausarbeitet. Für öster
reichische LeserInnen, die die sicherheitspo
litische Debatte der letzten Jahre mitverfolgt 
haben, bietet dieses Kapitel naturgemäß da
gegen wenig neues. 

Abschließend und zusammenfassend 
kann aus Sicht des Rezensenten lediglich 
bemängelt werden, daß das Werk kaum An
satzpunkte für die in Rezensionen üblichen 
kritischen bis besserwisserischen Kommen
tare bietet. Im übrigen ist den Autoren, dem, 
Werk und den gemeinsamen politischen An
liegen eine möglichst weite Verbreitung zu 
würu~~ • 

Heidegger/Steyrer, NATO -
Streit in Österreich, 

Felix Ehrnhöfer 

Druck und Verlagshaus Thaur, 1997 
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F amilie - Fetisch der Neun
ziger. Oder Auslaufmo

dell? Haben wir noch Schutz
rechte auf die Marke "Papa -
Mama - Kind". Oder ist Diver
sifikation gefragt? 

Die Ereignisse der letzten 
Monate und Wochen, bei denen 
es im weitesten Sinn um "Fami
lie" ging, zeigten einen verwir
renden Anblick dessen, was Fa
milie für uns heute und hier 
darstellen soll- oder sollte: Da 
war doch die unlängst uns be
glückt habende Werbekampa
gne des Bundesministeriums 
für Familie und Umweltschutz, 
in der uns in schönen Bildern, 
angehängt an Produkte mit ho
hem Wiedererkennungswert 
heile Welt, glückliche Kinder in 
intakten Familien und generell 
Z~friedenheit mit traditionellen 
Werten und die Freuden des 
Konsums von hochwertigen 
Produkten vorgeführt wurden. 
Der Minister war ganz stolz 
darauf, daß er seine Marke im 
Doppelpack mit anderen einge
führten Markenartikeln in der 
Fernsehwerbung vorführen 
durfte. Er hat dafür viel weniger 
Geld, ausgegeben als es viel
leicht den Anschein hätte, legte 
man die Produktions- und Sen
dekosten zugrunde. So beeilte 
er sich bei der Vorstellung der 
Spots zu versichern, weil die 
Markenartikler hocherfreut 
waren, die Kampagne mitzufi
nanzieren und so für den Herrn 
Minister ein Werbeeffekt weit 
größeren Ausmaßes für nur ein 
paar zig-Millionen zu haben 
war. Gab es eine tiefere Motiva
tiondahinter? Muß wohl so ge
wesen sein - und sie muß ratio
nal genug sein, allfälligen Nach
fragen des Rechnungshofs 
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standzuhalten. Der Herr Mini
ster dürfte tatsächlich besorgt 
sein, daß keiner mehr eine Fa
milie will. Oder keine. 

Vielleicht hat er sich ja mit 
dem Herrn Verteidigungs mini
ster besprochen, der bekannt
lich in einer höheren Geburten
rate das Heilmittel für die Aus
dünnung der wehrpflichtigen 
Jahrgänge sieht. Der eine bringt 
die Idee ins Gespräch, man 
müsse drauf schaun, daß wieder 
mehr - naja, frau kann sich so 
ein Männergespräch sicher vor
stellen. Der andere findet das 
auch, und weil er ein Profiteur 
des traditionellen Familienrno
delIs ist (die Gattin ist mit den 
Kindern zu Hause geblieben, 
weil jemand aufs Geschäft 
schauen muß) und dessen Vor
teile zu schätzen weiß, will er 
auch anderen die Wertigkeit ei
nes traditionellen Familienle
bens näherbringen. Er aktiviert 
seine Mitarbeiter (ein Herr Mi
nister der ÖVP - so unterstelle 
ich ganz keck - hat nur Mitar
beiter, weil da sind die Damen 
ja eh auch mitgemeint, und eine 
echte Dame würde nie stramp
fen, nur weil sie nicht erwähnt 
wird, wenn sie doch eh mitge
meint ist). Das Ergebnis gab's . 
im Fernsehen. 

Der Wunsch nach "Ehe und 
Familie in die Verfassung" be
steht ja schon seit Jahren und 
beseelt immer wieder ÖVP-Po
litikerInnen. Frau fragt sich, 
was das bringen soll. Könnte es 
nicht vielleicht, vielleicht; sein, 
daß ein Zangenangriff auf die 
Fristenlösung geplant ist? Auf 
der einen Flanke die Beter, die 
ihre Rosenkränze vor den Ab
treibungskliniken schwingen 
und sich zu Menschenketten 

zusammenschließen, um Frau
en, die ihnen nichts getan ha
ben, mit ihren äußerst unappe
titlichen Traktätchen und mit 
Plastikföten zu belästigen. Si« 
aktivieren die Böswilligen und 
die Unbedarften für ihre 
Zwecke. Frauen, die überhaupt 
die Möglichkeit zur Abtrei
bung haben, wird noch mehr 
schlechtes Gewissen gemacht. 
Vorsichtige Pläne, die Möglich
keiten für einwandfreie Ab
brüche auch dort zu schaffen, 
wo das Medizinestablishment 
im Verein mit der Kirche dies 
bisher zu verhindern wußte, 
werden so völlig unmöglich ge
macht. 

Auf der anderen Flanke se
hen wir, wie das patriarchali
sche Familienmodell in der Va
riante katholische Ehe zum po
litisch allein akzeptierten Ent
wurf für das Zusammenleben 
mehrerer Generationen in einer 
Lebens-, Wirtschafts- und 
Emotionsgemeinschaft ge
macht werden soll. So sollen 
wir zwangsbeglückt werden: 
Kinderhaben wird verklärt, 
und das Unsagbare völlig in den 
Untergrund des gesellschaftlich 
Gewußten verdrängt: Daß es 
Frauen gibt, die sich der Un
freiheit, die Kinder bedeuten, 
verweIgern. 

Außer politischen Forde
rungen und Plänen der Schwu
len und Lesben gibt es keine 
ernsthaften Gegenentwürfe zur 
herrschenden Familienpolitik. 
Dabei gibt es wenige Orte in 
unserem schönen Land, die für 
Frauen und Kinder so gefähr
lich sind, wie die traute Familie. 
Die Statistik der Gewalttaten 
oder der Polizeieinsätze ist ein-

NACHSATZ 

deutig. Das neue Gewalt
schutzgesetz mag ein wenig 
Abhilfe schaffen. :Wie es greifen 
wird, und vor allem, ob es auch 
im nicht-städtischen Bereich 
befriedigend umgesetzt werden 
wird, muß sich erst erweisen. 

Wird es die traditionelle Fa
milie noch lange geben? Was 
das ist? Die dem klassischen 
bürgerlichen Familienmodell 
des neunzehnten Jahrhunderts 
entsprechende Familie - mit 
den entsprechenden Binnen
strukturen: Papa· sagt, wo's 
lang geht, Mama nährt und 
pflegt, und die Kinder werden 
(nach einer Phase des Protests, 
möglicherweise) irgendwann 
selber so. Wo es so funktioniert 
(hat), haben Papa und die Kin
der die Vorteile daraus. Diese 
Organisation des Zusammenle
bens ist für diejenigen, die da
von profitieren, ein regelrechtes 
kleines Kraftwerk, aus dem sie 
Energie gewinnen, mit der sie 
die Widrigkeiten des Lebens 
besser aushalten können.Ge
speist vom Motor Mama. Daß 
echte Gleichberechtigung erst 
zu bekommen sein wird, wenn 
alle ihre Hemden selber bügeln, 
ist mittlerweile common sense. 
Daß ,dies aber eine Frage un
gleicherEnergieressourcen ist, 
nicht so sehr. Das mag die Her
ren von der ÖVP, und nicht nur 
sie, beim Formulieren von Zie
len der Familienpolitik bewe
gen, wenn auch unbewußt: 
Wenn die Frauen erst einmal 
aufhören, die Energie ins Fami
liennetz einzuspeisen und da
mit besser haushalten (das ha
ben sie in der Familie ja immer
hin gelernt), dann kann nie
mand sagen, wo das enden 
wird.· • 
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